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Leitsatz
1. Die Ausweisung eines anerkannten Flüchtlings darf nur unter den
Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 oder denjenigen des Art. 24 Abs. 1 
der Richtlinie 2004/83/EG (Qualifikationsrichtlinie) erfolgen. Art. 24 Abs. 1 der 
Richtlinie 2004/83/EG lässt eine Ausweisung aus zwingenden Gründen der 
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung zu (siehe Urteil II.).

2. Zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung i.S.v. Art. 24 Abs. 1
QRL setzen bei einer Unterstützung des internationalen Terrorismus keine 
herausragenden Handlungen von außergewöhnlicher Gefährlichkeit voraus; vielmehr 
können auch nicht besonders hervorgehobene Beiträge eines Sympathisanten 
genügen, wenn sie sich durch ein hohes Maß an Kontinuität auszeichnen und damit 
nachhaltig das Umfeld der terroristischen Organisation prägen und beeinflussen 
(siehe Urteil II. und III.).

3. Auch unter Berücksichtigung der jüngsten Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts (vgl. Urteil vom 14.02.2012 – 1 C 7.11 und vom 
10.07.2012 – 1 C 9.11) ist über die Befristung einer nicht allein generalpräventiv 
begründeten Ausweisung nach § 11 Abs. 1 Satz 3 AufenthG, die gegenüber der 
Ausweisung eine eigenständige Regelung im Sine des § 35 VwVfG darstellt, nur auf 
Antrag zu entscheiden. Dieser Antrag ist eine nicht nachholbare 
Sachurteilsvoraussetzung der Verpflichtungsklage auf Befristung (siehe Urteil VI.). 
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11 S 2328/11

VERWALTUNGSGERICHTSHOF
BADEN-WÜRTTEMBERG

  
Im Namen des Volkes

Urteil 
   

In der Verwaltungsrechtssache

- Kläger -
- Berufungsbeklagter -

prozessbevollmächtigt:

gegen

Land Baden-Württemberg,
vertreten durch das Regierungspräsidium Stuttgart,
Ruppmannstraße 21, 70565 Stuttgart, 

- Beklagter -
- Berufungskläger -

wegen Ausweisung

hat der 11. Senat des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg durch den 
Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Funke-Kaiser und die Rich-
terinnen am Verwaltungsgerichtshof Dr. Bauer und Schiller aufgrund der 
mündlichen Verhandlung vom 16. Mai 2012

für Recht erkannt:
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Soweit die Beteiligten den Rechtsstreit in der Hauptsache übereinstimmend 
für erledigt erklärt haben, wird das Verfahren eingestellt. Das Urteil des Ver-
waltungsgerichts Stuttgart vom 23. Mai 2011 - 11 K 2967/10 - ist unwirksam, 
soweit damit die Verfügung unter Ziffer 2 des Bescheids des Regierungsprä-
sidiums Stuttgart vom 19. Juli 2010 aufgehoben worden ist.

Im Übrigen wird auf die Berufung des beklagten Landes das Urteil des Ver-
waltungsgerichts Stuttgart vom 23. Mai 2011 - 11 K 2967/10 - geändert. Die 
Klage gegen die Ausweisung unter Ziffer 1 des Bescheids des Regierungs-
präsidiums Stuttgart vom 19. Juli 2010 wird abgewiesen.

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszügen.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand

Der Kläger wendet sich gegen seine Ausweisung aus dem Bundesgebiet. 

Er ist am xxxxxx1960 in Sögütlü-Sivas geboren und türkischer Staatsangehö-

riger kurdischer Volkszugehörigkeit. Er reiste am 03.01.1997 nach Deutsch-

land ein und stellte am 09.01.1997 einen Asylantrag, zu dessen Begründung 

er unter anderem vortrug: 1988 sei er wegen angeblicher Mitgliedschaft in der 

KAWA zu einer zehnjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. 1991 sei er 

auf Bewährung entlassen worden, gleich nach Istanbul verzogen und dort 

Mitglied der HEP/DEP geworden. 1994 habe sich die HADEP aus diesen Par-

teien gebildet. Er sei in den Vorstand der HADEP für den Bezirk Istanbul-

Kadiköy gewählt worden. Seitdem sei er von Polizisten bedroht worden. Mitte

Dezember 1996 sei er von Polizisten zu Hause abgeholt worden. Um sein Le-

ben zu retten, habe er zugesagt, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Es gebe 

keine offiziellen Mitgliedsausweise der HADEP. Er habe aber eine Fotokopie 

seines Aufnahmeantrags und seine HADEP-Delegiertenkarte dabei, außer-

dem eine notariell beglaubigte Sitzungsniederschrift des HADEP-Vorstands 

seines Bezirks. Dort sei er als Mitglied des Vorstands genannt. Die Namens-

liste der Vorstandsmitglieder der HADEP müsse an die zuständigen Sicher-

heitsstellen des jeweiligen Stadtbezirks gemeldet werden. 
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Mit Bescheid vom 20.02.1997 stellte das Bundesamt für die Anerkennung 

ausländischer Flüchtlinge fest, dass die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1

AuslG und des § 53 Abs. 4 AuslG hinsichtlich der Türkei vorliegen. 

Auf eine Anfrage des Bundesamts vom 24.06.1999 teilte das Auswärtige Amt 

mit Schreiben vom 28.02.2000 mit, es habe Nachforschungen beim HADEP-

Büro des Bezirks Istanbul-Kadiköy und dessen jetzigem Vorstand angestellt. 

Dort habe nicht bestätigt werden können, dass der Kläger in den Jahren 1994 

bis 1996 Mitglied des Vorstands gewesen sei. Vielmehr sei er nicht einmal 

langjährigen Mitarbeitern mit Namen bekannt gewesen. Das Bundesamt leite-

te deswegen am 29.03.2000 ein Rücknahmeverfahren ein und nahm mit Be-

scheid vom 01.03.2007 die mit Bescheid vom 20.02.1997 getroffenen Fest-

stellungen, dass die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 AuslG und ein Ab-

schiebungshindernis nach § 53 Abs. 4 AuslG vorliegen, zurück und stellte 

gleichzeitig fest, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG hin-

sichtlich der Türkei nicht vorliegen. 

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hob mit rechtskräftigem Urteil vom 

08.10.2007 - A 11 K 300/07 - den Bescheid des Bundesamts vom 01.03.2007 

auf und führte aus: Dem Kläger sei die Flüchtlingseigenschaft nicht aufgrund 

unrichtiger Angaben zuerkannt worden. Er habe seine Verfolgungsfurcht so-

wohl auf die Bedrohung wegen seiner Tätigkeit als Vorstandsmitglied der 

HADEP als auch auf die Nichteinhaltung seiner Zusage zur Zusammenarbeit 

mit der Polizei gestützt. Dass letzteres unrichtig sei, mache das Bundesamt 

nicht geltend. Im Übrigen interpretiere das Bundesamt die in vielen anderen 

Auskünften des Auswärtigen Amts verwendete Formulierung „es kann nicht 

bestätigt werden“ auch im vorliegenden Fall irrig dahin, dass das Gegenteil 

erwiesen sei. Durch die Vorlage der notariell beglaubigten Protokollabschrift 

einer Vorstandssitzung der HADEP des Bezirks Istanbul-Kadiköy vom 

29.01.1995, in der der Kläger als Vorstandsmitglied genannt werde, habe 

er - obwohl die Darlegungs- und Beweislast beim Bundesamt liege - nachge-

wiesen, dass seine Angaben bei der Anhörung am 15.01.1997 nicht unrichtig 

gewesen seien. Der Änderungsbescheid könne auch nicht als Widerruf der 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft aufrechterhalten werden. Seit dem 
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Bescheid vom 20.02.1997 seien keine Änderungen der maßgeblichen Ver-

hältnisse in der Weise eingetreten, dass Verfolgungsmaßnahmen auf abseh-

bare Zeit mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden könnten.

Der Kläger ist seit dem 21.07.1995 mit einer türkischen Staatsangehörigen 

verheiratet. Seine am 23.01.1998 in das Bundesgebiet eingereiste Ehefrau ist 

als Asylberechtigte anerkannt; auch ist festgestellt, dass die Voraussetzungen 

des § 51 Abs. 1 AuslG vorliegen. 

Er erhielt erstmals am 10.04.1997 eine befristete Aufenthaltserlaubnis, die 

mehrmals verlängert wurde. Am 07.05.2002 wurde ihm eine unbefristete Auf-

enthaltserlaubnis erteilt. Seit dem 04.04.2006 ist er im Besitz einer Niederlas-

sungserlaubnis nach § 26 Abs. 4 AufenthG. Der Kläger verfügt über einen 

Reiseausweis für Flüchtlinge. Seine Ehefrau hat eine Niederlassungserlaub-

nis. Der Kläger lebt mit ihr und seinen beiden minderjährigen Kindern in fami-

liärer Lebensgemeinschaft. Der am 04.03.1996 geborene Sohn R. hält sich 

seit 14.01.2000 im Bundesgebiet auf. Ein weiteres Kind wurde am 01.09.2001 

in Stuttgart geboren. 

Der Kläger war im Bundesgebiet seit dem 28.05.1998 erwerbstätig. In der Zeit 

von 02.11.2001 bis 31.07.2007 arbeitete er bei der Firma B. Dönerprodukti-

ons- und Fleischhandels GmbH in W. Am 17.04.2007 meldete der Kläger ei-

nen Betrieb im Nebenerwerb an, den er zum 03.12.2007 aufgab. Am 

03.12.2007 meldete er mit Haupterwerb ab 01.01.2008 folgende Tätigkeit an: 

„An- und Verkauf einschließlich Einbau von Geräten der Gastronomie, Raum-

ausstattung, Bodenleger, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Montage und 

Trockenbau“. Dieses Gewerbe wurde zum 15.07.2009 abgemeldet. Seit Mitte 

Dezember 2010 arbeitet er im Gastronomiebetrieb seiner Ehefrau, zunächst 

mit geringfügiger Beschäftigung und jedenfalls seit März 2012 mit einer mo-

natlichen Entlohnung von 600 EUR brutto.

Das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg (im Folgenden: 

LfV) teilte unter dem 23.06.2005 auf eine Anfrage der Stadt Stuttgart nach 

§ 73 Abs. 2 und 3 AufenthG mit, dass der Kläger am 23.07.2000 als Beisitzer 
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in den Vorstand des PKK-nahen Mesopotamischen Kulturvereins e.V. Sxxx-

xxxx gewählt worden sei und am 02.02.2003 als Protokollführer bei der Mit-

gliederversammlung des genannten Vereins fungiert habe ohne jedoch für 

dessen Vorstand zu kandidieren. Darüber hinaus lägen folgende Polizeier-

kenntnisse vor: Am 31.05.2001 sei der Kläger in Sxxxxxxx Leiter einer Kund-

gebung des Mesopotamischen Kulturvereins zum Thema „Die Zeit ist reif für 

Demokratie und Freiheit“ gewesen. Bei der Veranstaltung seien Bilder Öca-

lans sowie Fahnen der Nationalen Befreiungsfront Kurdistans (ERNK) gezeigt 

worden, wogegen er nicht eingeschritten sei. Außerdem habe er im Juli 2001 

im Rahmen der PKK-Identitätskampagne die Selbsterklärung „Auch ich bin ein 

PKK’ler“ unterzeichnet.

In Kenntnis dieser Aktivitäten des Klägers und mit Blick darauf, dass dem 

Verfassungsschutzbericht 2004 eine Gefährdung der Sicherheit der Bundes-

republik Deutschland durch den Mesopotamischen Kulturverein nicht zu ent-

nehmen sei, kam das Regierungspräsidium Stuttgart in einem internen Ver-

merk vom 09.12.2005 zu der Einschätzung, es seien keine Ausweisungsgrün-

de nach § 54 Nr. 5 oder 5a AufenthG gegeben. Es teilte der Stadt Sxxxxxxxx

unter dem 30.05.2006 mit, die Sicherheitsüberprüfung habe ergeben, dass 

Regelversagungsgründe nach § 5 Abs. 4 AufenthG nicht vorlägen. Vom Klä-

ger sei jedoch eine Erklärung des Inhalts einzufordern, dass er die PKK bzw. 

aus ihr hervorgegangene Organisationen und ihre Ziele nicht (mehr) unter-

stütze. Nachdem festgestellt worden war, dass dem Kläger bereits am 

04.04.2006 eine Niederlassungserlaubnis ausgehändigt worden war, wurde 

es - wie sich aus einer Mail vom 17.04.2007 an die Stadt Sxxxxxxxx ergibt -

seitens des Regierungspräsidiums als sinnlos erachtet, im Nachhinein noch 

eine Distanzierungserklärung von ihm zu verlangen - zumal eine etwaige Auf-

enthaltsbeendigung nur im Wege der Ausweisung möglich wäre, wofür derzeit 

aber keine greifbaren Anhaltspunkte vorlägen, da eine gegenwärtige Gefähr-

lichkeit nicht nachweisbar sei. 

Bereits am 22.12.2004 hatten der Kläger und seine Familie bei der Stadt 

Sxxxxxxxx ihre Einbürgerung beantragt. Das LfV teilte unter dem 19.01.2008 

die in seinem Schreiben vom 23.06.2005 genannten Erkenntnisse sowie fol-
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gende weitere Erkenntnisse mit: Der Kläger habe am 14.05.2006 in Sxxxxxxx

an einer Versammlung von KONGRA-GEL-Anhängern anlässlich der Wahl 

des Volksgebietsrats dieser Organisation teilgenommen. Am 25.02.2007 sei 

er in den Räumen des Mesopotamischen Kulturvereins Teilnehmer einer Vor-

tragsveranstaltung von KONGRA-GEL-Anhängern zu dem Thema „aktuelle 

politische Entwicklungen im Mittleren Osten und die Position der Kurden“ ge-

wesen. Bei einer Durchsuchung des Mesopotamischen Kulturvereins am 

15.12.2004 sei eine Mitgliederliste gefunden worden (Stand 01.07.2004), auf 

der der Kläger vermerkt gewesen sei. Zahlreiche Bücher, Broschüren sowie 

plakatähnliche Druckwerke seien beschlagnahmt worden, die den KONGRA-

GEL thematisierten. Mit Schreiben vom 18.11.2008 gab das LfV weiter an, am 

24.02.2008 sei der Kläger in den Räumlichkeiten des Mesopotamischen Kul-

turvereins Teilnehmer einer Mitgliederversammlung von KONGRA-GEL-

Anhängern gewesen. 

Mit Schreiben vom 26.02.2009 sowie ergänzt durch Schreiben vom 

08.05.2009 und 10.11.2009 an den Kläger bzw. seine Ehefrau teilte die Ein-

bürgerungsbehörde unter anderem mit, es bestünden Zweifel an der Verfas-

sungstreue, wie die Teilnahme an den durch das LfV mitgeteilten Veranstal-

tungen zeige. Es fehle der Nachweis der Sprachkenntnisse für die Ehefrau. 

Für den Kläger komme die Einbürgerung nicht in Betracht, da derzeit dessen 

Ausweisung geprüft werde. Am 16.11.2009 wurden die Einbürgerungsanträge 

zurückgenommen. 

Die im Einbürgerungsverfahren übermittelten Angaben des LfV wurden mit

Schreiben vom 24.01.2008 und 12.11.2008 über das Innenministerium an das 

Regierungspräsidium Stuttgart übersandt.

Mit Schreiben vom 23.12.2009 führte das LfV weiter aus, der Kläger sei am 

30.11.2008 in Sxxxxxx bei einer Feier von KONGRA-GEL-Anhängern zum 30. 

Gründungsjahrestag der PKK und am 01.02.2009 Teilnehmer einer Märtyrer-

Gedenkveranstaltung von KONGRA-GEL-Anhängern in Sxxxxxxxx gewesen. 
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Bereits am 28.07.2009 fand bei der Ausländerbehörde der Stadt Sxxxxxxxx in 

Anwesenheit eines Dolmetschers eine Sicherheitsbefragung des Klägers un-

ter Nutzung eines standardisierten Fragebogens statt. Dem ging voraus, dass 

das Regierungspräsidium ausweislich eines Aktenvermerks vom 03.02.2009 

zur Einschätzung gelangte, „die letzte Erkenntnis ist von 2/08, dabei Teilnah-

me an Märtyrer-Gedenkminute; aufgrund des hohen Ausweisungsschutzes 

Ausweisung kaum möglich, Sicherheitsbefragung, event. Verwarnung“. Das 

LfV bewertete die Sicherheitsbefragung unter dem 23.12.2009 dahingehend, 

dass der Kläger falsche Angaben gemacht habe, da er sich tatsächlich bis 

2009 an politischen Veranstaltungen von KONGRA-GEL-Anhängern beteiligt, 

hierauf bezogene Fragen aber verneint habe. Unter dem 04.01.2010 übermit-

telte das Innenministerium die Bewertung der Sicherheitsbefragung durch das 

LfV vom 23.12.2009 an das Regierungspräsidium Stuttgart und bat um Prü-

fung, ob die Voraussetzungen für eine Ausweisung erfüllt sind.

Das Regierungspräsidium hörte mit Schreiben vom 05.05.2010 den Kläger im 

Rahmen der Prüfung der Ausweisung an. Mit Schreiben seiner Prozessbe-

vollmächtigten vom 30.06.2010 räumte der Kläger die Tätigkeit im Mesopota-

mischen Kulturverein, die Leitung der Kundgebung am 31.05.2001, die Unter-

zeichnung der PKK-Selbsterklärung, die Teilnahme an einer Feier am 

30.11.2008 sowie den Besuch einer Veranstaltung in den Räumen des Meso-

potamischen Kulturvereins am 01.02.2009 ein. 

Mit Verfügung vom 19.07.2010 wies das Regierungspräsidium Stuttgart den 

Kläger aus dem Bundesgebiet aus (Ziffer 1), verpflichtete ihn, sich einmal wö-

chentlich beim Polizeirevier Fxxxxxxxx unter Vorlage eines amtlichen Identifi-

kationspapiers zu melden und beschränkte seinen Aufenthalt auf das Stadt-

gebiet Sxxxxxxxx (Ziffer 2). Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 und 2 der 

Verfügung wurde angeordnet. Zur Begründung führte das Regierungspräsidi-

um aus: Der Kläger erfülle unter Zugrundelegung der durch das LfV mitgeteil-

ten Erkenntnisse den Ausweisungstatbestand des § 54 Nr. 5 AufenthG. Die 

PKK sei eine terroristische Vereinigung. Durch den seit dem Jahr 2006 erfolg-

ten regelmäßigen Besuch von Veranstaltungen, Versammlungen und De-

monstrationen der PKK bzw. ihrer Nachfolgeorganisationen habe der Kläger 
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seine innere Nähe und Verbundenheit mehrfach und nachhaltig zum Ausdruck 

gebracht. Mit der Vielzahl entsprechender Aktivitäten habe er dazu beigetra-

gen, die Stellung der PKK in der Gesellschaft, namentlich bei kurdischen 

Volkszugehörigen zu fördern. Die Veranstaltungen, an denen er teilgenom-

men habe, seien erkennbar auch darauf ausgerichtet gewesen, die Aktions-

möglichkeiten und das Rekrutierungsfeld der Vereinigung zu festigen und zu 

erweitern, so dass das latente Gefahrenpotential der Vereinigung insgesamt 

erhalten und verstärkt worden sei. Dass ein Großteil der vom Kläger besuch-

ten Veranstaltungen nicht verboten gewesen sei, ändere nichts daran. Soweit 

er behaupte, er sei eher gegen seinen Willen bei vermeintlich kulturellen Ver-

anstaltungen Zeuge einschlägiger Meinungsäußerungen und Aktionen gewor-

den, ohne deren Zielsetzung zu unterstützen oder zu billigen, sei dies eine 

reine Schutzbehauptung. Er habe auch den Ausweisungsgrund des § 54 Nr. 6

AufenthG erfüllt. In der Sicherheitsbefragung habe er trotz Belehrung die Fra-

gen 5.1. und 6.1 bezüglich Kontakten zur PKK und zu ihr nahestehenden Per-

sonen verneint, obwohl er sich bis mindestens 2009 an politischen Veranstal-

tungen von KONGRA-GEL-Anhängern beteiligt habe. Zudem habe er bei Fra-

ge 4.2 angegeben, im Februar 1990 in xxxxxxxx wegen einer unerlaubten Ak-

tion festgenommen worden zu sein. Zuvor habe er die Frage 4.1 verneint. Be-

sonderer Ausweisungsschutz nach Art. 14 ARB 1/80 stehe ihm nicht zu, denn 

seine Rechtsposition nach Art. 6 ARB 1/80 sei mit Aufnahme der selbststän-

digen Tätigkeit am 17.04.2007 erloschen. Der Kläger genieße aber besonde-

ren Ausweisungsschutz nach § 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 5 AufenthG. 

Schwerwiegende Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung lägen durch 

die Erfüllung der Voraussetzungen des § 54 Nr. 5 AufenthG vor (§ 56 Abs. 1

Satz 3 AufenthG). Ein die gesetzliche Regelvermutung beseitigender Aus-

nahmefall sei nicht anzunehmen. Über die Ausweisung sei nach § 56 Abs. 1

Satz 4 AufenthG nach Ermessen zu entscheiden. Er halte sich seit 13 Jahren 

ununterbrochen rechtmäßig im Bundesgebiet auf, verfüge über ein Dauerauf-

enthaltsrecht und lebe mit Ehefrau und zwei minderjährigen Kindern in famili-

ärer Lebensgemeinschaft. Er habe aufgrund seiner zunächst unselbstständi-

gen und später selbstständigen Tätigkeit wirtschaftliche Bindungen im Bun-

desgebiet. Eine soziale Integration habe nicht stattgefunden. Er beherrsche 

die deutsche Sprache, wenn überhaupt, nur bruchstückhaft. Es bestehe der 
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Eindruck, dass er bis heute nur im türkischen bzw. kurdischen PKK-nahen 

Umfeld Bekanntschaften pflege. Eine fortgeschrittene Integration, welche die 

vorhandenen öffentlichen (Sicherheits-)Interessen verdrängen oder überwie-

gen könnte, liege nicht vor. Dies gelte umso mehr als sein Aufenthalt im Bun-

desgebiet dazu diene, die stetige Verbindung zur PKK aufrechtzuhalten und 

diese bis jetzt aktiv zu unterstützen. Seine familiäre Lebensgemeinschaft falle 

unter den Schutz des Art. 6 GG, jedoch genieße die rein ausländische Ehe 

nur einen abgeschwächten Schutz. Dies gelte entsprechend für die gemein-

samen minderjährigen Kinder. Im Falle eines rechtskräftigen Widerrufs der 

Flüchtlingsanerkennung bzw. des Abschiebungsverbots durch das Bundesamt 

wären dem Kläger und seiner Familie die Fortführung der familiären Lebens-

gemeinschaft in der Türkei durchaus zuzumuten, zumal er erst im Alter von 37 

Jahren und seine Frau im Alter von 28 Jahren in das Bundesgebiet eingereist 

seien. Es sei davon auszugehen, dass innerhalb der Familie türkisch oder 

kurdisch gesprochen werde, so dass auch die Kinder kaum Schwierigkeiten 

hätten, sich in der Türkei zu integrieren. Ihm würde bei einer Ausreise in die 

Türkei nach Wegfall der Ausreisehindernisse keine politische Verfolgung dro-

hen. Im Hinblick darauf, dass die Abwehr terroristischer Gefahren bereits im 

Vorfeld konkreter gewalttätiger Aktionen zu den Grundinteressen der Gesell-

schaft der Bundesrepublik gehöre, sei dem öffentlichen Interesse an der Aus-

weisung und Beendigung des Aufenthalts gegenüber dem privaten Interesse, 

von der Ausweisung verschont zu bleiben, der Vorrang einzuräumen. Die 

Ausweisung sei in spezialpräventiver Hinsicht erforderlich, um die von ihm 

konkret ausgehende Gefahr weiterer Unterstützungshandlungen zu verhin-

dern. Der bisherige Verlauf seiner Unterstützungstätigkeit und die sonstigen 

Umstände ließen mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarten, dass er diese sonst 

fortsetzen werde. Die mit der Ausweisung verbundenen Nachteile, den Auf-

enthaltstitel zu verlieren und Meldeauflagen dulden zu müssen, stünden nicht 

außer Verhältnis zu den mit der Ausweisung verbundenen Zwecken. Die Aus-

weisung stehe mit Art. 8 EMRK in Einklang. 

Am 06.08.2010 erhob der Kläger Klage gegen diesen Bescheid. 



10

Während des Klageverfahrens teilte das LfV mit Schreiben vom 08.10.2010 

mit, der Kläger sei bei der Veranstaltung vom 14.05.2006 zum Stellvertreter 

des Vorsitzenden des Volksgebietsrats gewählt worden und am 07.06.2009 

habe er sich in den damaligen Räumen des Mesopotamischen Kulturvereins 

in Sxxxxxxxx an einer Veranstaltung von KONGRA-GEL-Anhängern beteiligt. 

Unter dem 04.02.2011 gab das LfV an, zum Vorsitzenden des damaligen 

Volksgebietsrats sei in der Versammlung vom 14.05.2006 K. gewählt worden. 

Zur Begründung seiner Klage trug der Kläger unter anderem vor, an den ihm 

vorgehaltenen Veranstaltungen vom 07.06.2009, 01.02.2009, 24.02.2008 und 

an derjenigen vom 14.05.2006 habe er nicht teilgenommen, insbesondere sei 

er auch nicht zum Stellvertreter des Vorsitzenden des Volksgebietsrats ge-

wählt worden. Im Übrigen bedeute die Teilnahme an friedlichen, nicht verbo-

tenen Demonstrationen keine Unterstützung des Terrorismus, selbst wenn auf 

diesen Demonstrationen die Abzeichen einer verbotenen Organisation wie der 

PKK gezeigt würden. Nicht jede Handlung, die sich zufällig für Bestrebungen 

als objektiv vorteilhaft erweise, könne als tatbestandsmäßige Unterstützung 

des Terrorismus verstanden werden. Es bestünden keine Anhaltspunkte da-

für, dass er mit der Teilnahme an den genannten Veranstaltungen die PKK 

habe unterstützen wollen. Im Übrigen sei die PKK strafrechtlich keine terroris-

tische Vereinigung mehr. In der Türkei sei er 1988 wegen Mitgliedschaft in 

der KAWA zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nach sei-

ner Entlassung habe er sich für die kurdische Partei HADEP engagiert. Er ha-

be in der Vergangenheit der PKK nicht angehört und gehöre ihr auch gegen-

wärtig nicht an. 

Das beklagte Land trat der Klage entgegen. 

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hob nach Vernehmung des Zeugen K. mit 

Urteil vom 23.05.2011 den Bescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 

19.07.2010 auf. Zur Begründung führte es im Wesentlichen aus: Es sei keine 

Unterstützung der PKK durch den Kläger feststellbar. Seine Teilnahme an den 

Veranstaltungen vom 14.05.2006, 24.02.2008, 01.02.2009 und vom 

07.06.2009 sei nicht erwiesen. Die Angaben der Gewährsperson des LfV 
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genügten nicht, weil sie nicht durch andere wichtige Gesichtspunkte gestützt 

oder bestätigt würden. Der Kläger habe während des gesamten Verfahrens 

bestritten, an diesen Veranstaltungen teilgenommen zu haben. Andere 

Indizien als die Erkenntnisse des LfV im Hinblick auf eine Teilnahme des 

Klägers an den besagten Veranstaltungen gebe es nicht. Der Zeuge K. habe 

nicht bestätigen können, dass der Kläger Teilnehmer der Veranstaltung vom 

14.05.2006 gewesen sei. Der Kläger habe aber unstreitig an den Veran-

staltungen vom 04.02.2007 und 25.02.2007 im Mesopotamischen Kulturverein 

in Sxxxxxxxx und an einer Veranstaltung am 30.11.2008 im Kulturhaus Axxxx

in Sxxxxxxxx teilgenommen. Insoweit seien aber weder in subjektiver noch in 

objektiver Hinsicht Unterstützungshandlungen i.S.v. § 54 Nr. 5 AufenthG fest-

stellbar. Unter Berücksichtigung der Einlassung des Klägers in der mündli-

chen Verhandlung habe es sich bei der Gedenkfeier vom 04.02.2007 nicht um 

eine typische Märtyrergedenkveranstaltung gehandelt, die als politische Platt-

form zur Herstellung eines engen ideologischen und emotionalen Zusammen-

halts der PKK-Mitglieder und der PKK-Sympathisanten genutzt werde, son-

dern um eine Gedenkfeier, wie sie auch in den durch das Christentum 

geprägten Staaten eine allgemein übliche und selbstverständliche Übung sei, 

an die keinerlei Nachteile geknüpft werden dürften. Für das Gericht sei auch 

nicht erkennbar, dass die Veranstaltung vom 25.02.2007 in irgendeinem 

Kontext zur PKK stehe. Solches folge auch nicht aus dem vom LfV mitge-

teilten Redebeitrag. Im Übrigen verkenne das beklagte Land, dass nicht jede 

Teilnahme an einer nicht von der PKK ausgerichteten Veranstaltung, bei der 

die Zustände in der Türkei kritisiert würden, zugleich eine Unterstützung der 

PKK darstelle. Auch die bloße Anwesenheit von PKK-Anhängern dort mache 

diese nicht per se zu einer PKK-Veranstaltung. Die Veranstaltung vom 

30.11.2008 zum 30-jährigen Bestehen der PKK dürfte in spezifischer Weise 

Propagandacharakter gehabt haben. Ob bereits die subjektive Zurechenbar-

keit fehle, da der Kläger lediglich wegen der Musikbeiträge die Veranstaltung 

aufgesucht haben wolle, könne dahingestellt bleiben. Allein durch die Teilnah-

me an dieser Veranstaltung sei er jedenfalls nicht in eine innere Nähe und 

Verbundenheit zur PKK geraten. Eine solche läge nur vor, wenn zahlreiche 

Beteiligungen an Veranstaltungen der PKK feststellbar wären. Dies sei jedoch 

bei ihm nicht der Fall. Lägen aber lediglich Verbindungen und Kontakte zu 
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Organisationen, die den Terrorismus unterstützten oder selbst terroristisch 

handelten, oder zu deren Mitgliedern vor, ohne dass der Ausländer auch als 

Nichtmitglied durch sein Engagement eine innere Nähe und Verbundenheit zu 

dieser Organisation selbst zum Ausdruck bringe, fehle es an einer Unterstüt-

zung i.S.d. § 54 Nr. 5 AufenthG. Selbst wenn ihm aber Unterstützungshand-

lungen für die PKK vorgehalten werden könnten, könnte die von § 54 Nr. 5

AufenthG zusätzlich geforderte gegenwärtige Gefährlichkeit vorliegend nicht 

festgestellt werden. Bei der Beurteilung einer gegenwärtigen Gefährlichkeit 

komme der allgemeinen Entwicklung des Ausländers in den letzten Jahren bis 

zur mündlichen Verhandlung maßgebliche Bedeutung zu, insbesondere seiner 

Einbindung und Vernetzung in die Vereinigung, die den Terrorismus 

unterstütze oder selbst terroristisch handle. Dass bei dem KIäger eine Einbin-

dung und Vernetzung in Bezug auf die PKK bestehe, sei weder vorgetragen 

noch sonst ersichtlich und den vom beklagen Land ihm vorgehaltenen 

Unterstützungshandlungen nicht zu entnehmen. Der Kläger habe keinerlei 

verantwortliche Tätigkeit im Umfeld der PKK übernommen. Im Übrigen sei die 

Ausweisung auch deshalb fehlerhaft, weil das Regierungspräsidium im Rah-

men der Ermessensentscheidung von unzutreffenden tatsächlichen und recht-

lichen Voraussetzungen ausgegangen sei. Es sei verkannt worden, dass der 

Kläger nur unter den Voraussetzungen des Art. 14 ARB 1/80 ausgewiesen 

werden dürfe, denn die Aufnahme seiner selbstständigen Erwerbstätigkeit 

habe nicht zum Verlust der Rechtsstellung aus Art. 6 Abs. 1, 3. Spiegelstrich 

ARB 1/80 geführt. Auch sei im Rahmen der Ermessenserwägungen verkannt 

worden, dass die Ehefrau des Klägers anerkannter Flüchtling sei. Schließlich 

habe das Regierungspräsidium übersehen, dass es die Qualität der Unter-

stützungshandlung und die Gefährdungslage mit dem jeweils gebotenen Ge-

wicht in die Abwägung der für und gegen eine Ausweisung sprechenden Ge-

sichtspunkte einzustellen habe. 

Auf Antrag des beklagten Landes hat der Senat mit Beschluss vom 

18.08.2011 - 11 S 1820/11 - die Berufung gegen das Urteil des Verwaltungs-

gerichts zugelassen, die am 15.09.2011 unter Stellung eines Antrags begrün-

det worden ist. Es wird vorgetragen: Das Verwaltungsgericht sei zu Unrecht 

davon ausgegangen, dass die Teilnahme des Klägers an den Veranstaltungen 
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am 14.05.2006, 24.02.2008, 01.02.2009 und am 07.06.2009 nicht bewiesen 

sei. Es habe verkannt, dass an den Nachweis einer Mitgliedschaft bzw. Un-

terstützung angesichts des konspirativen Vorgehens terroristischer Vereini-

gungen keine überzogenen Anforderungen gestellt werden dürften, unrealisti-

sche Anforderungen an die Verwertbarkeit von Aussagen eines Zeugen vom 

Hörensagen des LfV gestellt und nicht beachtet, dass es im Fall des Klägers 

zahlreiche Indizien für die Glaubwürdigkeit der Angaben eines Zeugen vom 

Hörensagen gebe. Die vorliegenden Tatsachen seien noch ausreichend aktu-

ell i.S.v. § 54 Nr. 5, 2. HS AufenthG. Der Kläger habe auch an der Wahl des 

neuen Volksgebietsrats am 26.04.2009 teilgenommen. Die Ausweisung sei 

nicht auf eine zwangsweise Aufenthaltsbeendigung gerichtet, sondern bezwe-

cke die Beseitigung der Legalität seines Aufenthalts im Bundesgebiet und 

stehe in Einklang mit Art. 21 und Art. 24 der Qualifikationsrichtlinie. Allerdings 

sei klarzustellen, dass nicht weiter an dem in der angefochtenen Verfügung 

angesprochenen generalpräventiven Zweck der Ausweisung und an den dor-

tigen Ausführungen zu einer Durchsetzung der Ausreisepflicht bzw. Abschie-

bung festgehalten werde. Dass ausländerrechtliche Maßnahmen gegen K. 

noch nicht ergangen seien, stelle die Ermessensfehlerfreiheit der Ausweisung 

des Klägers nicht in Frage. Die Ausweisung sei auch nicht deshalb ent-

behrlich, weil § 47 AufenthG eine Ermächtigung zum Erlass eines politischen 

Betätigungsverbots vorsehe. Die dem Kläger zuerkannte Flüchtlingseigen-

schaft sowie das festgestellte Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG 

i.V.m. Art. 3 EMRK und die daraus folgende Unmöglichkeit einer Rückkehr in 

sein Heimatland würden nicht verkannt. Es lägen aber gravierende Auswei-

sungsgründe vor, die es rechtfertigten, die dem Kläger zuerkannte Rechts-

stellung geringer zu gewichten. Der Kläger habe den schwerwiegenden Aus-

weisungsgrund des § 54 Nr. 5 AufenthG durch seine jahrelangen beharrlich 

und konsequent durchgeführten Unterstützungshandlungen zugunsten der 

terroristischen, kriminellen und verbotenen PKK sowie daraus resultierende 

staatssicherheitsgefährdende Aktivitäten verwirklicht und eine - mangels Dis-

tanzierung - aktuell erhöhte Gefährlichkeit seiner Person belegt. Es sei ge-

rechtfertigt, den für ihn bestehenden und den Abschiebeverboten zugrunde-

liegenden Gefahrenlagen ein insoweit vermindertes Gewicht beizumessen 

und eine Ausweisung trotz der Tatsache zu verfügen bzw. aufrechtzuerhalten, 
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dass der Aufenthalt in absehbarer Zeit nicht beendet werden könne. Das 

Sicherheitsinteresse überwiege das Interesse des Klägers und seiner Ange-

hörigen an dem unveränderten Fortbestand seines legalen Aufenthalts. 

Nachdem das Regierungspräsidium Stuttgart in der mündlichen Verhandlung 

vor dem Senat mit Blick auf den zum 01.03.2011 erfolgten Umzug des Klä-

gers von Sxxxxxxxx nach Rxxxxxxxxx Ziffer 2 seines Bescheids vom 

19.07.2010 aufgehoben hat, haben die Beteiligten den Rechtstreit insoweit 

übereinstimmend für erledigt erklärt. 

Das beklagte Land beantragt nunmehr,

das Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom 23.05.2011
- 11 K 2967/10 - hinsichtlich Ziffer 1 des Bescheids des Regie-
rungspräsidiums Stuttgart vom 19.07.2010 zu ändern und die Klage 
insoweit abzuweisen.

Der Kläger beantragt, 

die Berufung zurückzuweisen.

Er verteidigt das angefochtene Urteil und führt unter anderem aus: Die Vor-

würfe gegen ihn basierten auf Quellenangaben. Die mündlichen oder schriftli-

chen Quellenberichte oder Angaben der Gewährspersonen des LfV genügten 

in der Regel nicht für die Glaubwürdigkeit, sofern sie nicht durch andere wich-

tige Gesichtspunkte gestützt oder bestätigt würden. Entgegen der Behaup-

tungen des beklagten Landes bestreite er nach wie vor ausdrücklich, an der 

Wahl des Volksgebietsrates am 14.05.2006 teilgenommen zu haben und zum 

Stellvertreter des Vorsitzenden dieses Rates gewählt worden zu sein. Er be-

streite weiterhin ausdrücklich seine Teilnahme an der Versammlung am 

26.04.2009, die das LfV erstmals am 17.04.2012 vorgebracht habe. Ob diese 

Veranstaltung überhaupt stattgefunden habe, sei offen. Mit der Bezeichnung 

„offen und beweisbar" in den Mitteilungen des LfV könnten die Behauptungen 

nicht als Tatsachen benannt werden. Seine Tätigkeit und die Mitgliedschaft im 

Mesopotamischen Kulturverein e. V. Sxxxxxxxx könne nicht als Ausweisungs-

grund gewertet werden. Laut Verfassungsschutzbericht aus dem Jahre 2004 

-



15

gehe von diesem keine Gefährdung der Sicherheit der Bundesrepublik 

Deutschland aus. Das beklagte Land habe deshalb seine damaligen Tä-

tigkeiten zu Recht nicht zum Anlass einer Ausweisung genommen und das 

Verfahren eingestellt. Somit sei ein „Verbrauch" der Ausweisungsgründe ein-

getreten. Nach dem Jahre 2004 sei er nicht mehr im Mesopotamischen Kultur-

verein tätig gewesen. Ihm sei auch keine Tätigkeit nach 2004 vorgehalten 

worden. Er sei 1988 in der Türkei wegen Mitgliedschaft in der illegalen kurdi-

schen Organisation KAWA zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt 

worden. Nach seiner Bewährungsentlassung 1991 habe er sich bei der pro-

kurdischen Partei HADEP engagiert. Er habe weder in seiner Vergangenheit 

noch in der Gegenwart der PKK angehört. Er habe diese auch nicht im Sinne 

des § 54 Nr. 5 AufenthG unterstützt. Die Organisation KAWA unterscheide 

sich eindeutig von der PKK. Es könne ihm nicht zugemutet werden, eine Dis-

tanzierungserklärung zu unterzeichnen oder eine Abwendungserklärung ab-

zugeben. Er könne sich nicht zu etwas bekennen, was er in der Tat nicht ge-

macht habe oder was ihm nicht angelastet werden könne. Das beklagte Land 

habe auch nicht darlegen können, inwiefern von ihm eine konkrete Terrorge-

fahr ausgehe. Zwar seien zahlreiche Veranstaltungen erwähnt worden, an de-

nen er teilgenommen haben solle. Es sei aber nicht aufgezeigt worden, in-

wieweit die bloße Teilnahme an diesen Veranstaltungen die öffentliche Si-

cherheit und Ordnung gefährdet habe.

Mit Beschluss vom 17.09.2010 - 11 K 2986/10 - stellte das Verwaltungsgericht 

Stuttgart die aufschiebende Wirkung der Klage des Klägers gegen den Be-

scheid des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 19.07.2010 wieder her. Die 

hiergegen eingelegte Beschwerde des beklagten Landes wies der Senat mit 

Beschluss vom 16.12.2010 - 11 S 2374/10 - zurück. 

Der Senat hat Beweis erhoben durch Vernehmung des Zeugen K. sowie des 

Zeugen X. vom LfV. Hinsichtlich des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird 

auf die Sitzungsniederschrift verwiesen.

Wegen des weitergehenden Vortrags und Sachverhalts wird auf den Inhalt der 

gewechselten Schriftsätze und der Akten verwiesen. Dem Senat liegen die 
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Akten des Regierungspräsidiums Stuttgart hinsichtlich des Klägers und des 

Zeugen K., die den Kläger betreffende Ausländerakte sowie die Einbürge-

rungs- und Asylakten betreffend ihn und seine Ehefrau, die Akte der Staats-

anwaltschaft Stuttgart 7 Js 101646/04, die Akten des Verwaltungsgerichts 

Stuttgart (A 11 K 300/07 und 11 K 2967/10) und die Akten des Senats im Be-

schwerdeverfahren 11 S 2374/10 vor.

Entscheidungsgründe

Soweit die Beteiligten den Rechtsstreit in der Hauptsache übereinstimmend 

für erledigt erklärt haben, ist das Verfahren in entsprechender Anwendung 

des § 92 Abs. 3 Satz 1 VwGO einzustellen und das Urteil des Verwaltungsge-

richts analog § 269 Abs. 3 ZPO insoweit für unwirksam zu erklären. 

Im Übrigen hat die nach Zulassung durch den Senat statthafte und auch sonst 

zulässige, insbesondere fristgerecht und formell ordnungsgemäß begründete 

(§ 124a Abs. 3 VwGO) Berufung des beklagten Landes Erfolg. Die Auswei-

sung ist nach der maßgeblichen Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der 

mündlichen Verhandlung vor dem Senat (BVerwG, Urteil vom 15.11.2007 

- 1 C 45.06 - BVerwGE 130, 20) rechtmäßig und verletzt schon deshalb den 

Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Der Kläger hat 

die Tatbestandsvoraussetzungen einer Ausweisung nach § 54 Nr. 5 AufenthG 

erfüllt (I.). Als anerkannter Flüchtling darf er nach § 56 Abs. 1 Satz 1 und 2 

AufenthG nur aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit  und 

Ordnung ausgewiesen werden; diese Bestimmung ist unionsrechtskonform 

dahingehend anzuwenden, dass die Ausweisung den Voraussetzungen des 

Art. 21 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 oder Art. 24 Abs. 1 Satz 1 der Richtlinie 

2004/83/EG des Rates über die Mindestnormen für die Anerkennung und den 

Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als 

Personen, die anderweitig nationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt

des zu gewährenden Schutzes vom 29.04.2004 (ABl. L 304, S. 12) - Qualifi-

kationsrichtlinie - QRL - entsprechen muss (II.). Die nach Art. 24 Abs. 1 QRL 

erforderlichen zwingenden Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung 

liegen bei dem Kläger, der sich seit Jahren kontinuierlich als Sympathisant 
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der PKK betätigt, nach den konkreten Umständen des Falles vor; die Auswei-

sung ist auch verhältnismäßig (III.). Selbst wenn man zugunsten des Klägers 

unterstellt, dass er über ein assoziationsrechtliches Aufenthaltsrecht verfügt, 

vermitteln Art. 14 ARB 1/80 oder die Standstill-Klauseln weder materiell-

rechtlich noch verfahrensrechtlich einen weitergehenden Ausweisungsschutz 

(IV.). Die Ausweisung ist ermessensfehlerfrei (V.). Sie unterliegt auch mit 

Blick auf die Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 16.12.2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mit-

gliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 

348, S. 98) - Rückführungsrichtlinie - RFRL - keinen Bedenken, insbesondere 

gebieten es weder die Rückführungsrichtlinie noch § 11 Abs. 1 AufenthG  im 

Rahmen des hier anhängigen Verfahrens zugleich über die Befristung der 

Wirkungen der Ausweisung zu entscheiden (VI.).

I. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sind die Tatbestandsvorausset-

zungen des § 54 Nr. 5 AufenthG erfüllt. 

1. Nach dieser Bestimmung wird ein Ausländer in der Regel ausgewiesen, 

wenn Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass er einer Vereini-

gung angehört oder angehört hat, die den Terrorismus unterstützt, oder er 

eine derartige Vereinigung unterstützt oder unterstützt hat, wobei die Auswei-

sung auf zurückliegende Mitgliedschaften oder Unterstützungshandlungen nur 

gestützt werden kann, soweit diese eine gegenwärtige Gefährlichkeit begrün-

den. Von einer Unterstützung des Terrorismus durch eine Vereinigung i.S.v. 

§ 54 Nr. 5 AufenthG ist auszugehen, wenn die Vereinigung sich selbst terro-

ristisch betätigt oder die Begehung terroristischer Taten durch Dritte veran-

lasst, fördert oder befürwortet (BVerwG, Urteil vom 25.10.2011 - 1 C 13.10 -

juris Rn. 19 ff.). Dass es sich um eine Vereinigung handelt, die den Terroris-

mus unterstützt, muss zur vollen Überzeugung des Gerichts feststehen 

(BVerwG, Urteil vom 25.10.2011 - 1 C 13.10 - juris Rn. 16; Senatsurteil vom 

07.12.2011 - 11 S 897/11 - juris Rn. 40). Die Vorschrift erfasst jede Art von 

Terrorismus, unabhängig davon, ob es sich um nationalen oder internationa-

len Terrorismus handelt (BVerwG, Urteil vom 30.04.2009 - 1 C 6.08 - juris Rn.
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32; BT-Drs. 16/5065 - Gesetzentwurf zum Richtlinienumsetzungsgesetz 2007, 

S. 183 zu Nr. 42).

2. Das Verwaltungsgericht und das Regierungspräsidium Stuttgart sind zu 

Recht davon ausgegangen, dass die PKK (Arbeiterpartei Kurdistans) und ihre 

Nachfolgeorganisationen KADEK (Freiheits- und Demokratiekongress Kurdis-

tans), KONGRA-GEL (Volkskongress Kurdistans), KKK (Gemeinschaft der 

Kommunen Kurdistans) oder KCK (Gemeinschaft der Gesellschaften Kurdis-

tans) - im Folgenden PKK - dem Terrorismus zuzurechnen und damit jeden-

falls als eine den Terrorismus im Sinne des § 54 Nr. 5 AufenthG unterstüt-

zende Vereinigung anzusehen sind. Der Senat hat mit Urteil vom 07.12.2011 

- 11 S 897/11 - juris Rn. 41 ausgeführt: 

„…Die PKK ist jedenfalls als eine den Terrorismus im Sinne des 
§ 54 Nr. 5 AufenthG unterstützende Vereinigung anzusehen (vgl. 
hierzu Urteile des Senats vom 07.12.2011 - 11 S 897/11 - juris, vom 
29.09.2010 - 11 S 597/10 - VBlBW 2011, 478 und vom 21.07.2010 
- 11 S 541/10 - juris sowie Beschlüsse des Senats vom 17.03.2011 
- 11 S 460/11 -, vom 16.12.2010 - 11 S 2374/10 - und vom 
08.12.2010 - 11 S 2366/10 - InfAuslRAuslR 2011, 105). Eine Verei-
nigung unterstützt den Terrorismus, wenn sie selbst ihre Ziele auch 
mit terroristischen Mitteln – wie dem Einsatz gemeingefährlicher 
Waffen und mit Angriffen auf das Leben Unbeteiligter zur Durchset-
zung politischer Ziele – verfolgt (BVerwG, Beschluss vom 
23.09.2011 - 1 B 19.11 - juris, m.w.N.; vgl. im Einzelnen zum Begriff 
des Terrorismus GK-AufenthG, Stand: Sept. 2011, § 54 Rn. 436 ff.). 
Das ist bei der PKK in dem hier maßgeblichen Zeitraum von 1997 
bis heute der Fall. Insbesondere verzichtete die PKK auch während 
der Phase des 1999 ausgerufenen und 2004 wieder beendeten 
„Friedenskurses“ nicht auf Gewalt. Das seit vielen Jahren weitge-
hend friedliche Auftreten der PKK in Europa ist Teil einer „Doppel-
strategie“ (vgl. BVerwG, Urteil vom 24.02.2010 - 6 A 7.08 - Buch-
holz 402.45 VereinsG Nr. 53; OVG Bremen, Beschluss vom 
26.10.2010 - 1 A 111/09 - InfAuslR 2011, 37) und ändert nichts an
deren grundsätzlich bestehender Gewaltbereitschaft und der An-
wendung von terroristischen Mitteln, etwa bei Anschlägen in der 
Türkei (so etwa am 22.06.2010 in Istanbul, vgl. ZEIT-ONLINE vom 
23.06.2010: www.zeit.de/politik/ausland/2010-06/kurden-tuerkei-
politik; WELT ONLINE vom 22.06.2010 www.welt.de/politik/ausland/ 
article8142791/Tuerkei-Touristen-im-Fadenkreuz-kurdischen-Ter-
rors.html; am 27. und 28.08.2006 in Marmaris, Istanbul und Antalya, 
vgl. SPIEGEL ONLINE vom 28.08.2006 www.spiegel.de/politik/aus-
land/0,1518,434039,00.html) oder der Entführung Unbeteiligter (vgl. 
zur Entführung von drei deutschen Staatsangehörigen am Berg Ara-
rat am 08.07.2008 SPIEGEL ONLINE vom 09.07.2011: www.spie-
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gel.de/politik/ausland/0,1518,564783,00.html). Insoweit wird ergän-
zend auf die ausführliche und zutreffende Darstellung im angefoch-
tenen Bescheid des Regierungspräsidiums vom 10.06.2010 verwie-
sen (vgl. auch Landesamt für Verfassungsschutz Bad.-Württ., „Aus-
länderextremismus“, August 2007, S. 9 ff., sowie Bundesamt für 
Verfassungsschutz, „Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) – Volkskon-
gress Kurdistans (KONGRA-GEL)“, März 2007). Abgesehen davon 
ist die PKK seit Mai 2002 auf der vom Rat der Europäischen Union 
erstellten Liste der Terrororganisationen aufgeführt (vgl. Ziff. 2.9 
des Anhangs zum Gemeinsamen Standpunkt des Rates vom 
02.05.2002 betreffend die Aktualisierung des Gemeinsamen Stand-
punkts 2001/931/GSAP über die Anwendung besonderer Maßnah-
men zur Bekämpfung des Terrorismus - 2002/340/GSAP – ABl. L 
116, S. 75). Entgegen der Auffassung des Klägers erlaubt eine sol-
che Aufnahme die Feststellung, dass die Vereinigung terroristischer 
Art ist (EuGH, Urteil vom 09.11.2010 - C-57/09 und C-101/09 - Inf-
AuslR 2011, 40; vgl. dazu BVerwG, Beschluss vom 07.12.2010 - 1 B 
24.10 - juris; noch offengelassen im Urteil des Senats vom 
21.04.2010 - 11 S 200/10 - juris).“ 

Hieran ist weiter festzuhalten. Der Kläger hat im vorliegenden Verfahren auch 

nichts Substantiiertes vorgebracht, was die Einordnung der PKK, die bis heu-

te auf der „Terrorliste“ der EU steht (vgl. zuletzt Beschluss des Rates vom 

13.03.2012 <2012/150/GASP>, ABl. L 74, 9 und vom 22.12.2011 

<2011/872/GASP>, ABl. L 343, 54 und die im Anhang enthaltene Auflistung 

von Personen und Organisationen), als einer Organisation des internationalen 

Terrorismus (ebenso auch BVerwG, Urteil vom 07.07.2011 - 10 C 26.10 - juris 

Rn. 35 ff.) in Frage stellen würde. 

3. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme liegen Tatsachen vor, die die 

Schlussfolgerung rechtfertigen, dass der Kläger seit Jahren den internationa-

len Terrorismus der PKK im Sinne des § 54 Nr. 5 AufenthG unterstützt (siehe 

zum reduzierten Beweismaß für das Unterstützen der Vereinigung durch den 

Ausländer BVerwG, Urteil vom 25.10.2011 - 1 C 13.10 - juris Rn. 15). 

Als tatbestandserhebliches Unterstützen ist jede Tätigkeit des Ausländers an-

zusehen, die sich in irgendeiner Weise positiv auf die Aktionsmöglichkeiten 

der Vereinigung, die den internationalen Terrorismus unterstützt, auswirkt. 

Dazu zählt zum Beispiel auch jedes Tätigwerden eines Nichtmitglieds, das die 

innere Organisation und den Zusammenhalt der Vereinigung fördert, ihren 

Fortbestand oder die Verwirklichung ihrer auf die Unterstützung terroristischer 
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Bestrebungen gerichteten Ziele fördert und damit ihre potenzielle Gefährlich-

keit festigt und ihr Gefährdungspotenzial stärkt. Auf einen beweis- und mess-

baren Nutzen für die Verwirklichung der missbilligten Ziele kommt es ebenso 

wenig an wie auf eine subjektive Vorwerfbarkeit. Allerdings kann nicht jede 

Handlung, die sich zufällig als für die betreffende Vereinigung bzw. den Terro-

rismus objektiv vorteilhaft erweist, als tatbestandsmäßiges Unterstützen ver-

standen werden. Vielmehr muss die eine Unterstützung der Vereinigung be-

zweckende Zielrichtung des Handelns für den Ausländer regelmäßig erkenn-

bar und ihm deshalb zurechenbar sein. Auch fehlt es an einem Unterstützen, 

wenn jemand allein einzelne politische, humanitäre oder sonstige Ziele der 

Organisation, nicht aber auch die Unterstützung des internationalen Terroris-

mus befürwortet - und sich hiervon gegebenenfalls deutlich distanziert - und

lediglich dies durch seine Teilnahme an erlaubten Veranstaltungen in Wahr-

nehmung seines Grundrechts auf freie Meinungsäußerung nach außen ver-

tritt. Dienen solche Veranstaltungen allerdings erkennbar dazu, nicht nur ein-

zelne Meinungen kundzutun, wie sie auch die Vereinigung vertritt, sondern 

durch die - auch massenhafte - Teilnahme jedenfalls auch diese Vereinigung 

selbst vorbehaltlos und unter Inkaufnahme des Anscheins der Billigung ihrer 

terroristischen Bestrebungen (beispielsweise wegen des angekündigten Auf-

tretens von Funktionären einer verbotenen Vereinigung, die den internationa-

len Terrorismus unterstützt) zu fördern, dann liegt ein im Hinblick auf den 

Normzweck potenziell gefährliches Unterstützen im Sinne von § 54 Nr. 5 Auf-

enthG vor, der die Freiheit der Meinungsäußerung insoweit verhältnismäßig 

beschränkt. Eine Unterstützung kann ferner dann in Betracht kommen, wenn 

durch zahlreiche Beteiligungen an Veranstaltungen im Umfeld einer Vereini-

gung - wie der verbotenen PKK - bei einer wertenden Gesamtschau zur Über-

zeugung des Tatsachengerichts feststeht, dass der Ausländer auch als Nicht-

mitglied in einer inneren Nähe und Verbundenheit zu der Vereinigung selbst 

steht, die er durch sein Engagement als ständiger (passiver) Teilnehmer zum 

Ausdruck bringt, und damit deren Stellung in der Gesellschaft (vor allem unter 

Landsleuten) begünstigend beeinflusst, ihre Aktionsmöglichkeiten und even-

tuell auch ihr Rekrutierungsfeld erweitert und dadurch insgesamt zu einer 

Stärkung ihres Gefahrenpotenzials beiträgt. Dabei muss allerdings die terro-

ristische oder den Terrorismus unterstützende Tätigkeit der Vereinigung im 
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In- oder Ausland zum jeweiligen Zeitpunkt feststehen und das Verhalten des 

Einzelnen auch unter Berücksichtigung etwaiger glaubhafter Distanzierungen 

von der Unterstützung des Terrorismus (oder das Fehlen jeglicher Distanzie-

rung) gewürdigt werden. Eine darüber hinausgehende konkrete oder persönli-

che Gefährdung der inneren oder äußeren Sicherheit ist dagegen nicht erfor-

derlich. Ebenso wenig ist ein "aktives Tätigwerden" erforderlich (siehe hierzu 

insgesamt BVerwG, Urteil vom 25.10.2011 - 1 C 13.10 - juris Rn. 14 ff. sowie 

Urteil vom 15.03.2005 - 1 C 26.03 - juris Rn. 25 ff. - zur früheren Regelung 

des § 8 Abs. 1 Nr. 5 AuslG; vgl. auch Beschluss vom 23.09.2011 - 1 B 19.11 -

juris Rn. 8 ff.; Senatsbeschluss vom 08.12.2010 - 11 S 2366/10 - juris Rn. 7 

ff.; Senatsurteile vom 07.12.2011 - 11 S 897/11 - juris Rn. 43 und vom 

25.05.2011 - 11 S 308/11 - juris Rn. 50 ff.).

Nach diesen Grundsätzen liegen hier eine Vielzahl von Tatsachen vor, die die 

Schlussfolgerung rechtfertigen, dass der Kläger die PKK und damit den inter-

nationalen Terrorismus seit vielen Jahren in mehrfacher Weise unterstützt, 

vor allem durch die Übernahme einer Vorstandsfunktion und die Mitglied-

schaft in dem PKK-nahen Mesopotamische Kulturverein Sxxxxxxx (a.) und die 

über Jahre hinweg fortgesetzte Teilnahme an unterschiedlichen PKK-nahen 

Aktionen und Veranstaltungen (b.). Dass einige dieser Tatsachen bereits län-

ger zurückliegen, steht ihrer Berücksichtigung nicht entgegen; vom Kläger 

geht nach wie vor eine gegenwärtige Gefährlichkeit aus (c.).

a. Es steht zur Überzeugung des Senats fest, dass der Mesopotamische Kul-

turverein Sxxxxxxxx den Terrorismus unterstützt (ebenso schon zu § 86 Nr. 2

AuslG a.F VGH Bad.-Württ., Urteil vom 11.07.2002 - 13 S 1111/01 - juris Rn. 

64, wonach der „Mesopotamische Kulturverein Sxxxxxx als Vorfeldorganisati-

on der PKK bzw. KADEK anzusehen ist“; die PKK-Nähe dieses Vereins auch 

bejahend VGH Bad.-Württ, Urteil vom 08.07.2009 - 13 S 358/09 - zu § 11

Satz 1 Nr. 1 StAG). Zwar enthält die Satzung des am 23.08.1997 gegründeten 

und am 16.06.1998 eingetragenen Vereins weder in ihrer Fassung vom 

23.08.1997 noch in ihrer Neufassung extremistische Züge; bei Auflösung des 

Vereins geht das Vermögen an den „Kurdischen Roten Halbmond e.V.“, einer 

humanitären Hilfsorganisation. Auch bietet der Verein kulturelle Veranstaltun-
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gen an und die Gelegenheit zum Treffen unter Migranten vorwiegend kurdi-

scher Herkunft. Er befasst sich ferner mit politischen Themen, wie etwa der 

Freilassung Öcalans und der Verbesserung dessen Haftsituation sowie der 

Lösung der „kurdischen Frage“, die für sich betrachtet noch nicht den Schluss 

einer Identifizierung oder Solidarisierung mit der PKK zulassen. In den in das 

Verfahren eingeführten Verfassungsschutzberichten des Landes Baden-

Württemberg wird dieser Verein nicht ausdrücklich aufgeführt. Letzteres be-

deutet aber allenfalls, dass von diesem keine unmittelbare Gefährdung für die 

Sicherheit der Bundesrepublik ausgeht. Die Berichte des LfV vom 02.08.2006 

und 27.10.2009 mit den in der mündlichen Verhandlung vorgetragenen Er-

gänzungen zeigen jedoch, dass der Verein seit seiner Gründung tatsächlich in 

erheblichem Maße auch als Plattform für die PKK fungiert, deren terroristi-

sche Ziele befürwortet und deren Gedankengut aktiv verbreitet. Hierbei han-

delt es sich nicht um Aktionen von Einzelpersonen oder Splittergruppen unter 

missbräuchlicher Ausnutzung der Vereinsstruktur, vielmehr ist der Verein ins-

gesamt auch auf die Unterstützung der PKK ausgerichtet. 

Nach den vom LfV aufgelisteten Erkenntnissen organisiert der Mesopotami-

sche Kulturverein Sxxxxxxx alljährlich Veranstaltungen anlässlich des Jahres-

tags der Gründung der PKK, entweder in den eigenen Vereinsräumen (so z.B. 

am 26.11.2000 und 25.11.2001) oder als Großveranstaltung in gesondert an-

gemieteten Räumlichkeiten (so etwa am 22.11.2009 in einem Kulturhaus mit 

ca. 1.500 Personen). Ebenso wird über Veranstaltungen zum Jahrestag der 

Aufnahme des bewaffneten Kampfes der PKK (15.08.) in Gestalt einer Feier 

in den Räumen des Vereins (14.08.2005 sowie 15.08.2008) oder durch ein 

vom Verein organisiertes Picknick (am 16.08.2009) und auch über Veranstal-

tungen zum Jahrestag des Betätigungsverbots der PKK in Deutschland be-

richtet. Die enge Verbindung des Vereins mit der PKK wird vor allem auch 

darin deutlich, dass kontinuierlich immer wieder PKK-Funktionäre aus unter-

schiedlichen Hierarchieebenen in den Räumen des Vereins auftreten, die sich 

spezifischer PKK-Themen annehmen, so etwa bei der internen Versammlung 

auf Gebietsebene - sog. Volksversammlung - am 16.04.2000, bei der es unter 

anderem um die Auswirkungen des Einmarsches türkischer Soldaten in den 

Nordirak auf die PKK und insbesondere die Kämpfer der ARGK (heute HPG) 
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ging. Ähnlich im Ablauf waren etwa auch schon die Veranstaltungen vom 

08.06.1997 (Bericht des PKK-Regionalleiters Baden über die Erfolge der 

ARGK anlässlich der Eröffnungsfeier des Vereins) oder vom 19.04.1998 

(PKK-Volksversammlung mit Beiträgen des PKK-Regionalleiters Baden über 

die „Taktik“ der türkischen Regierung, die Moral innerhalb der PKK durch ge-

zielte Falschinformationen hinsichtlich des Kriegsverlaufs zu untergraben). 

Derartige Volksversammlungen stellen ein Mittel der konspirativen Betätigung 

der PKK unter dem Vereinsverbot dar, um dezentrale Strukturen zur Mobilisie-

rung der Anhänger der PKK zu schaffen (vgl. hierzu näher Senatsurteil vom 

07.12.2011 - 11 S 897/11 - juris Rn. 54). Zu nennen sind weiter aus den Mit-

teilungen des LfV die Versammlung am 11.03.2001, die die aktuelle Lage der 

PKK einschließlich deren finanzieller Situation thematisierte; der Bericht eines 

früheren Aktivisten der ARGK am 22.04.2001 über seine Eindrücke vom dorti-

gen Leben; die Schilderung eines ehemaligen Guerilla-Kämpfers über seine 

Eindrücke aus den Kandil-Bergen am 30.08.2008 oder die Ausrichtung der 

Volksversammlung am 14.05.2006 mit einer Rede des damaligen Leiters des 

PKK-CDK-Sektors Süd Muzaffer Ayata über die Funktion der Volksgebietsräte 

(siehe hierzu auch die Berichterstattung in der Yeni Özgur Politika vom 

16.05.2006). In seinem Bericht vom 27.10.2009 führt das LfV auch aus, dass 

bei der Mitgliederversammlung des Mesopotamischen Kulturvereins am 

10.06.2001 die schlechte finanzielle Situation des Vereins ein Thema war und 

erläutert wurde, dass ein erheblicher Teil der hohen Kosten für die Renovie-

rung die PKK übernommen habe. Hervorzuheben sind ferner - wie in den Be-

richten des LfV im Einzelnen dargelegt - die kontinuierlich in den Ver-

einsräumen stattfindenden Veranstaltungen zum Gedenken an sog. Märtyrer, 

d. h. vor allem für gefallene Kämpfer und Selbstmordattentäter, wobei an die-

sen Veranstaltungen auch Funktionäre der PKK oder CDK (letztere ist eine 

Nachfolgeorganisation der vom PKK-Verbot umfassten Nationalen Befreiungs-

front Kurdistans - ERNK -) teilnehmen. Im Rahmen des Gedenkens an PKK-

Märtyrer wird auch über die Ehrung von Frontarbeitern der PKK für ihre Tätig-

keit berichtet (so für den 29.03.2009). Wie dem Senat aus anderen Verfahren 

bekannt ist, sind solche Märtyrergedenkveranstaltungen ein wesentliches 

Element zur Herstellung eines engeren ideologischen und emotionalen Zu-

sammenhalts auch von PKK-Sympathisanten und führen damit zur Verbreite-
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rung und Stärkung der Basis der PKK (vgl. hierzu Senatsurteil vom 

07.12.2011 - 11 S 897/11 - juris Rn. 55 mwN). Schließlich tritt der Mesopota-

mische Kulturverein als Veranstalter von Demonstrationen oder Mahnwachen 

auf, um etwa gegen die Verhaftung von KONGRA-GEL-Funktionären oder das 

PKK-Verbot oder - wie in der Zeit vom 01. bis 04.05.2002 - gegen die (be-

fürchtete) Aufnahme der KADEK als Nachfolgeorganisation der PKK in die 

EU-Terrorliste zu protestieren. 

Nach Überzeugung des Senats sind diese vom LfV mitgeteilten konkreten und 

detaillierten Erkenntnisse über den Mesopotamischen Kulturverein, die der 

Kläger im Übrigen im Verfahren nicht substantiiert in Frage gestellt hat, zu-

treffend. Er ist sich dabei dessen bewusst, dass diese Erkenntnisse zu einem 

erheblichen Teil auf den Angaben von „Quellen“ beruhen. Aufgrund des kon-

kreten Verfahrens der Erkenntnisgewinnung, das der Zeuge des LfV in der 

mündlichen Verhandlung erläutert hat (siehe dazu näher nachfolgend b.), be-

stehen jedoch keine Bedenken gegen deren Verwertung - zumal diese durch 

andere gewichtige Tatsachen gestützt werden. Ein erheblicher Teil der Ver-

anstaltungen wurde - wie in den Berichten des LfV kenntlich gemacht - in der 

„Özgur Politika“ und der „Yeni Özgur Politika“ aufgegriffen (siehe im Übrigen 

zur Einordnung der „Özgur Politika“ als Sprachrohr der PKK VGH Bad.-Württ., 

Urteil vom 11.07.2011 - 13 S 1111/01 - juris Rn. 63). Auch Polizeierkenntnis-

se werden als Beleg herangezogen. Dass der Verein die PKK unterstützt und 

sich mit ihren Zielen identifiziert, zeigt ferner die Auswertung der vom Senat 

beigezogenen Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft Stuttgart 7 Js 

101646/04. Am 09.11.2004 war in den Vereinsräumen eine ca. zwei Meter 

lange Fahne des KONGRA-GEL deutlich von außen sichtbar aufgehängt. Bei 

der Durchsuchung am 15.12.2004 hing an deren Stelle eine ERNK-Fahne. In 

den Räumen des Vereins wurden Propagandapublikationen in Form von Bü-

chern, Broschüren und plakatähnlichen Druckwerken - teilweise in größeren 

Stückzahlen - aufgefunden. Zu nennen sind beispielsweise Plakate mit der 

Aufschrift „Schluss mit dem PKK-Verbot“, Transparente der PJA (Frauenorga-

nisation der PKK) und Transparente und Fahnen der YCK (Jugendorganisati-

on der PKK), von Abdullah Öcalan verfasste Bücher, Broschüren mit Symbo-

len der PKK, Kadek, KONGRA-GEL oder der ERNK sowie Publikationen, die 
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der Verbreitung des Gedankenguts der PKK dienen, und in denen beispiels-

weise Selbstmorde für die PKK verherrlicht und als Heldentaten gepriesen 

werden. Die Auswertung der SIM-Karte des damaligen Vorsitzenden des Ver-

eins enthielt die Telefonnummer des PKK-Funktionärs Muzaffer Ayata, der in 

den Räumlichkeiten des Mesopotamischen Kulturvereins verkehrt. Dass die 

Staatsanwaltschaft Stuttgart mit Verfügung von 30.05.2008 das Ermittlungs-

verfahren gegen den damaligen Vorstandsvorsitzenden wegen Verstoßes ge-

gen das Vereinsgesetz nach § 153 Abs. 1 Satz 2 StPO eingestellt hat, steht 

der Verwertung der Erkenntnisse aus der Durchsuchung nicht entgegen. 

Im Übrigen lässt sich die PKK-Nähe des Vereins auch aus dem Umstand er-

sehen, dass dieser jedenfalls seit dem 02.08.2004 Mitglied bei der YEK-KOM, 

der „Föderation Kurdischer Vereine in Deutschland e.V.“ ist. Eine aktive Ver-

bindung zwischen beiden lässt sich nicht nur daraus entnehmen, dass anläss-

lich der Durchsuchung der Räume des Mesopotamischen Kulturvereins am 

15.12.2004 ein Flugblatt des Vorstand der YEK-KOM aufgefunden wurde, das 

unter anderem zu Treffen der Vorstandsvorsitzenden der jeweiligen kurdi-

schen „nationalen“ Vereine in ganz Deutschland aufrief (siehe im Einzelnen 

Schreiben des Polizeipräsidiums Stuttgart - Dezernat Staatsschutz - vom 

19.01.2005), oder den Berichten des LfV zufolge bei der Veranstaltung des 

Mesopotamischen Kulturvereins am 09.10.2000 zum Thema „Erinnerung an 

die Flucht aus Syrien von Öcalan am 09.10.1998 und deren Folgen“ Flugblät-

ter der YEK-KOM verteilt wurden, sondern auch aus dem Umstand, dass Ver-

treter der YEK-KOM beim Verein auftreten, so deren Vorsitzender Ahmet Ce-

lik bei einer Gedenkveranstaltung des Mesopotamischen Kulturvereins am 

21.10.2008 für die „Gefallenen des Kurdischen Befreiungskampfes“. Im Übri-

gen bestand über finanzielle Zuschüsse an den Verein eine Verbindung zwi-

schen der YEK-KOM und dem Mesopotamischen Kulturverein schon im Jahre 

2000 (siehe näher VGH Bad.-Württ., Urteil vom 11.07.2002 - 13 S 1111/01 -

juris Rn. 63). Zur YEK-KOM hat der Senat hat in seinem Urteil vom 

07.12.2011 - 11 S 897/11 - juris Rn. 47 ausgeführt: 

„Die YEK-KOM, deren Sitz in Düsseldorf ist und der deutschlandweit 
etwa 60 kurdische Vereine angeschlossen sind, unterstützt die PKK 
durch eine Vielzahl von Aktionen. Dies wird in der überzeugenden 
„Einschätzung“ des Landesamts für Verfassungsschutz vom 
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17.06.2010 im Einzelnen ausführlich dargelegt. Die YEK-KOM sei 
ihrerseits Mitglied der „Konföderation der Kurdischen Vereine in Eu-
ropa“ (KON-KURD). Sie betreibe eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, 
darunter immer wieder Aktionen und Aufrufe mit dem Ziel der Aufhe-
bung des Betätigungsverbots der Kurdischen Arbeiterpartei in 
Deutschland. Auch mobilisiere sie jedes Jahr aus Anlass der 
Newroz-Feier die kurdische Bevölkerung in Europa zu zentralen 
Kundgebungen. Dabei würden Grußworte von Öcalan oder von an-
deren PKK-Führungsmitgliedern vorgelesen bzw. ausgestrahlt. Im 
Zentrum stünden dann die aktuellen politischen Interessen der PKK. 
Auf der Agenda der vergangenen Jahre hätten Themen gestanden 
wie „Freiheit für Öcalan“ und „Frieden für Kurdistan“. In einer zu-
sammenfassenden Bewertung heißt es, im Arbeitsprogramm der 
YEK-KOM sei die „logistische Unterstützung des nationalen Be-
freiungskampfes Kurdistans“ verankert. Die von der YEK-KOM so-
wohl in ihren Publikationen als auch bei ihren Veranstaltungen und 
Aktionen aufgegriffenen Themen lägen im Interessenbereich der 
PKK. Zu nennen seien insbesondere die Aufhebung des PKK-
Verbots und die Freilassung Abdullah Öcalans. Der Verein biete der 
PKK bzw. ihren Nachfolgeorganisationen eine Plattform, indem er 
ihre Erklärungen und Äußerungen von Funktionären unkommentiert, 
d.h. auch unkritisch veröffentliche. Auf Maßnahmen der Sicher-
heitsbehörden oder der Justiz gegen Personen und Einrichtungen 
mit dem Verdacht eines PKK-Bezugs reagiere die YEK-KOM stets 
mit einer verurteilenden Erklärung. Hochrangige YEK-KOM-
Funktionäre beteiligten sich an PKK-Aktionen und träten auf PKK-
Veranstaltungen als Redner auf. Zusammenfassend lasse sich da-
her sagen, dass eine eindeutige Nähe des Vereins YEK-KOM zur 
PKK bzw. zu ihren Nachfolgeorganisationen KADEK und KONGRA-
GEL vorliege.“

Zwar ist dem Arbeitsprogramm der YEK-KOM aus dem Jahre 2008 und in der 

Fassung vom 20.02.2011 (das jeweils aktuelle Programm ist auch auf der 

Homepage der YEK-KOM unter www.yekkom.com abrufbar) zu entnehmen, 

dass sich diese für eine friedliche demokratische Lösung der Kurdenfrage in 

Richtung auf eine Selbstverwaltung der Kurden innerhalb des türkischen 

Staates einsetzt und sich vor allem auch der allgemeinen Situation von Kur-

dinnen und Kurden einschließlich der Migrationsprobleme annimmt. Bei der 

Würdigung der - von der YEK-KOM ausdrücklich so bezeichneten - Selbstdar-

stellungen ist aber einzustellen, dass auch diese Organisation bestrebt ist, ein 

öffentliches Erscheinungsbild zu verbreiten, das so gestaltet ist, dass nicht 

mit Rücksicht auf eine deutliche Nähe zur PKK Exekutivmaßnahmen deut-

scher Behörden ausgelöst werden, und deshalb ihre Publikationen hierauf 

ausrichtet. Im Übrigen schließt die Verfolgung allgemeiner politischer Ziele, 
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wie etwa die von YEK-KOM geforderte freie Benutzung der kurdischen Spra-

che in der Türkei, die Feststellung nicht aus, dass YEK-KOM auch die Ziele 

der PKK unterstützt, indem etwa die terroristischen Ziele und Aktivitäten der 

PKK positiv bewertet, befürwortet und verbreitet werden. Wenn insbesondere 

die Aufhebung des PKK-Verbots gefordert wird, so soll damit deren ungehin-

derte Betätigung in Deutschland wieder ermöglicht und damit deren auch ter-

roristische Ziele und Aktivitäten tragende Basis verbreitert und gestärkt wer-

den. 

Das auf die Unterstützung des Terrorismus gerichtete Handeln der Vereini-

gung ist für den Kläger erkennbar gewesen (zu diesem Maßstab BVerwG, Ur-

teil vom 25.10.2011 - 1 C 13.10 - juris Rn. 23) und ihm zuzurechnen. Der im 

Jahre 2000 dem Verein beigetretene Kläger ließ sich bei der außerordentli-

chen Mitgliederversammlung des Mesopotamischen Kulturvereins am 

23.07.2000 als Beisitzer in den Vorstand wählen und wurde nach seinen An-

gaben in der mündlichen Verhandlung danach ein zweites Mal für ein Jahr in 

den Vorstand gewählt. Die Tatsache der Vorstandstätigkeit ist bereits mit 

Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 30.06.2010 eingeräumt wor-

den. Allein schon aufgrund seiner Stellung als Vorstandsmitglied ist ihm diese 

Unterstützung zuzurechnen, ohne dass der Frage seiner tatsächlichen inne-

ren Einstellung weiter nachgegangen werden müsste (vgl. VGH Bad.-Württ., 

Urteil vom 11.06.2008 - 13 S 2613/03 - juris zu § 11 StAG). Der Kläger hat 

auch nach Ende seiner Vorstandstätigkeit als einfaches Mitglied des Mesopo-

tamischen Kulturvereins dessen oben dargestellte Zielsetzung, die sich unter 

Berücksichtigung der Angaben des LfV bis heute nicht geändert hat, weiter 

unterstützt. Bei der Durchsuchung in den Räumen des Vereins am 15.12.2004 

wurde eine Mitgliederliste mit Stand 01.07.2004 gefunden, die den Kläger seit 

dem Jahr 2000 als Mitglied ausweist. Im Schreiben seiner Prozessbevoll-

mächtigten vom 30.06.2010 ist diese Mitgliedschaft ausdrücklich eingeräumt 

worden. Er unterschrieb sowohl am 02.02.2003 als auch am 17.04.2005 als 

Protokollführer das Protokoll der Mitgliederversammlung. Der Kläger hat in 

der mündlichen Verhandlung bekundet, ab 2000 bis 2005 beim Verein ein-

und ausgegangen zu sein, dies für die Zeit danach jedoch abgestritten. Der 

Senat ist allerdings aufgrund des Ergebnisses der Beweisaufnahme der Über-
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zeugung, dass der Kläger auch über diesen Zeitpunkt hinaus mindestens bis 

Mitte 2009 aktiv am Vereinsgeschehen teilgenommen hat und sich nur unter 

dem Eindruck des Ausweisungsverfahrens nunmehr zurückhält (siehe nach-

folgend b. und c.).

b.) Der Kläger hat durch die kontinuierliche Teilnahme an PKK-nahen Veran-

staltungen die PKK unterstützt. Er war bei einer Reihe von Veranstaltungen, 

die - wie ihm auch erkennbar gewesen ist - darauf ausgerichtet sind, den ide-

ologischen und emotionalen Zusammenhalt der PKK, ihrer Nachfolgeorgani-

sationen und Organisationen im politischen Umfeld zu stärken. Dies gilt ins-

besondere für die Teilnahme an den Wahlen zum Volksgebietsrat und die 

Übernahme der Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden des Volksge-

bietsrats. Diese Teilnahmen sind daher bereits für sich genommen ohne wei-

teres als selbstständige Unterstützungshandlungen zu qualifizieren, die zum 

Vorliegen des Ausweisungsgrundes des § 54 Nr. 5 AufenthG führen. Umso 

mehr gilt dies bei einer Gesamtschau aller festgestellten Aktivitäten des Klä-

gers einschließlich seiner Vorstandsfunktion im Mesopotamischen Kulturver-

ein. 

Der Senat ist zu der Überzeugung gelangt, dass der Kläger am 31.05.2001 

eine Kundgebung geleitet hat, bei der er gegen mit der PKK zu-

sammenhängende Symbole nicht eingeschritten ist, und am 10.07.2001 die 

PKK-Selbsterklärung unterzeichnet hat (aa.), die Feier zum 30. Gründungs-

jahrestag der PKK am 30.11.2008 besucht (bb.) und am 04.02.2007 und 

01.02.2009 an Märtyrergedenkveranstaltungen teilgenommen hat (cc.), bei

Veranstaltungen von KONGRA-GEL-Anhängern am 24.02.2008 und 

07.06.2009 war (dd.) sowie an den Versammlungen zur Wahl des Volksge-

bietsrats am 14.05.2006 und 26.04.2009 teilgenommen hat, wobei er bei der 

erstgenannten Versammlung zum stellvertretenden Vorsitzenden des Volks-

gebietsrats gewählt worden ist (ee.). Die konkreten Ausrichtungen der jeweili-

gen Veranstaltungen, die dem Kläger nicht verborgen bleiben konnten, lassen 

den Schluss zu, dass der Kläger die PKK unterstützt hat. Soweit das Regie-

rungspräsidium dem Kläger auch den Besuch an einer Podiumsdiskussion 

unter Mitwirkung von Günay Aslan am 25.02.2007 vorhält, kann allerdings aus 
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den Inhalten dieser Veranstaltung nicht geschlossen werden, dass der Kläger 

auch hierdurch die PKK unterstützt hat (ff.).

Die Feststellungen und Würdigungen des Senats beruhen auf den sich aus 

den Akten ergebenden Erkenntnissen, aus der Einlassung des Klägers sowie 

den in der mündlichen Verhandlung vernommenen Zeugen. Hierbei handelt es 

sich um den Schwager des Klägers, der am 14.05.2006 zum Vorsitzenden des 

Volksgebietsrats Stuttgart gewählt wurde, und um einen Mitarbeiter des LfV, 

der über Angaben einer Quelle berichtet hat. Weitere (unmittelbare) Zeugen 

haben dem Senat nicht zur Verfügung gestanden. Die Ehefrau des Klägers 

hat von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht; andere Zeu-

gen, die sich in der Sache hätten äußern können, sind weder benannt worden 

noch ersichtlich. Der vernommene Mitarbeiter des LfV ist nicht der unmittelba-

re Führer dieser Quelle. Aus Quellenschutzgründen wurde die Identität der 

Quelle nicht offen gelegt. Der unmittelbare Quellenführer stand als Zeuge 

nicht zur Verfügung. Auch wurden - trotz Aufforderung durch das Gericht -

keine schriftlichen Aufzeichnungen vorgelegt. Diese Praxis ist dem Senat aus 

vergleichbaren Verfahren bekannt. Bei der Würdigung der Aussagen des Mit-

arbeiters des LfV hat sich der Senat von folgenden in seinem Urteil vom 

29.09.2010 - 11 S 597/10 - juris Rn. 49 <zu § 11 Satz 1 Nr. 1 StAG> darge-

stellten Überlegungen leiten lassen: 

„Erkenntnisse des LfV, die auf geheim gehaltenen Quellen beruhen 
und als Zeugenaussage vom Hörensagen in den Prozess eingeführt 
werden, können zwar grundsätzlich verwertet werden. Allerdings 
darf die in Art. 19 Abs. 4 GG gewährleistete Garantie effektiven 
Rechtsschutzes auch dann nicht in unverhältnismäßiger Weise ein-
geschränkt werden, wenn eine Behörde sich gegenüber dem Aus-
kunftsbegehren eines Bürgers auf Geheimhaltungsgründe beruft 
und sich diese Gründe gerade auch auf die allein als Beweismittel in 
Betracht kommenden Verwaltungsvorgänge beziehen, in denen die 
für das Verwaltungsverfahren und sein Ergebnis relevanten Sach-
verhalte dokumentiert sind (vgl. grundlegend zu dieser Problematik 
BVerfG, Beschluss vom 27.10.1999 - 2 BvR 385/90 - BVerfGE 101, 
106, 121 ff.). Soweit in einem derartigen Fall die Effektivität des 
Rechtsschutzes von der Offenlegung der Verwaltungsvorgänge ab-
hängt, muss das Gericht grundsätzlich die tatsächlichen Grundlagen 
selbst ermitteln und seine rechtliche Auffassung unabhängig von 
der Verwaltung, deren Entscheidung angegriffen ist, gewinnen und 
begründen. Ist dies wie hier nicht möglich, muss das durch die Ge-
heimhaltung entstehende Rechtsschutzdefizit im Rahmen der Be-
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weiswürdigung ausgeglichen werden (Hamb. OVG, Urteil vom 
07.04.2006 - 3 Bf 442/03 - NordÖR 2006, 466). Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass die gerichtliche Beweiswürdigung der Angaben ei-
nes sogenannten Zeugen vom Hörensagen besonderen Anforde-
rungen unterliegt, die aus dem Recht auf ein faires Verfahren nach 
Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. dem Rechtsstaatsprinzip abzuleiten sind. 
Danach ist der Beweiswert seiner Angaben besonders kritisch zu 
prüfen. Denn das Zeugnis vom Hörensagen ist nur begrenzt zuver-
lässig, weil sich die jedem Personenbeweis anhaftenden Fehler-
quellen im Zuge der Vermittlung der Angaben verstärken und weil 
das Gericht die Glaubwürdigkeit der Gewährsperson nicht selbst 
einschätzen kann. Das Gericht muss sich der Gefahren der beweis-
rechtlichen Lage, also vor allem der besonderen Richtigkeitsrisiken 
in Ansehung anonym gebliebener Personen, deren Wissen durch 
einen Zeugen vom Hörensagen eingeführt wird, sowie der sich da-
raus ergebenden Grenzen seiner Überzeugungsbildung bewusst 
sein (VGH Bad.-Württ, Urteil vom 11.07.2002 - 13 S 1111/01 - juris 
Rn. 50 und Urteil vom 27.03.1998 - 13 S 1349/96 - juris Rn. 37). Die 
Aussage eines Zeugen vom Hörensagen wird regelmäßig einer Ent-
scheidung nur dann zugrunde gelegt werden können, wenn es für 
das Vorliegen der entsprechenden Tatsache noch andere Anhalts-
punkte gibt (BVerwG, Beschluss vom 22.10.2009 - 10 B 20/09 - juris 
Rn. 4 und Beschluss vom 05.03.2002 - 1 B 194/01 - juris Rn. 4 mit 
ausdrücklichem Hinweis auf BVerfGE 57, 250, 292). Nach der zum 
Strafrecht entwickelten Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts genügen die Angaben des Gewährsmanns regelmäßig nicht, 
wenn sie nicht durch andere, nach Überzeugung des Fachgerichts 
wichtige, ihrerseits beweiskräftig festgestellte Gesichtspunkte be-
stätigt werden (vgl. zum Ganzen: BVerfG, Beschluss vom 
26.05.1981 - 2 BvR 215/81 -BVerfGE 57, 250, 292 ff.; BVerfG 
<2. Kammer des 2. Senats>, Beschluss vom 19.07.1995 - 2 BvR 
1142/93 - NJW 1996, 448; BVerfG <1. Kammer des 2. Senats>, Be-
schluss vom 05.07.2006 - 2 BvR 1317/05 - NJW 2007, 204). Die 
strafgerichtliche Rechtsprechung und Literatur verlangt daher re-
gelmäßig „zusätzliche Indizien von einigem Gewicht“ (vgl. näher 
BGH, Beschluss vom 08.05.2007 - 4 StR 591/06 - juris Rn. 2; Be-
schluss vom 19.06.1996 - 5 StR 220/96 - juris Rn. 3 ff; Karlsruher 
Kommentar zur Strafprozessordnung, 6. Aufl. 2008, § 250 Rn. 13; 
Roxin/Schünemann, Strafverfahrensrecht, 26. Aufl. 2009, § 46 Rn. 
33 f.; Detter, Der Zeuge vom Hörensagen - eine Bestandsaufnahme, 
NStZ 2003, 1, 4). Diese zum Strafrecht entwickelten Prinzipien kön-
nen als Ausdruck des Rechts auf faires Verfahrens auch im verwal-
tungsgerichtlichen Verfahren herangezogen werden (Sodan/Ziekow, 
3. Aufl. 2010 § 96 Rn. 38; VGH Bad.-Württ., Urteil vom 11.07.2002
- 13 S 1111/01 - juris Rn. 50).“

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze stellt sich das Ergebnis der Be-

weisaufnahme insgesamt wie folgt dar:
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aa.) Nach polizeilichen Erkenntnissen war der Kläger am 31.05.2001 - und 

damit im zeitlichen Zusammenhang mit seiner Vorstandstätigkeit - in Sxxxxxx

Leiter einer Kundgebung des Mesopotamischen Kulturvereins zum Thema 

„Die Zeit ist reif für Demokratie und Freiheit“. Bei der Veranstaltung wurden 

Bilder Öcalans sowie Fahnen der ERNK gezeigt, wogegen der Kläger nicht 

einschritt. Ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz 

(4 Js 43599/01) stellte die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein. Der Kläger hat mit 

Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 30.06.2010 eingeräumt, diese 

Kundgebung geleitet zu haben, in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat 

sich hingegen zunächst dahingehend eingelassen „nie und niemals eine 

Kundgebung geleitet zu haben“. Auf mehrfachen Vorhalt der aktenkundigen 

polizeilichen Erkenntnisse und des Schreibens vom 30.06.2010 sowohl durch 

den Senat als auch durch seine Prozessbevollmächtigten hat der Kläger le-

diglich vorgebracht, sich nicht mehr erinnern zu können. Der Senat hat keinen 

Zweifel daran, dass diese Feststellungen der Polizei zur Veranstaltung vom 

31.05.2001 zutreffend sind - zumal sie durch das Schreiben vom 30.06.2010, 

das auf einer entsprechenden Erklärung des Klägers gegenüber seinen An-

wälten basieren muss, bestätigt sind. Dieses wird insoweit durch „Erinne-

rungslücken“ des Klägers nicht durchgreifend in Frage gestellt. Der Kläger 

beruft sich in diesem Schreiben allerdings darauf, es könne ihm nicht ange-

lastet werden, dass bei der ordnungsgemäß angemeldeten und genehmigten 

Kundgebung einzelne Teilnehmer die genannten Bilder und Fahnen ge-

schwenkt hätten; die Unterbindung dieser Aktionen sei nicht seine Aufgabe, 

vielmehr hätten die Ordnungskräfte dafür Sorge tragen müssen, solche Vor-

kommnisse zu vermeiden. Die Tatsache, dass der Kläger gegen diese Symbo-

le nicht eingeschritten ist, lässt aber vor allem mit Blick auf seine Aktivitäten 

im Mesopotamischen Kulturverein den Schluss dahingehend zu, dass er sich 

als Versammlungsleiter einer Kundgebung dieses Vereins unverkennbar mit 

den auf die Unterstützung der PKK gerichteten Zielen identifizierte und solida-

risierte. In dieses Bild passt auch die Unterzeichnung der PKK-Selbsterklä-

rung am 10.07.2001, die der Kläger - allerdings mit Hinweis darauf, dies habe 

im Rahmen der durch Art. 5 GG gewährten Meinungsfreiheit stattgefunden -

mit Schriftsatz seiner Prozessbevollmächtigten vom 30.06.2006 zugestanden 

hat.
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bb.) Der Kläger nahm am 30.11.2008 an der Feier zum 30. Gründungsjahres-

tag der PKK im Kulturhaus Axxxx in Sxxxxxxxx teil. Dies hat er in den Schrift-

sätzen seiner Prozessbevollmächtigten vom 30.06.2010 und 16.11.2010 ein-

geräumt. Wie das LfV unter dem 23.09.2009 mitgeteilt hat, hätten in der Halle

unter anderem Bilder von Öcalan sowie mehreren PKK-Märtyrern und eine 

Fahne der früheren PKK-Propagandaorganisation ERNK gehangen. Ein Red-

ner habe zur Geschichte der PKK referiert. Im Anschluss daran sei der getö-

teten Märtyrer dieser Organisation mit einer Schweigeminute gedacht worden. 

Während der Veranstaltung, die um 13 Uhr begonnen habe und von ca. 2.000 

Personen besucht worden sei, seien Parolen wie „Hoch lebe der Führer Apo“ 

und „PKK“ skandiert worden. Für die Veranstaltung sei am 18. und 

28.11.2008 in der Yeni Özgur Politika und am 28.11.2008 bei ROJ-TV (kurdi-

scher TV-Sender) geworben worden. Die in der YÖP vom 28.11.2008 abge-

druckte Einladung - überschrieben mit „das 30. Jahr feiern wir“ - weist als 

Programm verschiedene Künstler und Reden aus.

Der Kläger hat den vom LfV mitgeteilten Inhalt der Veranstaltung und ihren 

organisatorischen Rahmen nicht bestritten. Er hat allerdings darauf verwie-

sen, die Veranstaltung sei ordnungsgemäß angemeldet und genehmigt wor-

den; im Programm dieser Veranstaltung seien diverse kurdische Künstler an-

gekündigt worden, aufgrund deren Auftritte er dort gewesen sei; dass verein-

zelte Teilnehmer Fahnen geschwenkt und Parolen gerufen hätten, könne ihm 

nicht angelastet werden. Er habe dieser Veranstaltung - wie viele andere Leu-

te - beigewohnt, um in den Genuss des künstlerischen Angebots zu kommen; 

bei dieser Veranstaltung habe er weder applaudiert noch Parolen ausgerufen, 

an der Schweigeminute habe er sich nicht beteiligt. Auch in der mündlichen 

Verhandlung vor dem Senat hat sich der Kläger dahingehend eingelassen, er 

sei nur dahin, um die Künstler zu hören, es bedeute nicht, dass jeder, der da-

ran teilnehme, ein PKK’ler oder für die PKK sei. 

Es kommt jedoch nicht darauf an, dass sich der Kläger nach seinem Vorbrin-

gen nicht aktiv an der Veranstaltung beteiligt hat und diese nicht verboten 

gewesen ist. Die dort aufgestellten Bilder von Öcalan und mehreren PKK-Mär-

tyrern, die Fahnen der ERNK sowie die gehaltene Rede zur Geschichte der 
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PKK lassen ebenso wie der Anlass der Veranstaltung keinen Zweifel an deren 

Ausrichtung als Propagandaveranstaltung der PKK aufkommen. Bei dieser 

Eindeutigkeit wäre es völlig lebensfremd anzunehmen, dass der Kläger den 

Charakter der Veranstaltung nicht bemerkt bzw. eigentlich missbilligt hätte.

Die Person Öcalans hat nach wie vor einen Symbolgehalt für den bewaffneten 

Kampf der PKK gegen den türkischen Staat, wie dies hier auch schon in der 

optischen Ausgestaltung der Veranstaltung zum Ausdruck kommt. Erst recht 

mit Blick auf seine jahrelange aktive Mitgliedschaft im Mesopotamischen Kul-

turverein, der den Jahrestag der PKK-Gründung regelmäßig begeht, ist für 

den Kläger der Bedeutungsgehalt der Veranstaltung eindeutig erkennbar ge-

wesen. Indem er dieser beigewohnt hat, hat er deren Zielsetzung vielmehr 

nach außen erkennbar gebilligt und den emotionalen und ideologischen Zu-

sammenhalt der PKK und der mit ihr zusammenhängenden Organisationen 

gestärkt (vgl. hierzu näher Senatsurteil vom 07.12.2011 - 11 S 897/11 - juris 

Rn. 52 ff.). Im Übrigen dienen - neben anderen „Geldquellen“ wie insbesonde-

re Mitgliedsbeiträge und Spenden - gerade auch solche Großveranstaltungen, 

bei denen - wie im vorliegenden Fall - Eintrittsgelder erhoben und Umsätze 

erzielt werden, dazu, der PKK finanzielle Mittel zu verschaffen, die für Propa-

gandatätigkeit, den Parteiapparat sowie für die Versorgung der Guerilla-

Kämpfer und deren Ausstattung mit Waffen und Munition gebraucht werden

(siehe zur Finanzierung der PKK näher Verfassungsschutzberichte Baden-

Württemberg, z.B. 2008, S. 92; 2007 S. 91 f.; 2001, S. 179). Dass die einzel-

ne Eintrittskarte relativ preiswert gewesen ist - der Kläger hat in der mündli-

chen Verhandlung den Betrag mit 10 EUR angegeben - steht dem nicht ent-

gegen. Auch diesem Zweck hat er zumindest durch die Zahlung der Eintritts-

karte entsprochen. Dass dies für den Kläger, der aufgrund seiner Vorstands-

tätigkeit tiefere Einblicke in den Ablauf und Zweck solcher Veranstaltungen 

hatte, nicht erkennbar gewesen wäre, ist nicht ersichtlich.

cc.) Der Senat ist ferner davon überzeugt, dass der Kläger am 04.02.2007 

und 01.09.2009 an Märtyrergedenkveranstaltungen teilgenommen hat. 

Das LfV hat unter dem 08.10.2009 unter anderem ausgeführt, am 04.02.2007 

habe in den Räumen des „Mesopotamischen Kulturvereins“ in Sxxxxxxxx ab
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13 Uhr eine Versammlung von KONGRA-GEL-Anhängern stattgefunden, an 

der etwa 150 Personen teilgenommen hätten. Die hiervon namentlich von der 

Quelle erwähnten Besucher seien dem LfV aufgrund anderer Erkenntnisse als 

KONGRA-GEL-Anhänger bekannt. Es sei der „Sehitler“ („Märtyrer“) dieser Or-

ganisation gedacht worden. Ein Redner habe ausgeführt, die „Märtyrer“ seien 

„für uns“ gestorben. Sie dürften niemals vergessen werden. Ihr Andenken ver-

pflichte „uns“ zum Einsatz für die kurdische Sache. Das sei ihnen versprochen 

worden und deshalb würden sich die Anwesenden auch bis zum Ende des Le-

bens dafür einsetzen. Zudem seien bei der Veranstaltung Fahrkarten nach 

Straßburg für eine dortige Demonstration am 10.02.2007 zum 8. Jahrestag 

des „Internationalen Komplotts“ (= Festnahme Öcalans am 15.02.1999) ver-

kauft worden.

Dass das LfV in seinem Bericht vom 27.10.2009 mit Datum vom 03.02.2007 

ein „Erinnerungsfest“ für die im Kampf gefallenen Märtyrer erwähnt hat, das 

vom „Komitee der Märtyrer-Familien“ ausgerichtet worden sei (siehe hierzu 

auch die Übersetzung des entsprechenden Beitrags in der YÖP vom 

06.02.2007), während eine Märtyrergedenkfeier mit Datum vom 04.02.2007 in 

diesem Bericht nicht genannt wird, stellt nicht in Frage, dass letztere tatsäch-

lich stattgefunden hat. Zum einen war der 04.02.2007 ein Sonntag; es ist da-

her nicht von vornherein ausgeschlossen, dass auch der davor liegende 

Samstag für eine thematisch ähnliche Veranstaltung genutzt wurde. Zum an-

deren enthalten die Berichte des LfV (bedingt durch dessen Arbeitsweise) 

nicht unbedingt eine lückenlose Auflistung aller - die PKK unterstützenden -

Veranstaltungen des Mesopotamischen Kulturvereins. Dies verdeutlichen et-

wa auch ein Abgleich der Feststellungen zu solchen Veranstaltungen im Urteil 

des Verwaltungsgerichtshofs vom 11.07.2002 (13 S 1111/01 - juris Rn. 63) 

mit den im vorliegenden Verfahren vorlegten Berichten vom 02.08.2006 und 

27.10.2009, die auch Zeiträume erfassen, die Gegenstand dieses Urteils wa-

ren. Von besonderer Bedeutung ist jedoch, dass der Kläger mit Schriftsatz 

seiner Prozessbevollmächtigten vom 16.11.2010 ausdrücklich eingeräumt hat, 

an der Veranstaltung am 04.02.2007 teilgenommen zu haben. Der vom LfV 

detaillreich geschilderte Ablauf ist mit diesem Schriftsatz nicht in Frage ge-

stellt worden. Der Kläger hat darin lediglich geltend gemacht, er habe weder 
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applaudiert noch irgendwelche Parolen gerufen. Er habe nur den gehaltenen

Reden zugehört.

Nach den Gründen des angefochtenen Urteils (UA S. 16) hat sich der Kläger 

in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht jedoch dahinge-

hend eingelassen, dass an diesem Tag Angehörige im Mesopotamischen Kul-

turverein einer Verstorbenen gedacht hätten. Die Angehörigen hätten für die 

Teilnehmer ein Essen ausgerichtet. Bei den Kurden sei es üblich, dass der 

Verstorbenen gedacht würde. Für ihn seien die Werte seines Volkes sehr 

wichtig. Hierzu zähle auch, der Toten zu gedenken und zu beten. Da er die 

Angehörigen der Verstorbenen kenne, sei er zu dieser Gedenkfeier gegangen 

und habe ihnen sein Beileid ausgesprochen. Er habe mit den Angehörigen 

zusammen gegessen und sei dann wieder gegangen. An eine bei der Veran-

staltung gehaltene Rede könne er sich nicht erinnern. In der mündlichen Ver-

handlung vor dem Senat hat der Kläger ausgeführt, er sei am 04.02.2007 zu-

fällig im Verein gewesen und habe gesehen, dass dort Angehörige einem To-

ten gedacht hätten, er habe ihnen sein Beileid ausgesprochen. Er glaube, es 

sei ein Mann gewesen, der in der Türkei verstorben sei. Er sei nur etwa eine 

halbe Stunde anwesend gewesen, während dieser Zeit habe es keine Rede 

gegeben.

Die Angaben des Klägers vor dem Verwaltungsgericht und dem Senat sind wi-

dersprüchlich und ungereimt. Nach seiner Einlassung beim Verwaltungsge-

richt habe es sich bei der Toten um eine Frau gehandelt; gegenüber dem Se-

nat sprach er von einem Verstorbenen. An Einzelheiten - etwa wer der Tote 

gewesen sei - will er sich nach seinen Angaben vor dem Senat nicht erinnern 

können. Damit passt aber nicht zusammen, dass er sein angeblich spontanes 

Verbleiben genau auf eine halbe Stunde datierte, obwohl dieses Ereignis 

mehr als fünf Jahre zurückliegt. Der Senat ist auch aufgrund des vom Kläger 

gewonnenen Eindrucks zu der Überzeugung gelangt, dass die Art und Weise 

der Einlassung im gerichtlichen Verfahren allein bezweckt, den wahren Cha-

rakter der Veranstaltung zu verschleiern. Insoweit misst der Senat der frühe-

ren Äußerung im Schriftsatz vom 16.11.2010, die auch noch nicht unter dem 

Eindruck eines bestimmten Verlaufs des gerichtlichen Verfahrens erfolgte, 
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besondere Bedeutung zu. Dies gilt vor allem auch deshalb, weil der Kläger 

keine plausible Erklärung für seine nunmehr abweichende Darstellung gege-

ben hat. 

Am 01.02.2009 ist der Kläger ebenfalls Teilnehmer einer Märtyrergedenkver-

anstaltung von KONGRA-GEL-Anhängern gewesen. Dabei sei - wie das LfV 

unter dem 23.12.2009 ausgeführt hat - eine Guerilla-Angehörige in einem Vor-

trag als „Heldin“ gepriesen worden, die sich aus Protest über die Isolations-

haft Öcalans 2006 selbst verbrannt habe. Die Gedenkfeier habe von etwa 15 

Uhr bis 16 Uhr gedauert. Ungefähr 50 Personen hätten sich hierfür in den 

damaligen Räumlichkeiten des Mesopotamischen Kulturvereins in Sxxxxxxxx

versammelt. Hinsichtlich der KONGRA-GEL-Ausrichtung des Besucherkreises 

werde auf die Ausführungen zu der Veranstaltung vom 04.02.2007 verwiesen.

Im Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 30.06.2010 ließ sich der 

Kläger dahingehend ein, er habe am 01.02.2009 eine in den Räumlichkeiten 

des Mesopotamischen Kulturvereins abgehaltene Kondolenzveranstaltung be-

sucht. Er sei zum Zweck des Kondolierens dort gewesen. Der dort abgehalte-

ne Vortrag könne ihm nicht angelastet werden. Aus dieser Einlassung ergibt 

sich aber nicht nur, dass die Tatsache der Veranstaltung nicht bestritten wird, 

sondern auch, dass deren konkret geschilderter Verlauf mit seinem Vortrag 

nicht in Abrede gestellt wird; lediglich der Ausrichtung der Veranstaltung wird 

entgegengetreten. Im Schriftsatz der Prozessbevollmächtigten des Klägers 

vom 16.11.2010 heißt es dann, der Kläger lasse bestreiten, an dieser Veran-

staltung teilgenommen zu haben. In der mündlichen Verhandlung vor dem 

Senat hat der Kläger ausgeführt, er sei nicht bei der Veranstaltung vom 

01.02.2009 gewesen. Auf Vorhalt, dass im Anwaltsschreiben vom 30.06.2010 

ausdrücklich ausgeführt worden sei, er habe an dieser Veranstaltung teilge-

nommen, hat der Kläger zunächst überhaupt nicht geantwortet. Erst auf Frage 

seiner Prozessbevollmächtigten, ob er vielleicht etwas durcheinander bringe, 

hat er dies bejaht und sich im weiteren Verlauf der Verhandlung darauf beru-

fen, er könne sich nicht erinnern. 
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Der Senat hat keinen Zweifel daran, dass die Einlassung im Schriftsatz vom 

30.06.2010 zur Teilnahme an einer Veranstaltung am 01.02.2009 zutrifft. Die-

se Ausführungen können nur auf den entsprechenden Angaben des Klägers 

gegenüber seinen Rechtsanwälten beruhen und stehen mit der erstmaligen 

Vorhaltung der Teilnahme an dieser Veranstaltung in näherem zeitlichem Zu-

sammenhang. Für diese Bewertung spricht ebenfalls, dass der Kläger weder 

im Schriftsatz vom 16.11.2010 noch zu einem späteren Zeitpunkt nachvoll-

ziehbar erklärt hat, warum er nunmehr eine andere Schilderung abgibt. 

Der Senat ist davon überzeugt, dass es sich bei dieser Veranstaltung vom 

01.02.2009 ebenso wie bei derjenigen vom 04.02.2007 nicht um ein bloßes 

Gedenken an einen Toten, um ein würdevolles Abschiednehmen und Kondo-

lieren mit einer (Trauer-) Feier gehandelt hat, sondern um Zusammenkünfte 

bei denen mit dem Ziel der Unterstützung des Guerillakampfes ein Heldenge-

denken und ein Märtyrerkult im Hinblick auf gefallene Kämpfer oder in sonsti-

ger Weise für „die Sache“ Verstorbene betrieben werden. 

Die Feststellung, dass es sich - entgegen der Einlassung des Klägers - bei 

der Veranstaltung vom 01.02.2009 nicht um eine „normale“ Trauerfeier ge-

handelt hat, sondern um eine Märtyrergedenkveranstaltung zum Jahrestag 

einer HPG-Angehörigen, die sich am 01.02.2006 aus Protest gegen die „Isola-

tionshaft“ von Öcalan selbst verbrannt habe, beruht auf den in der mündlichen 

Verhandlung übergebenen schriftlichen Ergänzungen zu den Berichten des 

LfV vom 27.10.2009 und 02.08.2006 sowie dem Bericht vom 15.06.2011, in 

denen die Gedenkveranstaltung aus Anlass des 3. Jahrestags der Selbstver-

brennung der Märtyrerin Viyan Soran am 01.02.2009 aufgeführt und näher 

beschrieben ist, und gegen die der Kläger keine Einwendungen vorgebracht 

hat, sowie auf den Angaben des Zeugen vom Hörensagen des LfV. 

Der Senat ist sich dessen bewusst, dass der vernommene Mitarbeiter des LfV 

nach der Quelle und dem Quellenführer der „3. Mann“ in der Kette denkbarer 

Auskunftspersonen ist und daher dessen Bekundungen mit einem dem imma-

nenten Unsicherheitsfaktor behaftet sind. Dies gilt vor allem auch deshalb, 

weil - wie dies für den Einsatz einer Quelle des Verfassungsschutzes typisch 
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ist - die Berichte der Quelle an den Quellenführer mündlich erfolgen, dies re-

gelmäßig auch nicht sofort nach der Veranstaltung, über die berichtet wird, 

geschieht und die Erstellung der schriftlichen Fassung durch den Quellenfüh-

rer dann nochmals Zeit benötigt, wobei dies üblicherweise einige Tage betra-

gen kann. Diese Verfahrensabläufe ergeben sich aus den Bekundungen des 

Mitarbeiters des LfV in der Berufungsverhandlung. Sie sind dem Senat im Üb-

rigen aus anderen Verfahren mit Quellen des LfV bekannt. Der Senat geht 

auch davon aus, dass der Quellenführer die Angaben der Quelle nicht in des-

sen Beisein auf einen Tonträger aufnimmt oder diese gar an Ort und Stelle 

sofort schriftlich niederlegt. Der Senat hält es ferner nicht für plausibel, dass -

wie der Mitarbeiter des LfV dies in der mündlichen Verhandlung als eventuell 

möglich angedeutet hat - es auch sein könnte, dass die schriftliche Aufzeich-

nung des Quellenführers nochmals mit der Quelle abgestimmt wird. Ein sol-

ches Prozedere zur Reduktion von Fehlern ist - wie der Senat aus vergleich-

baren Verfahren weiß - jedenfalls nicht üblich. 

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der Verfassungsschutz aufgrund der 

ihm zugewiesenen Aufgaben gerade in der streitgegenständlichen „Szene“ 

auf den Einsatz von dort aktiven Quellen zur Ermittlung von Sachverhalten 

angewiesen ist, und die Aufrechterhaltung der Anonymität der Quelle hierbei 

von zentraler Bedeutung ist. Aus Gründen des Quellenschutzes hat der Zeuge 

des LfV nichts offenbart, was in irgendeiner Weise einen Rückschluss auf die 

Identität der Quelle und deren Arbeitsweise zulassen würde; die Quelle ist 

daher ein in jeder Hinsicht unbekannter Faktor, deren Glaubwürdigkeit vom 

Senat nicht selbst beurteilt werden kann. Der Zeuge hat aber im Einzelnen 

nachvollziehbar und überzeugend dargelegt, wie durch entsprechende Licht-

bildvorlagen sichergestellt ist, dass die Quelle den Kläger einwandfrei identifi-

ziert hat, und welche Maßnahmen das LfV - auch im vorliegenden Fall - zur 

Überprüfung der Nachrichtenehrlichkeit von Quellen praktiziert. Er hat im Ein-

zelnen weiter ausgeführt, dass es im konkreten Fall keine Hinweise darauf 

gebe, dass die Quelle jemals in irgendeiner Weise falsch berichtet hätte, was 

im Übrigen dazu führen würde, dass keine Erkenntnisse mehr mitgeteilt wür-

den, die von dieser Quelle herrührten und bereits übermittelte Erkenntnisse 
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zurückgezogen würden. Dies deckt sich mit den Fakten, die dem Senat aus 

anderen Fällen bekannt sind. 

Dies insgesamt berücksichtigend ist der Senat der Überzeugung, dass die Be-

richte der Quelle über die Veranstaltung vom 01.02.2009, aber auch was die 

über den Kläger insgesamt mitgeteilten sonstigen Erkenntnisse betrifft, zutref-

fend sind. Dies gilt vor allem deshalb, weil es im vorliegenden Fall besonders 

gewichtige Fakten gibt, die die „Quellenbekundungen“ stützen. Dass die Quel-

le den Kläger sicher identifizieren kann, belegt der Umstand, dass diese den 

Kläger als Teilnehmer der PKK-Gründungsfeierlichkeiten zum 30. Jahrestag 

benannt hat, einer Veranstaltung, die von ca. 2.000 Personen besucht worden 

ist, und der Kläger seine Anwesenheit dort zugestanden hat. Die Anwesenheit 

des Klägers bei der Feier zum Jahrestag der PKK-Gründung mit den dort ge-

zeigten Bildern von Märtyrern verdeutlicht zugleich, dass dem Kläger die Be-

teiligung an Veranstaltungen, bei denen es (auch) um die „Erinnerung“ an 

Märtyrer geht, nicht fremd ist. Hinzukommt, dass der Mesopotamische Kultur-

verein aktenkundig seit 1997 immer wieder der Märtyrer gedenkt und beson-

dere Feiern hierzu ausrichtet; die Veranstaltung vom 01.02.2009 passt in die-

se Konzeption. Dem Kläger muss schon aufgrund seiner Vorstandstätigkeit 

und aktiven Mitgliedschaft - nach seinen eigenen Angaben in der mündlichen 

Verhandlung vor dem Senat ist er in den Jahren 2000 bis 2005 im Verein ein-

und ausgegangen - diese Tatsache ebenso wie der konkrete Charakter einer 

solchen Veranstaltung bekannt gewesen sein.

Nach der Stellungnahme des LfV vom 15.06.2011 handelt es sich bei den 

Märtyrern vor allem um gefallene HPG-Kämpfer/Guerillas, Selbstmordattentä-

ter oder Selbstmörder, wobei insbesondere die Selbstverbrennung als hel-

denhaft gelte, um auf das eigene Anliegen aufmerksam zu machen. Es gebe 

bei den von PKK-nahen Vereinen veranstalteten Märtyrergedenkfeiern grund-

sätzlich zwei unterschiedliche Arten: Zum einen diejenigen, die fest im Kalen-

der der Organisation verankert seien und jährlich wiederkehrend um einen 

bestimmten Termin herum gefeiert würden, zum anderen diejenigen, die aus 

aktuellem Anlass oder nur in bestimmten regionalen Zusammenhängen be-

gangen würden. Weitere Märtyrergedenkfeiern richteten sich zumeist nach 
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den Jahrestagen von Todestagen herausragender Aktivisten oder besonderer 

Ereignisse, wenn z.B. mehrere Kämpfer bei einer illegalen Aktion umgekom-

men seien. Diese Gedenkfeiern würden meist nicht regelmäßig jedes Jahr 

begangen. Oft orientierten sich die PKK-nahen Vereine hier an entsprechen-

den Veröffentlichungen z.B. in der Yeni Özgur Politika oder daran, ob eine im 

Verein aktive Familie einen Märtyrer in früherer Zeit zu beklagen gehabt ha-

be. Auch tatsächliche aktuelle Trauerfälle - weil beispielsweise ein Mitglied 

einer hier lebenden Familie als PKK-Guerilla gefallen sei - könnten der Anlass 

solcher Feiern sein. Bei der Märtyrergedenkfeier vom 01.02.2009 handele es 

um eine solche, die sich am Jahrestag des Todestags der herausragenden 

Aktivistin Leyla Welid Hüseyin bzw. Leyla Wali Hasan orientiere, einer HPG-

Angehörigen mit dem Decknamen „Viyan Soran“, die sich am 01.02.2006 aus 

Protest gegen die „Isolationshaft“ von Öcalan selbst verbrannt habe. Für die 

Feier vom 04.02.2007 gelte ebenfalls, dass diese eben keine private Fami-

lienfeier sei, sondern dass das Gedenken in diesem Rahmen auch der Stär-

kung des Zusammengehörigkeitsgefühls diene. Die Tatsache, dass bei Märty-

rergedenkveranstaltungen häufig eine Rede mit entsprechender PKK-

Propaganda gehalten werde, verdeutliche, dass die Angehörigen eines Märty-

rers, aber auch andere Besucher darin bestärkt werden sollen, dass der Mär-

tyrer das Richtige getan habe und man ihm nacheifern müsse.

Der Senat teilt die Einschätzung des LfV, dass diese Veranstaltungen das Ge-

denken an sog. „Sehitler“ (dt: „Märtyrer“) instrumentalisieren. Die Botschaft, 

es sei ehrenvoll so wie die Märtyrer zu handeln, soll vermittelt werden - vor

allem mit dem Ziel der Rekrutierung von Nachwuchskämpfern, aber auch um 

die Anhänger an die Organisation zu binden und Unterstützer für die eigene 

Sache zu gewinnen. Die Veranstaltungen dienen der Verherrlichung des To-

des im Einsatz für die PKK und deren Ziele. Mit diesen Veranstaltungen wird 

ein emotionales (und auch materielles) Unterstützerfeld für die PKK geschaf-

fen, das ständig aktualisiert und am Leben gehalten werden soll. Die Märty-

rergedenkveranstaltungen sind ein wesentlichen Element zur Herstellung ei-

nes engen ideologischen und gefühlsmäßigen Zusammenhalts unter Einbe-

ziehung auch der PKK-Sympathisanten und führen damit zur Verbreiterung 

und Stärkung der Basis der PKK (siehe zum Märtyrerkult der PKK Senatsur-
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teil vom 07.12.2011 - 11 S 897/11 - juris Rn. 55; auch BVerwG, Urteil vom 

24.02.2010 - 6 A 7.08 - juris Rn. 46 ff.). Mit dem Besuch dieser Veranstaltun-

gen am 04.02.2007 und 01.02.2009, deren Ausrichtung für den Kläger auf-

grund seiner politischen Biographie zumindest ohne weiteres erkennbar ge-

wesen ist, hat er die PKK unterstützt. Der Senat hält es für ausgeschlossen, 

dass der Kläger allein aus geselligen Gründen zufällig in diese Veranstaltun-

gen geraten sein könnte. Diese Bewertungen würden im Übrigen selbst dann 

gelten, wenn man es für denkbar halten würde, dass der Kläger im Jahre 

2007 tatsächlich das „Erinnerungsfest für Märtyrer“ am 03.02. besucht hätte. 

Die - erkennbare - Ausrichtung dieser Veranstaltung (siehe hierzu den Bericht 

in der Yeni Özgur Politika vom 06.02.2007) entspricht dem vorstehend Darge-

legten. 

dd.) Der Senat ist weiter davon überzeugt, dass der Kläger durch den Besuch 

von Veranstaltungen am 24.02.2008 und 07.06.2009, mit deren Ausgestaltung 

und Ablauf erkennbar für die Ziele der PKK geworben und ein entsprechendes 

Sympathieumfeld am Leben gehalten werden soll, die PKK unterstützt hat. 

Das LfV hat unter dem 12.11.2008 und ergänzt durch Schreiben vom 

08.10.2010 mitgeteilt, am 24.02.2008 sei der Kläger in den damaligen Räum-

lichkeiten des Mesopotamischen Kulturvereins in Sxxxxxxxx Teilnehmer einer 

Mitgliederversammlung von KONGRA-GEL-Anhängern gewesen. Gleich zu 

Beginn der Veranstaltung sei zu einer Gedenkminute für die Märtyrer dieser 

Organisation aufgerufen wurden. Weiter habe ein Redner zu einer zahlreichen 

Beteiligung an den zukünftigen Demonstrationen „gegen den Einmarsch des 

türkischen Militärs in den Nordirak“ aufgefordert. Ein anderer Referent habe 

ausführlich die Ergebnisse des letzten Kongresses der Föderation kurdischer 

Vereine in Deutschland e.V (YEK-KOM) geschildert. Es habe sich um die Mit-

gliederversammlung des Mesopotamischen Kulturvereins gehandelt, der hier-

zu seine Angehörigen jeweils direkt einlade. Es seien 80 Personen anwesend 

gewesen.

Nach den Erkenntnissen des LfV habe sich der Kläger am 07.06.2009 in den 

damaligen Räumen des Mesopotamischen Kulturvereins in Sxxxxxxx an einer 
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Veranstaltung von KONGRA-GEL-Anhängern beteiligt, bei der ein Redner die 

Guerilla als so stark wie nie beschrieben habe. In den vergangenen Monaten 

hätten Tausende von Jugendlichen ihre Bereitschaft erklärt, kämpfen zu wol-

len, aber man würde sie derzeit noch nicht benötigen. Die nutzlosen türki-

schen Luftangriffe zeigten, dass eine starke Militärmaschinerie nicht ausrei-

che, um die Guerilla zu besiegen. Auf die „Verhaftungswelle“ von KONGRA-

GEL-Funktionären in Frankreich eingehend, habe er behauptet, die Europäer 

inklusive der Deutschen hätten mit der türkischen Regierung schon immer 

„schmutzige Geschäfte“ zu Lasten der Kurden vereinbart. Die Veranstaltung 

habe von ca. 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr gedauert und sei von annähernd 100 

Personen besucht worden. Zur Teilnahme sei in der YÖP vom 05.06.2009 

eingeladen worden. 

Der Kläger hat mit Schriftsatz vom 16.11.2010 sowie auch vor Gericht bestrit-

ten, an diesen Veranstaltungen teilgenommen zu haben. Der Senat hat je-

doch aufgrund der Angaben des Zeugen vom Hörensagen des LfV und der 

vorliegenden gewichtigen Indiztatsachen keinen Zweifel daran, dass diese 

Veranstaltungen mit dem berichteten Inhalt stattgefunden haben und der Klä-

ger bei diesen auch anwesend gewesen ist. 

Zwar hat der Zeuge über die bereits schriftlich übermittelten Erkenntnisse hin-

aus keine weiteren Details zu den Veranstaltungen vom 24.02.2008 und 

07.06.2009 angegeben, insbesondere etwa zur Person des Redners hin-

sichtlich der Veranstaltung vom 24.02.2008 unter Hinweis auf den abge-

schlossenen kleineren Kreis dieser Mitgliederversammlung und des unbedingt 

zu wahrenden Quellenschutzes nichts weiter preisgegeben. Unter Berücksich-

tigung der bereits oben dargelegten Erwägungen zur Verwertbarkeit und Wür-

digung der Aussagen des Zeugen vom Hörensagen sieht der Senat aber kei-

ne Hinderungsgründe, seine Überzeugungsbildung auf die „Quellenangaben“ 

zu stützen. Die Tatsache der Veranstaltung vom 07.06.2009 und deren Aus-

richtung ergibt sich aus der veröffentlichten Anzeige in der Yeni Özgur Politi-

ka vom 05.06.2009. Danach „findet auf Einladung des Mesopotamischen Kul-

turvereins am Sonntag, dem 07.06.2009 eine Volksversammlung statt. Dazu 

sind alle progressiven Menschen eingeladen“. Die Durchführung von Volks-
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versammlungen und Mitgliederversammlungen mit den konkret beschriebenen 

Abläufen entspricht einer „Tradition“ des Mesopotamischen Kulturvereins, 

über die auch etwa in den Yeni Özgur Politika und zuvor der Özgur Politika 

berichtet wurde. Dass in der Versammlung vom 24.02.2008 über die Ergeb-

nisse des letzten Kongresses der YEK-KOM informiert wurde, begegnet vor 

dem Hintergrund der Mitgliedschaft des Vereins in der YEK-KOM und der tat-

sächlichen Verflechtung zwischen beiden (siehe dazu oben unter a.) keinen 

Zweifeln. Wie schon oben ausgeführt ist die Quelle auch in der Lage, den 

Kläger sicher zu identifizieren. Anhaltspunkte dafür, dass dies - entsprechend 

der Einlassung des Klägers - „alles nur böse Unterstellungen“ seien, sind 

nicht greifbar. Eine wesentliche Tatsache bei der Würdigung der Angaben des 

Zeugen vom Hörensagen ist zudem der Umstand, dass der Kläger seine Be-

teiligung an verschiedenen ähnlich gelagerten Veranstaltungen des Mesopo-

tamischen Kulturvereins selbst eingeräumt hat oder durch polizeiliche Er-

kenntnisse feststeht, dass der Kläger Aktivitäten entfaltet hat, die zugunsten 

der PKK wirken, wie sein Verhalten anlässlich der Leitung der Versammlung 

am 31.05.2001 oder die Unterzeichnung der PKK-Selbsterklärung am 

10.07.2001.

ee.) Ferner steht fest, dass der Kläger am 14.05.2006 an einer vom Me-

sopotamischen Kulturverein ausgerichteten Versammlung zur Wahl des 

Volksgebietsrats teilgenommen hat und dort zum stellvertretenden Vorsitzen-

den des Volksgebietsrats gewählt worden ist und am 26.04.2009 bei einer 

Versammlung anlässlich der Wahl des neuen Volksgebietsrats gewesen ist.

Nach den Berichten des LfV habe am 14.05.2006 in der Gaststätte W. in 

Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr eine Versammlung mit 

300 Personen stattgefunden, an der der Kläger teilgenommen habe. In der 

Yeni Özgür Politika seien am 03. und 11.05. 2006 Hinweise und Einladungen 

zu dieser Veranstaltung erschienen. Bei dieser Versammlung habe ein Red-

ner über die politische Lage in den kurdischen Gebieten im Irak referiert und 

den USA vorgeworfen, die Türkei im Kampf gegen diese Organisation zu un-

terstützen. Bei diesem Redner habe es sich um den zwischenzeitlich wegen 

seiner Funktionärstätigkeit als Leiter des Sektors „Süd“ für die PKK durch das 
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OLG Frankfurt verurteilten Muzaffer Ayata gehandelt. Dieser habe ausgeführt, 

dass die Volksräte unter anderem gegründet worden seien, um die „Kadros“ 

zu entlasten und das Volk in die Verantwortung zu nehmen. Die YÖP habe am 

16.05.2006 berichtet, der Politiker und Schriftsteller Ayata habe in seiner An-

sprache darauf verwiesen, dass die Kurden eine konföderative Struktur ohne 

staatlichen Charakter bräuchten und hierbei betont, dass die Volksräte das 

demokratischste völkische Modell für die Kurden seien. Nach dem Verlesen 

der Schriften von Öcalan über die „Demokratische Konföderation“ hätten 

Kommissionswahlen stattgefunden. Für die Kommissionen „Friede und Eini-

gung“, „Auswärtige Angelegenheiten“, „Organisierung“, „Frauenkommission“, 

„Bildungskommission“, „Kultur und Kunst“ und „Glaubenskommission“ seien 

insgesamt 55 Personen gewählt worden. Zum Vorsitzenden des damaligen 

Volksgebietsrats sei in derselben Versammlung K. gewählt worden. Der Klä-

ger habe an dieser Versammlung und der Wahl des Volksgebietsrats teil-

genommen. Er sei zum Stellvertreter des Vorsitzenden des Volksgebietsrats 

gewählt worden. 

Nach einem weiteren Bericht des LfV vom 17.04.2012 habe der Kläger, der 

zwischenzeitlich nicht mehr stellvertretender Vorsitzender des Volksgebiets-

rats sei, am 26.04.2009 an einer Versammlung in den Räumen des Mesopo-

tamischen Kulturvereins anlässlich der Wahl des neuen Volksgebietsrats teil-

genommen. Der damalige PKK-Gebietsleiter Sxxxxxxxx habe erklärt, dass der 

vorige Volksgebietsrat zu wenig gearbeitet habe, deshalb müsse ein neuer 

gewählt werden. Er habe auch über die Bedeutung der Volksgebietsräte ge-

sprochen: Bislang hätte das Volk immer die Partei für sich entscheiden las-

sen, nun könne es selbst entscheiden. Im Anschluss daran seien die vom Ge-

bietsleiter vorgeschlagenen Kandidaten per Handzeichen gewählt worden. 

Der Kläger hat mit Schriftsatz seiner Prozessbevollmächtigten vom 

16.11.2010 und im gerichtlichen Verfahren bestritten, an der Wahl des Volks-

gebietsrats am 14.05.2006 und am 26.04.2009 teilgenommen genommen zu 

haben und 2006 zum Stellvertreter des Vorsitzenden des Volksgebietsrats 

gewählt worden zu sein. Er macht geltend, es seien Falschbeschuldigungen. 

Das Land Baden-Württemberg habe nur allgemeine Angaben zu dieser Ver-
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anstaltung gemacht, konkrete Angaben zu seinem Verhalten seien unterblie-

ben, schon dies zeige, dass er nicht teilgenommen habe. 

Dass am 14.05.2006 und 26.04.2009 in Sxxxxxxxx Versammlungen mit dem 

Ziel der Wahl des Volksgebietsrats durchgeführt worden sind, ist vor allem mit

Blick auf die entsprechenden Berichterstattungen in der Yeni Özgur Politika 

und der diese Veranstaltungen bestätigenden Aussagen des Zeugen K., der 

am 14.05.2006 zum Vorsitzenden des Volksgebietsrats gewählt worden ist, 

erwiesen. Im Übrigen ist letztlich auch vom Kläger nicht mehr in Abrede ge-

stellt worden, dass es diese Veranstaltungen und die Wahl zum Volksgebiets-

rat gegeben hat. Der Senat ist aufgrund der Angaben des Zeugen vom Hö-

rensagen und der vorliegenden gewichtigen Umstände, die diese stützen, da-

von überzeugt, dass der Kläger an diesen Versammlungen teilgenommen hat 

und am 14.05.2006 zum Stellvertreter des Volksgebietsrats gewählt worden 

ist. 

Das LfV, dem die Veranstaltung vom 14.05.2006 mit der Wahl des Schwagers 

des Klägers, dem Zeugen K., zum Vorsitzenden des Volksgebietsrats jeden-

falls seit Mitte 2006 bekannt gewesen sein muss (vgl. hierzu den im Verfahren 

übermittelten Auszug aus dem türkischen Pressespiegel vom 16.05.2006), hat 

erstmals mit Bericht vom 24.01.2008 eine Teilnahme des Klägers an der Ver-

anstaltung vom 14.05.2006 angeführt und eine Wahl zum stellvertretenden 

Vorsitzenden des Volksgebietsrats sogar erst unter dem 08.10.2010 angege-

ben. Mit Schreiben vom 17.04.2012 hat das LfV hierzu erklärt, es könne heute 

nicht mehr nachvollzogen werden, welche Erwägungen 2008 dazu geführt 

hätten, dass damals eine Wahl des Klägers zum stellvertretenden Vorsitzen-

den des Volksgebietsrats nicht mitgeteilt worden sei. Grundsätzlich sei es 

aber so, dass vor jeder Offenlegung eingestufter Erkenntnisse - und um sol-

che handele es sich bei der Berichterstattung vom 14.05.2006 - genau geprüft 

werde, welche Veranstaltungsdetails ohne eine Gefährdung der Quelle offen-

gelegt werden könnten. Dem Erstbericht von 2008 und dem Nachbericht von 

2010 liege jedoch derselbe schriftliche mehrseitige Quellenbericht zugrunde 

(üblicherweise werde der zumeist kurz nach der Veranstaltung von der Quelle 

mündlich übermittelte Bericht vom Quellenführer schriftlich fixiert, dieser so 
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genannte Quellenbericht finde dann Eingang in die Akten des LfV). Vor allem 

mit Blick auf diese letzten Erläuterungen steht es einer Glaubhaftigkeit der 

Angaben zu den dem Kläger vorgehaltenen Aktivitäten im Zusammenhang mit 

den Wahlen zum Volksgebietsrat nicht entgegen, dass diese deutlich zeitlich 

versetzt mitgeteilt worden sind. Der in der mündlichen Verhandlung vernom-

mene Zeuge des LfV hat die bereits schriftlich mitgeteilten Erkenntnisse zu 

diesen Veranstaltungen bestätigt und ausdrücklich erklärt, dass der Kläger 

sowohl am 14.05.2006 als auch am 26.04.2009 bei diesen Versammlungen 

anwesend gewesen ist, 2006 zum Stellvertreter des Vorsitzenden des Volks-

gebietsrats gewählt und 2009 nicht wiedergewählt worden ist. Er hat ferner 

ausgeführt, dass bei der Wahl am 14.05.2006 alle Kandidaten vorgeschlagen 

wurden und dann im Paket über diese abgestimmt wurde. Diese Angaben 

werden durch die Aussage des Zeugen K. nicht infrage gestellt. Dieser Zeuge 

hat angegeben, er wisse nicht, ob der Kläger an der Veranstaltung vom 

14.05.2006 teilgenommen habe. Auch auf weitere Nachfragen hat sich der 

Zeuge K. darauf berufen, hierzu könne er nichts sagen, das wisse er nicht. 

Andererseits hat er aber angegeben, dass der Kläger über die Veranstaltung 

Bescheid gewusst habe. Der Senat hat nach dem persönlichen Eindruck vom 

Zeugen K., der im Übrigen der Schwager des Klägers ist, die Überzeugung 

gewonnen, das dieser, was dessen Teilnahme an der Wahl zum Volksgebiets-

rat und die Übernahme einer Funktion als stellvertretender Vorsitzender anbe-

langt, offensichtlich eine eindeutige Aussage hat vermeiden wollen, um auf 

der einen Seite dem Kläger nicht zu schaden und auf der anderen Seite aber 

nicht selbst Gefahr zu laufen, wegen einer Falschaussage bestraft zu werden. 

Zwar hat der Kläger vorgebracht, Opfer einer Falschverdächtigung zu sein; 

konkrete Anhaltspunkte hierfür hat er jedoch nicht genannt. Auch mit Blick auf 

das ausdifferenzierte Kontrollsystems des LfV zur Überprüfung der Nachrich-

tenehrlichkeit sieht der Senat keinen Anlass, solches anzunehmen. Ein ge-

wichtiges Indiz dafür, dass die Quelle, die den Kläger sicher identifizieren 

kann, zutreffend berichtet hat, ist vor allem die Tatsache, dass die fraglichen 

Veranstaltungen und die Funktion des Stellvertreters des Volksgebietsrats 

sich in die Aktivitäten einreihen, die der politisch agierende Kläger selbst ein-

geräumt hat oder die aufgrund objektiver Gegebenheiten erwiesen sind. Dass 
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der Mesopotamische Kulturverein als Ausrichter der Versammlungen aufge-

treten ist (so auch die entsprechende Einlassung von K. ausweislich des Pro-

tokolls seines Sicherheitsgesprächs vom 12.04.2011), und dass sich der Klä-

ger dort nach eigenem Vorbringen sowohl im Vorstand als auch als aktives 

Mitglied in der Vergangenheit engagiert hat, sind weitere Fakten, die die An-

gaben des Zeugen vom Hörensagen stützen. 

Sowohl durch die Teilnahme an den Versammlungen zur Wahl des Volksge-

bietsrats als auch durch die Übernahme der Funktion als Stellvertreter des 

Vorsitzenden des Volksgebietsrats hat der Kläger die PKK für ihn erkennbar 

unterstützt. 

Was die Ausrichtung der Versammlung zur Wahl des Volksgebietsrats und 

den Volksgebietsrat selbst anbelangt, hat der Zeuge K. in der mündlichen 

Verhandlung vor dem Senat angegeben, die Idee sei gewesen, dass aus allen 

sozialen Schichten Kurden daran teilnehmen, vergleichbar einer Art Gemein-

derat, der sich der speziellen Probleme der Kurden unabhängig von ihrer Her-

kunft, etwa in Fragen der Integration, annehme. Der Senat ist allerdings der 

Überzeugung, dass dies den wahren Charakter von Volksversammlungen und 

Volksgebietsräten nicht zutreffend umschreibt. Wie das LfV unter dem 

08.10.2010 im Einzelnen dargelegt hat, strebt die PKK mit dem Element des 

Volksrats (bzw. Gebietsvolksrat oder Volksgebietsrat) eine verstärkte Einbin-

dung ihrer Anhänger in organisationsinterne Entscheidungsprozesse und so-

mit eine erhöhte Legitimation ihrer Anliegen an. Eine Versammlung wählt den 

Volksrat, der sich um Belange der Kurden in einem bestimmten Gebiet küm-

mert. Dies und die Einrichtung zahlreicher Kommissionen, beispielsweise für 

Frauen, Jugend, Schulung oder Finanzen, werden seitens der PKK als Basis-

demokratie dargestellt. Tatsächlich wird aber in der Praxis die vorhandene 

streng hierarchische Führungsstruktur nicht angetastet. Volksgebietsräte (tür-

kisch: Halk Konseyi oder Bölge Halk Konseyi) gehören seit 2005 zum organi-

satorischen Rahmen der PKK und sollen deutschland- und europaweit ver-

breitet sein (vgl. hierzu auch die Berichterstattung in der Yeni Özgur Politika 

vom 16.05.2006). Dass die Volksgebietsräte erkennbar von der PKK „gesteu-

ert“ sind, belegt schon die Tatsache, dass die Veranstaltung vom 14.05.2006 



48

unter führender Beteiligung eines hochrangigen PKK-Funktionärs abgehalten 

worden ist, nämlich dem bis zu seiner Festnahme am 08.08.2006 verantwort-

lichen Leiter des PKK-CDK-Sektors Süd in Deutschland, der als Sektorenlei-

ter in Deutschland von der Europaführung der PKK/CDK bestimmt und über-

wacht, und dessen Ausweisung vom Senat mit Urteil vom 21.07.2010 

(11 S 541/10 - juris) rechtskräftig bestätigt worden ist. Auch die zentrale Rolle 

des Gebietsleiters der PKK bei der erneuten Veranstaltung vom 26.04.2009 

unterstreicht dies. In diesen Zusammenhang ist ferner die Verlesung von 

Schriften Öcalans bei dem Treffen am 14.05.2006 einzuordnen, der als Sym-

bol für die Ziele und den Kampf der PKK gilt. 

Der Senat geht jedoch davon aus, dass der Volksgebietsrat in Sxxxxxxxx zu 

keiner Zeit nennenswerte tatsächliche Aktivitäten entfaltet hat und der Kläger 

daher eine Funktion als Stellvertreter des Volksgebietsrats in der Praxis nicht

ausgeübt hat. Dass der Volksgebietsrat „nicht mit praktischem Leben erfüllt 

worden ist“, beruht auf den Angaben des Zeugen K. Der Zeuge des LfV hat 

auf die Frage des Senats, ob die Volksgebietsräte in Sxxxxxxx seit der ersten 

Wahl im Jahre 2006 jemals etwas gemacht hätten, angegeben, es sei ihm 

hierzu nichts bekannt geworden, und damit im Ergebnis die Angaben dieses 

Zeugen bestätigt. 

Allerdings liegt sowohl durch den Besuch dieser Versammlungen als auch 

durch die Übernahme der Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden des 

Volksgebietsrats ein tatbestandliches Unterstützen vor. Denn hierdurch wer-

den die Ziele der PKK unter Billigung ihrer terroristischen Bestrebungen ge-

fördert. Volksversammlungen dienen vor allem der Information und Mobilisie-

rung der Basis durch Funktionäre der PKK. Auch die (passive) Teilnahme an 

einer Volksversammlung drückt eine innere Nähe und Verbundenheit zur PKK 

aus, durch die ihre Stellung vor allem unter Landsleuten günstig beeinflusst 

wird, ihre Aktionsmöglichkeiten und ihr Rekrutierungsumfeld erweitert werden 

und dadurch insgesamt dazu beigetragen wird, das Gefährdungspotential der 

PKK zu erhöhen (vgl. hierzu auch Senatsurteil vom 07.12.2011 - 11 S

897/11 - juris Rn. 54 ff.). Erst recht gilt dies, wenn sich jemand bereit erklärt, 

in diesem Rahmen noch eine besondere Funktion zu übernehmen. Anhalts-
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punkte dafür, dass dem Kläger all dies nicht bewusst bzw. erkennbar gewe-

sen wäre, sind nicht ersichtlich.

ff.) Der Kläger hat durch die - von ihm mit Schriftsatz vom 16.11.2010 einge-

räumte - Teilnahme als Besucher einer Podiumsdiskussion am 25.02.2007 in 

den Räumen des Mesopotamischen Kulturvereins unter Mitwirkung von Gü-

nay Aslan zum Thema „Aktuelle politische Entwicklungen im Mittleren Osten 

und die Position der Kurden“ den Tatbestand der Unterstützung nicht verwirk-

licht. Nach den Erkenntnissen des LfV habe der Redner im Hinblick auf den 

befürchteten Einmarsch des türkischen Militärs in den Irak erklärt, dass der 

KONGRA-GEL seinerseits Operationen gegen die Türkei vorbereite. Darüber

hinaus habe er den europäischen Staaten vorgeworfen, mit der USA und Is-

rael an einer gemeinsamen Aktion gegen Öcalan zu arbeiten. 

Der Kläger hat angegeben, der weithin bekannte kurdische Journalist Günay 

Aslan habe eine Rede zur aktuellen Entwicklung im Mittleren Osten gehalten. 

Da er sich für die Entwicklung in seinem Heimatland interessiere, sei er dort 

gewesen. Der Journalist habe von der Situation der Kurden im Nahen Osten 

berichtet und seine Einschätzung zur weiteren Entwicklung mitgeteilt. Er habe

immer wieder betont, dass den Kurden kulturelle Rechte zustünden und sie 

diese einfordern dürften. 

Auch unter Berücksichtigung der mitgeteilten Erkenntnisse des LfV hat der 

Redner auf dieser Veranstaltung lediglich seine politische Überzeugung be-

kundet, was durch die Meinungsfreiheit gedeckt ist und nicht als Anknüpfung 

für eine Unterstützungshandlung - und schon gar nicht bei seinen Zuhörern -

in Betracht kommt. Anhaltspunkte dafür, dass der Referent auch die Anwen-

dung terroristischer Mittel (anlässlich eines bewaffneten Kampfes) durch die 

PKK ausdrücklich öffentlich gebilligt oder in irgendeiner Weise befürwortet 

hätte, sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Soweit der journalistischen 

Arbeit von Herrn Aslan, etwa in der Publikation der „Kandil-Eindrücke“, aus 

Sicht des LfV „zumindest eine kritische Distanz zu den Objekten seiner Be-

richterstattung fehle“ (vgl. hierzu das Schreiben vom 10.05.2012), berechtigt 

dies nicht zu nachteiligen Schlussfolgerungen. 
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Dass das LfV weiter mitgeteilt hat, bei der Veranstaltung, für die in der Aus-

gabe der Yeni Özgur Politika vom 22.02.2007 geworben worden sei, liege ei-

ne KONGRA-GEL-Ausrichtung des Besucherkreises vor, ist vor diesem Hin-

tergrund irrelevant.

c.) Der Berücksichtigung der Vorstandstätigkeit und Mitgliedschaft im Meso-

potamischen Kulturverein und der Teilnahmen an PKK-nahen Veranstaltungen 

bzw. Durchführung entsprechender Aktivitäten steht nicht entgegen, dass die-

se teilweise schon länger zurückliegen. 

Hinsichtlich der Unterzeichnung der PKK-Selbsterklärung am 10.07.2001 

wurde von der Verfolgung wegen Verstoßes gegen das Vereinsgesetz mit 

Verfügung der Staatsanwaltschaft Stuttgart vom 17.12.2002 nach § 153 StPO 

abgesehen. Auch das im Zusammenhang mit der Leitung der Kundgebung am 

31.05.2001 stehende Verfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungs-

gesetz wurde eingestellt. Das Verwertungsverbot für getilgte Strafen nach 

§ 51 Abs. 1 BZRG kann schon deshalb nicht greifen, weil der Kläger wegen 

der angeführten Umstände bzw. Aktivitäten nicht strafrechtlich verurteilt wor-

den ist. Im Übrigen ist weder bei Unterstützungshandlungen, die strafbar ge-

wesen wären, aber nicht zu einer Verurteilung geführt haben, noch bei den 

nicht mit einer Strafe bewehrten Aktivitäten eine „fiktive Tilgung“ mit der Folge 

eines Verwertungsverbots nach § 51 Abs. 1 BZRG vorzunehmen (ausführlich 

dazu OVG Hamburg, Beschluss vom 18.06.2010 - 3 Bs 2/10 - InfAuslR 2011, 

193, m.w.N.; zu den Einbürgerungsvoraussetzungen des § 11 Satz 1 Nr. 1

StAG vgl. OVG NRW, Urteil vom 14.12.2010 - 19 A 1491/05 - AuAS 2011, 89; 

OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 24.10.2011 - 5 N 30.08 - juris; Se-

natsurteil vom 07.12.2011 - 11 S 897/11 - juris Rn. 63; VGH Bad.-Württ., Ur-

teil vom 06.05.2009 - 13 S 2428/08 - juris - auch zum Fall einer möglichen 

Atypik im Rahmen des § 5 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG). 

Die länger zurückliegenden Tätigkeiten des Klägers sowie insbesondere seine 

Mitgliedschaft und seine Stellung als Vorstand im Mesopotamischen Kultur-

verein sind auch nicht „verbraucht“, so dass sie dem Kläger nicht mehr entge-

gen gehalten werden könnten. Die Niederlassungserlaubnis vom 04.04.2006 
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beruhte nicht auf einer vorherigen ausländerrechtlichen Prüfung, die den 

Schluss zuließe, die Ausländerbehörde habe in Kenntnis der Ausweisungs-

gründe einen Aufenthaltstitel erteilt und damit die ihr bis dahin bekannten 

Ausweisungsgründe verbraucht. Wie sich aus dem Vermerk auf dem Titel 

„Übertrag nach § 101“ ergibt, ist die Niederlassungserlaubnis allein eine ge-

setzliche Folge, die an den Besitz der dem Kläger am 07.05.2002 - und damit 

vor dem 01.01.2005 - erteilten unbefristeten Aufenthaltserlaubnis anknüpft 

(§ 101 Abs. 1 Satz 1 AufenthG). Soweit das Regierungspräsidium am 

09.12.2005 unter Berücksichtigung der ihm bis dahin bekannten Aktivitäten zu 

dem Schluss kam, die Voraussetzungen für eine Ausweisung lägen nicht vor, 

ist dies behördenintern geblieben und kann schon deshalb keinen Anknüp-

fungspunkt für ein entsprechendes Vertrauen des Klägers bieten. Hinzu-

kommt, dass der Kläger danach seine Unterstützungshandlungen unverändert 

fortgesetzt hat und auch insoweit keine Zäsur erkennbar wäre, die die Ver-

wertung der früheren Aktivitäten in Frage stellen könnte.

Zwar sind die letzten Unterstützungshandlungen des Klägers durch das LfV 

für das Jahre 2009 mitgeteilt worden. Dies steht aber der Annahme der ge-

genwärtigen Gefährlichkeit nicht entgegen. Es liegen keine äußerlich fest-

stellbaren Umstände vor, aus denen geschlossen werden könnte, der Kläger 

habe seine innere Einstellung verändert und werde daher künftig Unterstüt-

zungshandlungen unterlassen. Der Umzug des Klägers von Sxxxxxxxx nach 

Rxxxxxxxxx und seine Tätigkeit im Gastronomiebetrieb seiner Ehefrau geben 

keinen Anlass für eine solche Schlussfolgerung. Der Kläger hat jahrelang und 

kontinuierlich den internationalen Terrorismus in der oben festgestellten Wei-

se unterstützt. Der Senat nimmt ihm seine Einlassung nicht ab, er habe nur 

den Friedenskurs der PKK begleitet und sei nie für den bewaffneten Kampf 

gewesen. Dagegen spricht schon, dass der Kläger auch nach dem 2004 wie-

der beendeten Friedenskurs einer aktiven Mitgliedschaft im Mesopotamischen 

Kulturverein nachgegangen und weitere Unterstützungshandlungen vorge-

nommen hat. Hinzukommt, dass dem Kläger, der nach eigenen Angaben in 

den Jahren 2000 bis 2005 im „Verein“ ein- und ausgegangen ist, schon allein 

aufgrund der dort abgehaltenen Veranstaltungen nicht hat verborgen bleiben 

können, dass das proklamierte friedliche Auftreten der PKK in dieser Zeit 
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nichts an deren grundsätzlich bestehender Gewaltbereitschaft unter Anwen-

dung von terroristischen Mitteln geändert hat. So hat es den Mitteilungen des 

LfV zufolge etwa auch in dieser Zeit Märtyrergedenkveranstaltungen im Me-

sopotamischen Kulturverein mit den diesen eigenen und oben dargestellten 

Zwecken gegeben. Auch haben sich Funktionäre der PKK im Verein dem Hin-

tergrund der europaweit initiierten „Identitätskampagne“ angenommen. Was 

den grundsätzlichen Einwand des Klägers anbelangt, er habe in der Türkei 

die KAWA unterstützt, die eine ganz andere Ausrichtung gehabt habe wie die

PKK, und schon dies belege, dass er diese nie habe unterstützen wollen, ide-

ologisch und politisch sei er mit der PKK nicht einer Meinung, überzeugt dies 

den Senat ebenfalls nicht. Denn wie sich aus der in der mündlichen Verhand-

lung erörterten Auskunft des Auswärtigen Amts vom 05.01.1998 an das VG 

Aachen ergibt, trat die KAWA, die schon seit vielen Jahren nicht mehr aktiv 

ist, ebenfalls für ein „Kurdistan“ ein und bezeichnete den bewaffneten Kampf 

als einzige Möglichkeit, „Kurdistan“ zu befreien, und ihr militanter Ansatz ver-

band sie vor allem mit der PKK. 

Das auch in der mündlichen Verhandlung festzustellende Bestreiten bzw. Ver-

harmlosen seiner Aktivitäten spricht dafür, dass sich der Kläger allein mit 

Blick auf die laufenden Verfahren derzeit „zurückhält“ und rechtfertigt vor dem 

Hintergrund des zurückliegenden Verhaltens die Prognose, dass der Kläger 

auch künftig eine den Terrorismus unterstützende Vereinigung nachhaltig un-

terstützen wird. 

Soweit der Kläger der Auffassung ist, der Mesopotamische Kulturverein sei 

nicht verboten, er sei doch kein Terrorist, die PKK seien nur diejenigen, die 

„in den Bergen kämpfen“ und er habe auch nur an erlaubten Veranstaltungen 

teilgenommen, verkennt er, dass § 54 Nr. 5 AufenthG der effektiven Bekämp-

fung der Vorfeldunterstützung des internationalen Terrorismus durch Herab-

setzen der Eingriffsschwelle dient. Sinn und Zweck ist die präventive Gefah-

renabwehr. Für die Verwirklichung des Tatbestands kommt es danach weder 

darauf an, dass die in Frage stehende Vereinigung verboten ist noch darauf, 

dass die konkrete Unterstützungshandlung strafbar wäre (vgl. dazu auch Ur-
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teil des Senats vom 25.05.2011 - 11 S 308/11 - juris Rn. 49 ff.; vgl. auch 

BVerwG, Beschluss vom 23.09.2011 - 1 B 19.11 - juris Rn. 12).

II. Als Inhaber einer Niederlassungserlaubnis und anerkannter Flüchtling ge-

nießt der Kläger nach § 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 5 AufenthG besonde-

ren Ausweisungsschutz. Er darf nur aus schwerwiegenden Gründen der öf-

fentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen werden (§ 56 Abs. 1 Satz 2 

AufenthG), die allerdings im Fall des § 54 Nr. 5 AufenthG in der Regel vorlie-

gen (§ 56 Abs. 1 Satz 3 AufenthG). Ein Ausnahmefall von der Regel des § 56 

Abs. 1 Satz 3 AufenthG ist hier nicht gegeben (vgl. zu den Voraussetzungen 

Hailbronner, AuslR, Stand: Sept. 2011, § 56 AufenthG Rn. 23 ff., m.w.N.). Ins-

besondere liegen keine „tatbezogenen“ besonderen Umstände vor, die den an 

sich schwerwiegenden Ausweisungsanlass als weniger gewichtig erscheinen 

lassen. In Anbetracht der Qualität und jahrelangen Dauer der Aktivitäten, die 

jederzeit ihre Fortsetzung finden können, liegt ein solcher Fall nicht vor. Über 

die Ausweisung des Klägers ist nach Ermessen zu entscheiden (§ 56 Abs. 1

Satz 5 AufenthG). 

Dieser nationalrechtliche Maßstab der schwerwiegenden Gründe der öffentli-

chen Sicherheit oder Ordnung wird jedoch bei der Ausweisung eines aner-

kannten Flüchtlings durch das Unionsrecht modifiziert. Eine Ausweisung eines 

Flüchtlings darf nur unter den Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 3 i.V.m. 

Abs. 2 QRL oder denjenigen des Art. 24 Abs. 1 QRL erfolgen. Dies gilt unge-

achtet dessen, dass die Qualifikationsrichtlinie den Begriff der Ausweisung 

selbst nicht verwendet. Grundlage des Anspruch auf einen Aufenthaltstitel 

(Art. 24 QRL), den Zugang zur Beschäftigung (Art. 26 QRL) und den Zugang 

zu sozialen Rechten (Art. 27 bis 29 QRL, Art. 31 ff QRL) ist die Zuerkennung 

der Flüchtlingseigenschaft. Nach nationalem Recht vernichtet die Ausweisung 

einen Aufenthaltstitel (§ 51 Abs. 1 Nr. 5 AufenthG) und sperrt eine Neuertei-

lung (§ 11 Abs. 1 Satz 2 AufenthG). Ein Titel nach § 25 Abs. 5 AufenthG, der 

abweichend von § 11 Abs. 1 AufenthG erteilt werden könnte, ist nicht mit den 

Rechten verbunden, die z.B. Art. 26 und 28 QRL einem anerkannten Flücht-

ling gewähren; § 25 Abs. 5 AufenthG führt zu Leistungen nach dem AsylbLG 

(vgl. dessen § 1 Abs. 1 Nr. 3) und ermöglicht eine Beschäftigung nur unter 
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eingeschränkten Voraussetzungen (vgl. § 4 Abs. 2 und 3 AufenthG). Der 

Wortlaut der Art. 26 ff. QRL knüpft für den Anspruch auf Zugang zu Beschäfti-

gung, Bildung und weiteren sozialen Rechten an die Zuerkennung der Flücht-

lingseigenschaft an. Da jedoch etwa die Umsetzung des Zugangs zur Be-

schäftigung im deutschen Recht durch die Erteilung eines bestimmten Titels 

erfolgt (vgl. § 25 Abs. 2 Satz 2 iVm Abs. 1 Satz 4 AufenthG bzw. die hier dem 

Kläger erteilte Niederlassungserlaubnis), kann der einem anerkannten Flücht-

ling erteilte Titel auch nur unter den Voraussetzungen der Qualifikationsricht-

linie beseitigt werden. 

Art. 21 Abs. 3 QRL schließt die Anwendung des Art. 24 Abs. 1 QRL bei einer 

Ausweisung nicht generell aus (1.) Die konkreten Unterstützungshandlungen 

des Klägers stellen keine schwerwiegende Gefahr für die Sicherheit der Bun-

desrepublik i.S.d. Art. 21 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 QRL dar (2.). Die festgestellte 

Unterstützung erfüllt jedoch die Voraussetzungen des Art. 24 Abs. 1 QRL, 

denn zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung i.S.v. 

Art. 24 Abs. 1 QRL setzen bei einer Unterstützung des internationalen Terro-

rismus keine herausragenden Handlungen von außergewöhnlicher Gefähr-

lichkeit voraus; vielmehr können auch nicht besonders hervorgehobene Bei-

träge eines Sympathisanten genügen, wenn sie sich durch ein hohes Maß an 

Kontinuität auszeichnen und damit nachhaltig das Umfeld der terroristischen 

Organisation prägen und beeinflussen (3.) 

1. Nach Art. 21 Abs. 3 QRL können die Mitgliedstaaten den einem Flüchtling 

erteilten Aufenthaltstitel widerrufen, beenden oder seine Verlängerung bzw. 

die Erteilung eines Aufenthaltstitels ablehnen, wenn Absatz 2 auf die betref-

fende Person Anwendung findet. Gemäß Art. 21 Abs. 2 QRL kann ein Mit-

gliedstaat, sofern dies nicht aufgrund der in Absatz 1 genannten völkerrechtli-

chen Verpflichtung untersagt ist, einen Flüchtling unabhängig davon, ob er als 

solcher förmlich anerkannt ist oder nicht, zurückweisen, wenn a) es stichhalti-

ge Gründe für die Annahme gibt, dass er eine Gefahr für die Sicherheit des 

Mitgliedstaats darstellt, in dem er sich aufhält, oder b) er eine Gefahr für die 

Allgemeinheit dieses Mitgliedstaats darstellt, weil er wegen einer besonders 

schweren Straftat rechtskräftig verurteilt wurde. Art. 24 Abs. 1 QRL sieht vor, 
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dass so bald wie möglich nach Zuerkennung des Schutzstatus und unbescha-

det des Artikel 21 Absatz 3 die Mitgliedstaaten Personen, denen die Flücht-

lingseigenschaft zuerkannt worden ist, einen Aufenthaltstitel ausstellen, der 

mindestens drei Jahre gültig und verlängerbar sein muss, es sei denn, dass 

zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung dem entgegen-

stehen. 

Die Prüfung dieser Bestimmungen ist im vorliegenden Fall nicht deshalb ent-

behrlich, weil die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft an den Kläger be-

reits mit Bescheid vom 20.02.1997 und damit vor Ablauf der Umsetzungsfrist 

der Qualifikationsrichtlinie am 10.10.2006 (Art. 38 Abs. 1 QRL) und sogar 

noch vor deren Inkrafttreten am 30.09.2004 bzw. ihres Erlasses am 

29.04.2004 erfolgte. Art. 21 und Art. 24 QRL enthalten - etwa im Unterschied 

zu Art. 14 Abs. 1 oder Art. 19 Abs. 1 QRL - keine Sonderregelungen, aus de-

nen geschlossen werden könnte, dass deren Anwendbarkeit bei Altanerken-

nungen ausgeschlossen wäre (siehe grds. zur Geltung der Qualifikationsricht-

linie bei Altanerkennungen auch BVerwG, Urteile vom 07.07.2011 - 10 C 

26.10 - juris Rn. 21 f. und vom 01.03.2012 - 10 C 10.11 - juris Rn. 11 ff.). 

Auch der Umstand, dass der Ausweisungsentscheidung Handlungen des Klä-

gers zur Unterstützung der PKK zugrunde liegen, die zeitlich vor den relevan-

ten Daten zur Richtlinie liegen, stellt deren Heranziehung nicht in Frage. Die 

Ausweisungsverfügung vom 19.07.2010, die diese Aktivitäten des Klägers 

aufgreift, ist nach Umsetzung der Qualifikationsrichtlinie durch das Richtli-

nienumsetzungsgesetz 2007 ergangen. Insoweit liegt ein nicht abgeschlosse-

ner Sachverhalt vor, auf den geltendes materielles Unionsrecht anzuwenden 

ist.

Die Tatsache, dass der Kläger über eine Niederlassungserlaubnis und damit 

über einen unbefristeten Aufenthaltstitel verfügt, der in dieser rechtlichen 

Qualität von Art. 24 Abs. 1 QRL nicht vorgeschrieben ist, steht der Anwend-

barkeit der Qualifikationsrichtlinie als Prüfungsmaßstab der Ausweisung 

ebenfalls nicht entgegen. Die Ausweisungsentscheidung erschöpft sich nicht 

darin, nur die Niederlassungserlaubnis beseitigen zu wollen; die Ausweisung 

des Klägers dient nach den Erwägungen des Regierungspräsidiums vielmehr 
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dem Zweck, die Legalität des Aufenthalts insgesamt zu beenden, den An-

spruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für die Zukunft zu vernichten 

und damit eine spürbare und deutliche Beeinträchtigung der Aufenthaltsposi-

tion mit Beschränkungen des Zugangs zu sozialen Rechten, zum Arbeitsmarkt 

und zu Integrationsmaßnahmen herbeizuführen. Eine Ausweisung, die einen 

Anspruch eines anerkannten Flüchtlings auf Erteilung eines Aufenthaltstitels 

und die damit zusammenhängenden Rechte ausschließen soll, muss aber den 

Anforderungen des Art. 24 Abs. 1 QRL oder des Art. 21 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2

QRL entsprechen (zur - lediglich indirekt angedeuteten - Frage der Beachtung 

der Qualifikationsrichtlinie bei der Ausweisung eines anerkannten Flüchtlings 

BVerwG, Urteil vom 13.12.2011 - 1 C 14.10 - juris Rn. 20; siehe näher die 

Ausgangsentscheidung VG Münster, Urteil vom 26.05.2009 - 8 K 734/08 - ju-

ris Rn. 82 ff.). 

Nach Art. 24 Abs. 1 QRL ist der Rechtsanspruch auf Erteilung eines Aufent-

haltstitels bei Flüchtlingen davon abhängig, dass keine zwingenden Gründe 

der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung entgegenstehen. Ist letzteres der 

Fall, ist der Aufenthaltstitel zu versagen, ohne dass ein Ermessen der Behör-

de besteht. Entsprechendes gilt nach Art. 24 Abs. 2 QRL, wenn dem Auslän-

der der subsidiäre Schutzstatus zuerkannt ist (vgl. insoweit zur richtlinienkon-

formen Auslegung des 25 Abs. 3 AufenthG BVerwG, Urteil vom 24.06.2008 

- 10 C 43.07 - juris Rn. 13). Zwischen beiden Absätzen besteht nach der 

Richtlinie 2004/83/EG allerdings insoweit ein Unterschied, als nur in Absatz 1 

hinsichtlich des Aufenthaltstitels bei einer Person, der die Flüchtlingseigen-

schaft zuerkannt worden ist, die Formulierung „und unbeschadet des Artikel 

21 Absatz 3“ enthalten ist. Art. 21 Abs. 3 QRL eröffnet wiederum hinsichtlich 

des Aufenthaltstitels eines Flüchtlings dem Mitgliedstaat die Möglichkeit, die 

Erteilung eines Aufenthaltstitels unter der Voraussetzung des Absatz 2 abzu-

lehnen. Diese Entscheidung steht im Ermessen des Mitgliedstaates, ebenso 

die dort weiter genannten Möglichkeiten des Widerrufs oder der Beendigung 

des Aufenthaltstitels, die in Art. 24 Abs. 1 QRL nicht ausdrücklich aufgeführt 

sind. Eine Ausweisung führt nach § 51 Abs. 1 Nr. 5 AufenthG zum Erlöschen 

des Aufenthaltstitels und stellt eine Beendigung des Aufenthaltstitels im Sinne 

des Art. 21 Abs. 3 QRL dar. Aus der speziellen Nennung der „Beendigung des 
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Aufenthaltstitels“ in dieser Regelung und dem „unbeschadet des Artikel 21 

Absatz 3“ in Art. 24 Abs. 1 QRL kann aber nicht geschlossen werden, dass 

Art. 24 Abs. 1 QRL ausschließlich für die Erteilung oder Verlängerung eines 

Aufenthaltstitels gilt und eine nachträgliche Vernichtung des Aufenthaltstitels 

auf dieser Grundlage nicht möglich wäre. Es kann vom Zufall abhängen, ob 

Tatsachen in der Person des Flüchtlings, die zwingende Gründe der öffentli-

chen Sicherheit oder Ordnung begründen, noch vor oder erst nach der Ertei-

lung des Titels bekannt werden. Es wäre mit dem Zweck der Regelung nicht 

zu vereinbaren, wenn im letzterem Fall die Reaktionsmöglichkeit der Ver-

nichtung des Titels nicht bestünde. Erst recht gilt dies für Konstellationen, in 

denen die inkriminierenden Handlungen des Ausländers erst nach Erteilung 

des Titels begangen wurden. Für eine solche Auslegung besteht auch ein 

praktisches Bedürfnis. So verpflichtet die UN-Resolution 1373 in Ziff. 2 lit. a) 

und c) die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, denjenigen Personen, die 

terroristische Handlungen finanzieren, planen, unterstützen oder begehen 

oder die den Tätern Unterschlupf gewähren, jeden sicheren Aufenthaltsort zu 

verweigern. Die EU-Mitgliedstaaten setzten diese Verpflichtung zu Sanktions-

maßnahmen auf der Basis des Gemeinsamen Standpunktes GASP/2001/931 

bzw. Verordnung 2580/2001, zuletzt geändert durch Beschluss 

2012/150/GASP vom 13.03.2012 und EU-Verordnung 213/2012 vom 

13.03.2012 in EU-Recht um (vgl. Senatsurteil vom 21.04.2010 - 11 S 200/10 -

juris Rn 52; vgl. näher auch BT-Drs. 17/9076 vom 22.03.2012 - Antwort der 

Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage zum politischen Betätigungsverbot). 

Gedanklich aufgegriffen ist diese Resolution aber auch mit dem Versagungs-

grund in Art. 24 Abs.1 QRL, was ebenfalls dafür spricht, dass die rechtstech-

nische Umsetzung der Verweigerung der Legalität des Aufenthalts nicht ent-

scheidend sein kann. Dass - gerade mit Blick auf die Bekämpfung der Unter-

stützung des internationalen Terrorismus - durch die Aufnahme des Aus-

schlussgrundes in Art. 24 Abs. 1 und 2 QRL die Handlungsmöglichkeiten der 

Mitgliedstaaten erweitert werden sollten und Art. 21 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 QRL 

nicht als ausreichend betrachtet worden ist, verdeutlicht vor allem die Entste-

hungsgeschichte der Qualifikationsrichtlinie: 
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Der - noch vor den Terroranschlägen des 11. September 2001 erarbeitete

- Kommissionsentwurf vom 12.09.2001 (KOM<2001> 510 endg; Ratsdok. 

13620/01; siehe auch BR-Drs. 1017/01 vom 26.11.2001 - Vorschlag für eine 

Richtlinie des Rates über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status 

von Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Perso-

nen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen) enthielt in einem 

Art. 19 unter der Überschrift „Schutz vor Zurückweisung und Ausweisung“ fol-

gende Regelung: „Die Mitgliedstaaten achten den Grundsatz der Nichtzu-

rückweisung und weisen Personen, die internationalen Schutzstatus genie-

ßen, nur in Übereinstimmung mit ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen aus.“ 

Begründet wurde diese Bestimmung ausdrücklich mit folgender Überlegung: 

„In Übereinstimmung mit Artikel 32 und 33 der Genfer Flüchtlingskonvention 

bestätigt dieser Artikel, dass die Mitgliedstaaten Flüchtlinge nicht ausweisen 

dürfen und den Grundsatz der Nichtzurückweisung (Refoulement-Verbot) be-

achten müssen. Im Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention 

wird diese Verpflichtung auch gegenüber Opfern von Folter oder unmenschli-

cher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung bekräftigt. Ebenso dür-

fen die Mitgliedstaaten Personen, denen andere Formen des subsidiären 

Schutzes zuerkannt wurden, nicht ausweisen und müssen auch hier nach 

Maßgabe der in Artikel 32 und 33 der Genfer Konvention genannten Ein-

schränkungen nach dem Gebot der Nichtzurückweisung verfahren.“ 

Was die Erteilung eines Aufenthaltstitels an einen Flüchtling anbelangt, sah 

die Entwurfsfassung in einem Artikel 21 Abs. 1 lediglich vor, dass sobald der 

Schutzstatus zuerkannt ist, die Mitgliedstaaten Flüchtlingen und begleiteten 

Familienangehörigen einen Aufenthaltstitel ausstellen, der mindestens 5 Jah-

re gültig und automatisch verlängerbar ist. Die Begründung führte hierzu aus, 

der vorgeschlagene Fünfjahreszeitraum stelle einen Kompromiss zwischen 

der Praxis in den verschiedenen Mitgliedstaaten dar, der Aufenthaltstitel un-

terliege den in den Beendigungs- und Ausschlussklauseln dieser Richtlinie 

vorgegebenen Kriterien. 

Während des Verfahrens, das zum Erlass der Richtlinie am 29.04.2004 führte, 

wurden die ursprünglichen Regelungen des Art. 19 und des Art. 21 durch den
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Rat entscheidend verändert. So erhielt der Vorschlag zu Art. 19 am 

12.11.2002 (Rat der EU - 14083/02 -) folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten erachten den Grundsatz der Nichtzurück-
weisung in Übereinstimmung mit ihren völkerrechtlichen Verpflich-
tungen.
(2) Unbeschadet des Absatzes 1 kann ein Mitgliedstaat einen 
Flüchtling, einen Asylbewerber oder eine Person mit Anspruch auf 
subsidiären Schutz zurückweisen, wenn es stichhaltige Gründe für 
die Annahme gibt, dass die Person
a) eine Gefahr für das Land darstellt, in dem sie sich aufhält, oder
b) eine Gefahr für die Allgemeinheit dieses Landes darstellt, weil sie 
wegen eines besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verur-
teilt wurde.
(3) Die Mitgliedstaaten können die einem Flüchtling oder einer Per-
son mit Anspruch auf subsidiären Schutz erteilten Aufenthaltstitel 
widerrufen, beenden oder seine Verlängerung ablehnen, wenn Ab-
satz 2 auf die betreffende Person  Anwendung findet.“

Parallel dazu wurde der Artikel zur Aberkennung, Beendigung oder Ablehnung

der Verlängerung der Flüchtlingseigenschaft überarbeitet und in dem oben 

genannten Dokument in einem Art. 14B Abs. 4 folgende Regelung vorge-

schlagen:

„Die Mitgliedsstaaten können einem Drittstaatsangehörigen oder ei-
nem Staatenlosen die von einer Regierungs- oder Verwaltungsbe-
hörde, einem Gericht oder einer gerichtsähnlichen Behörde zuer-
kannte Flüchtlingseigenschaft aberkennen, diese beenden oder ihre 
Verlängerung ablehnen, wenn 
a) er ein schweres nichtpolitisches Verbrechen begangen hat oder
b) es stichhaltige Gründe für die Annahme gibt, dass er eine Gefahr 
für das Land darstellt, in dem er sich aufhält.“

Aus der in diesem Dokument bei Art. 14B Abs. 4 enthaltenen Fußnote und 

dem Dokument des Rates der EU vom 08.11.2002 - 13648/02 - ist ferner er-

sichtlich, dass ein Teil der Mitgliedstaaten es für vorzugswürdig erachtete, 

den in lit. b) geregelten Fall im Rahmen des Art. 19 des Entwurfs (Schutz vor 

Zurückweisung) zu lösen. Verschiedene Arbeitsfassungen entwickelten im 

Weiteren präzisere Vorschläge für die Inhalte von lit. a) und b), die letztlich zu 

der - beabsichtigten - Parallelität der Eingriffsvoraussetzungen in den nun-

mehrigen Regelungen in Art. 14 Abs. 4 QRL zur Aberkennung der Flücht-

lingseigenschaft im Ermessenswege und der Verhinderung des Aufenthalts 

bzw. Verweigerung des Aufenthaltsrechts nach Art. 21 Abs. 2 QRL führten. 
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In einem Art. 21 der Entwurfsfassung (später Art. 24 QRL) findet sich im Do-

kument des Rats der EU vom 19.12.2002 - 15627/02 - der Zusatz, „es sei 

denn, dass zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dem 

entgegenstehen“ zunächst nur im Absatz 2, der den Titel bei subsidiärem 

Schutzstatus regelt. Im Dokument des Rats der EU vom 19.06.2003

- 10576/03 - ist dieser Zusatz dann auch im Absatz 1 (jetzt in einem Art. 22 

des Entwurfs) enthalten, der den Aufenthaltstitel des anerkannten Flüchtlings 

betrifft. In diesem Dokument ist bei der Formulierung in Absatz 2, „es sei 

denn, dass zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung dem 

entgegenstehen“ als Fußnote angeführt: „Folgender Erwägungsgrund wird in 

die Präambel aufgenommen: ‚Der Begriff der öffentlichen Sicherheit und Ord-

nung gilt auch für die Fälle, in denen ein Drittstaatsangehöriger einer Vereini-

gung angehört, die den internationalen Terrorismus unterstützt, oder er eine 

derartige Vereinigung unterstützt‘. Die Aufnahme dieses Erwägungsgrunds in 

die Präambel war bereits Gegenstand der Tagung des Ausschusses der 

Ständigen Vertreter vom 26.02.2003 gewesen (Rat der EU vom 26.02.2003

- 6566/03 ADD 1 COR 1 -, das Dokument enthält aber keine nähere Begrün-

dung). Wie die englischen Fassungen des Erwägungsgrunds 28 und des 

Art. 24 QRL verdeutlichen („national security and public order“), ist mit dem 

Begriff der öffentlichen Sicherheit die „nationale Sicherheit“ gemeint, was im 

Übrigen in der deutschen Fassung der Neufassung der Qualifikationsrichtlinie 

durch die Richtlinie 2011/95/EU vom 13.12.2011 (ABl L 337, S. 9) nunmehr 

klargestellt ist (vgl. insoweit den Wortlaut des Art. 24 „zwingende Gründe der 

nationalen Sicherheit oder öffentlichen Ordnung“ und den Erwägungsgrund 

37).

In den Ratsdokumenten vom 19.06.2003 - 10576/03 -, vom 17.03.2004

- 7469/04 -, vom 24.03.2004 - 7728/04 - und vom 31.03.2004 - 7944/04 - ist 

im Art. 22, d.h. dem späteren Art. 24, in Absatz 1 der Zusatz „unbeschadet 

des Art. 19 Abs. 3“ (d.h. in der Endfassung „unbeschadet des Art. 21 Abs. 3“) 

enthalten, ohne dass die Gründe hierfür ausdrücklich genannt wären.  

Die gegenüber dem Entwurf geänderten Regelungen in Art. 24 Abs. 1 und 

Art. 21 ebenso wie die Aufnahme des Erwägungsgrunds 28 sind jedoch ein-
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deutig im Zusammenhang mit dem 11. September und den Herausforderun-

gen der Bekämpfung des internationalen Terrorismus zu sehen. Die Überle-

gung, die Folgen dieser Anschläge für die nationale und internationale Si-

cherheit im Rahmen der Qualifikationsrichtlinie zu berücksichtigen, ist Gegen-

stand verschiedener Stellungnahmen gewesen (vgl. etwa die ausdrückliche 

Forderung in der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 

16.05.2002) und lässt sich auch anhand weiterer Verschärfungen bzw. Präzi-

sierungen in der Qualifikationsrichtlinie gegenüber dem ursprünglichen Ent-

wurf ersehen, wie etwa bei den Ausschlussgründen nach Art. 12 Abs. 2 QRL 

und den Hinweisen im Erwägungsgrund 22 auf die Folgerungen aus den Re-

solutionen der Vereinten Nationen zu Antiterrormaßnahmen. 

Was das Verhältnis zwischen Art. 21 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 QRL und Art. 24 

Abs. 1 QRL sowie die Bestimmung der Tatbestandsvoraussetzungen anbe-

langt, ist zunächst zu beachten, dass Art. 14 Abs. 4 QRL und Art. 21 Abs. 2

QRL die gleichen Eingriffsvoraussetzungen normieren und Art. 21 Abs. 2 QRL 

inhaltlich Art. 33 Abs. 2 GFK entspricht. Letzteres lässt sich auch aus einem 

Vergleich des jeweiligen englischen Wortlauts dieser Bestimmungen ersehen: 

Art. 21 Abs. 2: „… reasonable grounds for considering him or her as 
a danger to the security of the Member State in which he or she is 
present…; Art. 33 Abs. 2 GFK: „… reasonable grounds for regarding 
as a danger for the security of the state in which he is…”

Auch aus den Erwägungsgründen 3, 16 und 17 der Qualifikationsrichtlinie 

geht hervor, dass die Genfer Konvention einen wesentlichen Bestandteil des 

internationalen Rechtsrahmens für den Schutz von Flüchtlingen darstellt und 

dass die Bestimmungen der Richtlinie über die Voraussetzungen der Aner-

kennung als Flüchtling und über den Inhalt des Flüchtlingen zu gewährenden 

Schutzes erlassen wurden, um die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

bei der Anwendung der Genfer Konvention auf der Grundlage gemeinsamer 

Konzepte und Kriterien zu leiten. Die Bestimmungen der Richtlinie sind daher 

im Licht der allgemeinen Systematik und des Zwecks der Richtlinie in Über-

einstimmung mit der Genfer Konvention und einschlägigen anderen Verträ-

gen, auf die Art. 63 Abs. 1 Nr. 1 EG (jetzt Art. 78 Abs. 1 AEUV) Bezug nimmt, 

auszulegen. Diese Auslegung muss zudem, wie dem zehnten Erwägungs-



62

grund der Richtlinie zu entnehmen ist, die Achtung der Grundrechte und die 

Befolgung der insbesondere in der Charta der Grundrechte anerkannten 

Grundsätze gewährleisten (siehe EuGH, Urteil vom 09.11.2010 - C-57/09 -

und C-101/09 - „B.“ und „D.“ - Rn. 77 f.). 

2. Es bedarf im vorliegenden Fall keiner Erörterung, welche Konsequenzen 

sich aus dem Grundrecht auf Asyl nach Art. 18 GRCh und den Anforderungen 

des Art. 52 GRCh (Tragweite und Auslegung der Rechte und Grundsätze) auf 

die nach Art. 21 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 QRL vorgesehene Durchbrechung des 

Refoulementschutzes ergeben. Der Ausländer muss jedenfalls aus schwer-

wiegenden Gründen als Gefahr für die Sicherheit des Aufnahmelandes anzu-

sehen sein (vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom 07.07.2011 - 10 C 26.10 - juris 

Rn. 25 - zu Art. 21 Abs. 2 QRL und Urteil vom 22.05.2012 - 1 C 8.11 - bisher 

nur Pressemitteilung). Hieran fehlt es im vorliegenden Fall, denn von dem 

Kläger selbst geht mit Blick auf seine oben I. dargestellten Aktivitäten und die 

hieran anknüpfende Prognose keine Gefahr für die Sicherheit der Bundesre-

publik aus. 

Zwar setzt Art. 33 Abs. 2 GK und damit auch Art. 21 Abs. 2 lit. a) QRL einen 

Sicherheitsbegriff voraus, der von den Staaten nach ihrem eigenen Recht 

festgelegt wird; denn der dem Begriff der nationalen Sicherheit immanente 

Charakter bedeutet, dass dieses Konzept im Völkerrecht nicht abschließend 

definiert werden kann (siehe näher Marx, Handbuch zur Qualifikationsrichtli-

nie 2009, § 46 Rn 59 f., Zimmermann, The 1951 Convention Relating to the 

Status of Refugees and its 1967 Protocol, A Commentary, Oxford 2011, 

Article 33, para 2 Rn. 82 ff.). Jedoch muss es sich um eine sehr große Gefahr 

handeln (Zimmermann, a.a.O. Rn. 89). Aspekte der nationalen Sicherheit sind 

vor allem der Bestand des Staates und seiner Einrichtungen, das Überleben 

der Bevölkerung, die Freiheit von militärischer Bedrohung oder Umsturz. Es 

muss eine substantielle Bedrohung von dem Flüchtling für die Grundinteres-

sen des Staates ausgehen, die auch terroristische Aktivitäten umfassen kann, 

wobei allerdings nicht jeder Akt von internationalem Terrorismus per se eine 

Gefahr für die Sicherheit des Staates oder des Staatenbündnisses, dessen 

Mitglied er ist, darstellt (näher Zimmermann, a.a.O. Rn. 87) 
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Der Kläger hat keine Handlungen vorgenommen, die geeignet wären, einen 

Schaden für die Existenz, die Bestands- und Funktionsfähigkeit der Bundes-

republik Deutschland herbeizuführen. Er hat weder selbst Gewalt angewendet 

noch dazu aufgerufen oder diese aktiv öffentlich verherrlicht. Es besteht keine 

Grundlage für die Annahme, er selbst könnte terroristischen Gewalttätern un-

mittelbar Hilfeleistungen zukommen lassen. Der Kläger hat zwar durch die 

regelmäßige - passive - Teilnahme an den oben dargestellten Veranstaltun-

gen, die erkennbar dazu dienen, die PKK einschließlich ihrer terroristischen 

Aktionen zu fördern, diese unterstützt; die PKK wendet Gewalt und Gewalt-

drohungen in dem hier zu betrachtenden Zeitraum vor allem in der Türkei an, 

was auch erhebliche Interessen der Bundesrepublik berührt. Eine Gefährdung 

der inneren Sicherheit Deutschlands durch ein Handeln des Klägers ist damit 

aber nicht verbunden. 

3. Die in Art. 24 Abs. 1 QRL verwendete Formulierung „unbeschadet des 

Art. 21 Abs. 3“ ist dahingehend zu verstehen, dass Art. 24 Abs. 1 QRL eine 

gegenüber Art. 21 Abs. 3 QRL selbstständige Möglichkeit eröffnet, einen Titel 

zu verweigern oder zu beseitigen. Die Fassung des Art. 24 Abs. 1 QRL mit 

dem dort vorgesehenen Ausschluss des Anspruchs aus zwingenden Gründen 

der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung ist die Reaktion des Rates auf den 

Umstand, dass die Unterstützung des internationalen Terrorismus nach der 

Genfer Flüchtlingskonvention nicht zwingend eine Ausnahme vom Refoule-

mentverbot zulässt (vgl. Zimmermann, a.a.O., Rn. 82 ff. und 90 ff. mwN.), un-

ter dem Eindruck des 11. September, der neuen Dimensionen des Terroris-

mus und den UN-Resolutionen vom 12. und 28.09.2001 (Nr. 1368 und 1373) 

die Möglichkeiten, diesen zu bekämpfen, aber erweitert werden sollten. 

Ob und gegebenenfalls wie die öffentliche (d.h. nationale) Sicherheit von der 

öffentlichen Ordnung im Einzelnen abzugrenzen sind, bedarf keiner abschlie-

ßenden Entscheidung, denn wie sich aus dem Erwägungsgrund 28 der Quali-

fikationsrichtlinie ersehen lässt, ist dieser Begriff in den Fällen erfüllt, in de-

nen ein Drittstaatsangehöriger einer Vereinigung angehört, die den internatio-

nalen Terrorismus unterstützt, oder er eine derartige Vereinigung unterstützt. 

Der 28. Erwägungsgrund ist integraler Bestandteil der Qualifikationsrichtlinie. 
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Eine Begründungserwägung ist zwar nicht unmittelbar Inhalt und Gegenstand 

der einzelnen Regelung, da sie sonst genau an dieser Stelle getroffen worden 

wäre. Sie ist insbesondere kein Mittel, um eindeutige Bestimmungen, die auf-

grund der Umsetzungsverpflichtung des Mitgliedstaats letztlich eine normative 

Wirkung haben, zu entwerten oder gar in ihr Gegenteil zu verkehren. Ihr 

kommt aber die Funktion einer - amtlichen - Auslegungshilfe zu (vgl. VG 

Stuttgart, Urteil vom 21.05.2007 - 4 K 2563/07 - juris Rn. 18; Funke-Kaiser, 

InfAuslR 2008, 90, 92 f.). Auch das Bundesministerium des Innern hat in sei-

ner im Berufungsverfahren vorlegten Stellungnahme vom 14.05.2012 bestä-

tigt, dass der Erwägungsgrund 28 - auf Vorschlag des Vereinigten König-

reichs - gerade für die Auslegung von den Ausschlussgründen des Art. 24

QRL aufgenommen wurde. Aus der durch das Verfahren im Rat dokumentier-

ten spezifischen Zuordnung des 28. Erwägungsgrunds zu dem Begriff der öf-

fentlichen Sicherheit oder Ordnung i.S.d. Art. 24 QRL folgt, dass eine Unter-

stützung einer Vereinigung des internationalen Terrorismus einen Verstoß 

gegen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung darstellt.

Was die „zwingenden Gründe“ anbelangt, so deutet der Wortlaut darauf hin, 

dass dieser Begriff enger zu verstehen ist als der der „schwerwiegenden 

Gründe“. Der Vergleich mit der englischen Fassung belegt dies („reasonable 

grounds“ in Art. 21 Abs. 2 QRL und „compelling reasons“ bei Art. 24 Abs. 1

QRL). Aus anderen Sprachfassungen ergibt sich kein hiervon abweichendes 

Bild. Die Tatsache, dass die Unionsbürgerrichtlinie und die Qualifikationsricht-

linie am gleichen Tag erlassen wurden, legt es zwar nahe, den Begriff der 

„zwingenden Gründe“, der in beiden Richtlinien verwendet wird, inhaltlich 

übereinstimmend auszulegen. Auch das Schutzniveau, das durch die Qualifi-

kationsrichtlinie für Flüchtlinge vorgesehen werden sollte, könnte dafür spre-

chen, dass mit dem Begriff der zwingenden Gründe keine substantiell gerin-

geren Anforderungen verbunden sind als mit dem gleichlautenden Auswei-

sungsgrund nach Art. 28 Abs. 3 der Richtlinie 2004/38/EG (vgl. zu dieser 

Überlegung auch VG Münster, Urteil vom 26.05.2009 - 8 K 734/08 - juris Rn.

94). 
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Andererseits darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Art. 28 Abs. 3 lit a) 

der Richtlinie 2004/38/EG eine spezielle Regelung für langjährig sich im Mit-

gliedstaat aufhaltende freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger darstellt. Der

Unionsgesetzgeber wollte, indem er jede Ausweisungsmaßnahme in den in 

Art. 28 Abs. 3 dieser Richtlinie genannten Fällen vom Vorliegen „zwingender 

Gründe“ der öffentlichen Sicherheit abhängig gemacht hat, einem Begriff, der 

erheblich enger ist als der der „schwerwiegenden Gründe“ im Sinne von 

Abs. 2 dieses Artikels, die auf diesen Abs. 3 gestützten Maßnahmen ganz of-

fensichtlich entsprechend der Ankündigung im 24. Erwägungsgrund der Richt-

linie auf „außergewöhnliche Umstände“ begrenzen (EuGH, Urteil vom 

22.05.2012 - C-348/09 - „I.“ - Rn. 19 und Urteil vom 23.11.2010 - C-145/09 -

Tsakourids - Rn. 40 ff.). Eine Ausweisung eines Unionsbürgers wird nur aus 

zwingenden Gründen (und damit einem besonders hohen Schweregrad der 

Beeinträchtigung) der öffentlichen Sicherheit erlaubt, wobei letztere sowohl 

die innere als auch die äußere Sicherheit eines Mitgliedstaates umfasst und 

als Ausnahme von einem grundlegenden Prinzip der Freizügigkeit eng zu ver-

stehen ist (EuGH, Urteil vom 23.11.2010 - C-145/09 - Tsakourids - Rn. 43). Im 

Unterschied dazu wird in Art. 24 Abs. 1 QRL auch die öffentliche Ordnung ge-

nannt und durch die Zuordnung des 28. Erwägungsgrunds zu Art. 24 QRL 

unionsrechtlich klargestellt, dass eine Unterstützung des internationalen Ter-

rorismus „zwingende Gründe“ erfüllen kann. Bei einer anderen Deutung würde 

die Zuordnung keinen Sinn geben. Dies bedeutet andererseits auch nicht, 

dass jegliche Unterstützungshandlung zu Gunsten des internationalen Terro-

rismus schon „zwingende Gründe“ erfüllt; umgekehrt bedarf es aber auch kei-

ner herausragenden Handlungen von außergewöhnlicher Gefährlichkeit. Dies 

verdeutlichen die verschiedenen „Ebenen“ der Terrorismusbekämpfung, die 

der Richtlinie immanent sind. Art. 12 Abs. 2 QRL führt in den dort erfassten 

Konstellationen zum zwingenden Ausschluss von der Anerkennung als Flücht-

ling, selbst wenn von diesem keine gegenwärtige Gefährlichkeit ausgeht (sie-

he näher BVerwG, Urteil vom 07.07.2011 - 10 C 26.10 - juris Rn. 25 ff.). 

Art. 14 Abs. 4 QRL ermächtigt in den hier geregelten Fällen zur Aberkennung 

der Flüchtlingseigenschaft (vgl. auch Art. 14 Abs. 5 QRL mit dem fakultativen 

Ausschluss unter den gleichen Voraussetzungen), wobei aufenthaltsrechtlich 

der gleiche Maßstab in Art. 21 Abs. 2 QRL gilt. Demgegenüber lässt Art. 24 
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QRL, der im Übrigen nicht nur für den Flüchtling, sondern auch für den Aus-

länder mit subsidiärem Schutzstatus gilt, den Status und den weiteren tat-

sächlichen Aufenthalt im Mitgliedstaat unangetastet und beseitigt allein die 

Legalität des Aufenthalts. Dies verdeutlicht, dass eine Unterstützung des in-

ternationalen Terrorismus, die nach dem individuellen Beitrag des Ausländers 

im Vergleich zu den von den anderen Regelungen erfassten Sachverhalten 

eher nicht besonders hervorgehoben und sogar unabhängig von einer straf-

rechtlichen Relevanz ist, ein Vorgehen nach Art. 24 QRL zulässt, wenn sie -

wie im vorliegenden Fall - durch ein hohes Maß an Kontinuität charakterisiert 

ist und nachhaltig das Umfeld der terroristischen Organisation prägt und be-

einflusst. Es ist Sache der Mitgliedstaaten festzulegen, unter welchen Vo-

raussetzungen zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung 

anzunehmen sind (vgl. zu dieser Überlegung auch EuGH, Urteil vom 

22.05.2012 - C-348/09 - „I.“ - Rn. 23 - zu Art. 28 Abs. 3 der Richtlinie

2004/28/EG). Aufgrund der Vielfältigkeit und Komplexität der Erscheinungs-

formen des internationalen Terrorismus (vgl. hierzu etwa Waldmann, Terro-

rismus - Provokation der Macht, 2. Aufl. 2005, S. 29 ff) und demzufolge der 

Vielfalt der in den einzelnen Mitgliedstaaten vorkommenden denkbaren 

Unterstützungshandlungen und deren Folgen enthält sich die Qualifikations-

richtlinie weiterer Vorgaben. Allerdings entbindet dies nicht von der unions-

rechtlichen Verpflichtung (vgl. Art. 52 Abs. 1 GRCh), den Einzelfall und insbe-

sondere das persönliche Verhalten des Betroffenen und die von ihm ausge-

hende tatsächliche und gegenwärtige Gefährdung umfassend zu prüfen und 

hierbei alle individuellen Umstände zu berücksichtigen (siehe zu diesem 

Grundsatz insoweit  EuGH, Urteil vom 22.05.2012 - C-348/09 - „I.“ - Rn. 34). 

III. Der Ausweisung des Klägers liegen zwingende Gründe der öffentlichen 

Sicherheit oder Ordnung i.S.d. Art. 24 Abs. 1 QRL zugrunde. Sie erweist sich 

auch als verhältnismäßig.

1. Der Kläger hat seit dem Jahr 2000 durch die oben unter I. dargelegten 

Handlungen die PKK unterstützt, wobei er sich zur Überzeugung des Senats 

seit Mitte 2009 allein aus verfahrenstaktischen Gründen zurückhält. Dabei 

handelt es sich zwar, was den jeweiligen einzelnen Veranstaltungsbesuch 
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anbelangt, um eine passive Unterstützung, die als solche keinen hochrangi-

gen Gefährdungsgrad hat. Bei einer wertenden Gesamtschau aller festgestell-

ten Unterstützungshandlungen, d.h. auch mit Blick auf seine zweijährige Vor-

standstätigkeit und langjährige aktive Mitgliedschaft im Mesopotamischen Kul-

turverein, hat er jedoch in einer quantitativ und qualitativ erheblichen Weise 

eine Verbundenheit mit der PKK ausgedrückt, die ihn eindeutig seit Jahren als 

deren Sympathisanten ausweist. Insbesondere die Teilnahme an den Märty-

rergedenkveranstaltungen und den Wahlen zum Volksgebietsrat, mit der Be-

reitschaft, eine Funktion im Rahmen des Volksgebietsrats zu übernehmen,  

zeigen eine besondere Nähe und innere Verbundenheit mit der PKK. Durch 

die Beteiligung wird eine Billigung der Zielsetzungen der PKK signalisiert. De-

ren Stellung, insbesondere unter den in Deutschland lebenden Kurden, wird 

günstig beeinflusst, ihre Aktionsmöglichkeiten und ihr Rekrutierungsfeld wer-

den erweitert und dadurch wird insgesamt dazu beigetragen, das (latente) Ge-

fährdungspotential der Vereinigung zu erhöhen.

Eine wirksame Bekämpfung des internationalen Terrorismus ist wie bereits 

oben dargelegt eines der vorrangigen Ziele der Europäischen Union. Dies 

kommt nicht nur in Art. 83 Abs. 1 AEUV zum Ausdruck, sondern ist in zahlrei-

chen Rechtsakten der Union, die sich mit der Terrorismusbekämpfung befas-

sen, immer wieder betont worden (vgl. etwa Rahmenbeschluss vom 

13.06.2002 zur Terrorismusbekämpfung, ABl. L 164, S. 3; Verordnung (EG) 

Nr. 2580/2002 des Rates vom 27.12.2001 über spezifische, gegen bestimmte 

Personen und Organisationen gerichtete restriktive Maßnahmen zur Bekämp-

fung des Terrorismus, ABl. L 344, S. 70). Dass gerade auch Sympathisanten 

als Teil der Bedrohung durch den Terrorismus angesehen werden, ergibt sich 

aus dem Rahmenbeschluss 2008/919/JI des Rates vom 28.11.2008 zur Ände-

rung des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI zur Terrorismusbekämpfung (ABl L 

330, S. 21) und insbesondere dessen 3. Erwägungsgrund. Aufgrund der ihr 

eigenen Ausprägung und Organisationsstrukturen erfährt die PKK ihren 

Rückhalt und Unterstützung vor allem durch eine aktive „Sympathisantensze-

ne“ außerhalb der Türkei, bei der die örtlichen PKK-nahen Vereine eine zent-

rale Rolle spielen, etwa bei der Kommunikation unter den Anhängern, bei der 

Mobilisierung für Aktionen sowie bei der Vorbereitung und Durchführung von 
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öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten (vgl. hierzu etwa Verfassungsschutzbe-

richt Baden-Württemberg 2010, S. 106 ff.). Wie oben unter I. dargelegt, ist der 

Mesopotamische Kulturverein e.V. Sxxxxxxxx ein Ort, der der Verbreitung der 

„terroristischen Botschaft“ dient. Sympathisanten aus diesem Kreis sichern 

der PKK eine ihnen prinzipiell wohlgesonnene Basis, aus der der Rückhalt für 

die terroristischen Handlungen gewonnen werden kann, und ermöglichen ein 

günstiges Umfeld für die Rekrutierung von Nachwuchs für die Guerilla oder 

den Kader der PKK und den Erhalt von dringend benötigten finanziellen Mit-

teln (etwa durch die Entrichtung regelmäßiger Beiträge der Anhänger der Or-

ganisation oder Spenden). Das in den oben beschriebenen Handlungen des 

Klägers, insbesondere etwa in den Besuchen der Märtyrerveranstaltungen, 

zum Ausdruck kommende befürwortende Verständnis für den Terror, trägt 

zum Rückhalt für die PKK bei. Dieses vom Kläger gezeigte jahrelange konti-

nuierliche Auftreten als Sympathisant der PKK begründet zwingende Gründe 

der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung; die Vernichtung der Legalität des 

Aufenthalts ist insoweit Teil der unionsrechtlich angestrebten effektiven Be-

kämpfung des internationalen Terrorismus. Im Übrigen ist es auch ein Grund-

interesse der Mitgliedstaaten der Union, dass ihre Offenheit nicht missbraucht 

wird, um eine „Sympathisantenszene“ für den internationalen Terrorismus am 

Leben zu halten und zu fördern. 

2. Bei Würdigung aller Umstände des Einzelfalls und insbesondere auch mit 

Blick auf das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK, 

vgl. auch Art. 6 Abs. 1, 2 Abs. 1 GG) ist die Ausweisung verhältnismäßig. 

Der Kläger lebt als anerkannter Flüchtling seit dem Jahre 1997 mit einem 

Aufenthaltstitel, seit 2002 mit einem unbefristeten, im Bundesgebiet. Der Ehe-

frau, die seit 1998 in Deutschland ist, wurde ebenfalls der Flüchtlingsstatus 

zuerkannt und eine Niederlassungserlaubnis erteilt. Sie führt einen 

Gastronomiebetrieb. Auch die beiden minderjährigen Kinder (geboren 1996 in 

der Türkei und 2001 im Bundesgebiet) haben einen legalen Aufenthalt. Sie 

verfügen über ein assoziationsrechtliches Aufenthaltsrecht nach Art. 7 Satz 1 

ARB 1/80. Ungeachtet seines langen Aufenthalts in Deutschland spricht der 

Kläger aber nur sehr schlecht Deutsch. Hiervon konnte sich der Senat in der 
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mündlichen Verhandlung überzeugen. Demzufolge ist auch seine Erwerbsbio-

graphie durch türkische Arbeitgeber gekennzeichnet, so arbeitete er in der 

Zeit vom 02.11.2001 bis 31.07.2007 bei der Firma B. Dönerproduktions- und

Fleischhandels GmbH, die im Übrigen dem LfV im Zusammenhang mit der 

PKK bekannt geworden sei (siehe die Bewertung des LfV vom 13.04.2012 

zum Sicherheitsgesprächs des Zeugen K. vom 12.04.2011). Heute ist er bei 

seiner Frau angestellt. Eine dazwischenliegende selbstständige Erwerbstätig-

keit blieb ohne wirtschaftlichen Erfolg. Der Kläger verkehrt vor allem in kur-

disch-stämmigen Kreisen. Die Ausweisung vernichtet die Legalität seines 

Aufenthalts und ist daher mit weitreichenden Folgen für das soziale Leben 

verbunden. Sie lässt allerdings, was für die Verhältnismäßigkeit von zentraler 

Bedeutung ist, die Lebensgemeinschaft mit seinen Familienangehörigen im 

Bundesgebiet unberührt, da keine Abschiebungsandrohung ergehen und in-

folge dessen auch keine Abschiebung erfolgen wird.   

Ein milderes Mittel, um der Gefahr zu begegnen, dass der Kläger sein die 

PKK unterstützendes Verhalten unverändert fortsetzt, ist nicht gegeben. Ins-

besondere könnte mit einem Verbot oder der Beschränkung der politischen 

Betätigung ein wesentliches unionspolitisches Ziel nicht erreicht werden, ab-

gesehen davon, dass die in § 47 Abs. 1 und 2 AufenthG genannten Vorgaben 

die Art und Weise der Betätigung des Klägers allenfalls zum Teil erfassen. 

Ausgehend von den Gedanken der UN-Resolution 1373 bezweckt die Terro-

rismusbekämpfung unionsrechtlich unter anderem, konsequent die Legalisie-

rung des Aufenthalts zu unterbinden und damit auch den Genuss der daran 

hängenden privilegierenden Maßnahmen (wie Erwerbstätigkeit, Freizügigkeit) 

zu verwehren - und zwar gleichgültig, ob der Ausländer als Flüchtling aner-

kannt oder ob ihm nur subsidiärer Schutz zuerkannt wurde (vgl. insoweit 

Art. 24 Abs. 1 Satz 1 mit Abs. 2 QRL). Dieses unionsrechtliche Ziel würde al-

lein mit einer Maßnahme nach § 47 AufenthG nicht erreicht. Diese kann ggfs. 

die Ausweisung ergänzen, wenn der Ausländer - namentlich nach einer er-

folgten Ausweisung - seine Unterstützungstätigkeit fortsetzt, sie aber nicht 

ersetzen. Insoweit ist eine Verbotsverfügung Teil einer ganzheitlichen Be-

kämpfung der Aktivitäten der ausländischen terroristischen Vereinigung der 

PKK (so ausdrücklich auch die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine 
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Anfrage der Fraktion Die Linke zu dem gegen Muzaffer Ayata verhängten poli-

tischen Betätigungsverbot, BT-Drs. 17/9076 vom 22.03.2012). Hinzukommt, 

dass auch national eine Anordnung nach § 47 AufenthG schon deshalb nicht 

gleich effektiv wäre, weil damit die Rechtsfolgen des § 54a AufenthG nicht 

ausgelöst werden könnten. Vergleichbare nachträgliche Nebenbestimmungen 

nach § 12 Abs. 2 AufenthG wären jedenfalls bei Inhabern einer Niederlas-

sungserlaubnis nicht möglich (Renner/Dienelt, AuslR 9. Aufl. 2011, § 12 Rn. 

2). Soweit in den Senatsurteilen vom 28.10.1998 (11 S 1853/98 - juris Rn. 28) 

und vom 10.03.1999 (11 S 1688/98 - juris Rn. 9) die Untersagung der politi-

schen Betätigung ausdrücklich als ein milderes Mittel gegenüber der Auswei-

sung erachtet wurde, liegen dem rechtlich und tatsächlich andere Konstellati-

onen zugrunde. Im Übrigen hat das Regierungspräsidium im Schriftsatz vom 

18.04.2012 im Einzelnen ausgeführt, warum es im vorliegenden Fall nicht zu 

dieser Maßnahme greift. Diese Erwägungen hat der Kläger nicht in Frage ge-

stellt. 

Gründe der Verhältnismäßigkeit gebieten es auch nicht, schon jetzt von Amts 

wegen über eine Befristung der Wirkungen der spezialpräventiv verfügten 

Ausweisung zu entscheiden. Es lässt sich derzeit nicht absehen, wann diese 

Gefahr in relevanter Weise gemindert sein wird. Auch familiäre Belange erfor-

dern keine sofortige Entscheidung, denn die familiäre Lebensgemeinschaft 

kann im Bundesgebiet unverändert fortgeführt werden (vgl. zur Befristung 

noch unten VI). 

IV. Art. 14 ARB 1/80 oder die assoziationsrechtlichen Stillhalteklauseln ver-

mitteln dem Kläger keine weitergehenden Rechte. Der Kläger hatte aufgrund 

seiner jahrelangen Erwerbstätigkeit bis 31.07.2007 bei der Firma B. eine 

Rechtsstellung nach Art. 6 Abs. 1, 3. Spiegelstrich ARB 1/80 erworben. Der 

Senat unterstellt zugunsten des Klägers, dass er dieses Recht nicht verloren 

hat. Nach seinen Angaben in der mündlichen Verhandlung meldete er sich 

nach seiner Kündigung bei der Arbeitsverwaltung arbeitslos, wurde dort auf-

grund seiner schlechten Deutschkenntnisse als schwer vermittelbar angese-

hen und erhielt durch das Arbeitsamt eine Fördermaßnahme zur Gründung 

einer selbstständigen Existenz. Der Senat geht davon aus, dass durch diese 
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selbstständige Erwerbstätigkeit ab 01.01.2008 die Zugehörigkeit zum regulä-

ren Arbeitsmarkt nicht verloren ging, weil die Selbstständigkeit noch in der 

Gründungs- und Aufbauphase wieder aufgegeben wurde, der Kläger in eine 

abhängige Beschäftigung zurückkehrte und nunmehr seit Mitte Dezember 

2010 im Gastronomiebetrieb seiner Ehefrau angestellt ist. 

Ein assoziationsrechtlich geschützter türkischer Staatsangehöriger kann nur 

ausgewiesen werden, wenn er eine gegenwärtige, hinreichend schwere Ge-

fahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung darstellt. Nach den hierzu gel-

tenden Grundsätzen (vgl. EuGH, Urteil vom 08.12.2011 - C-371/08 - Ziebell -

Rn. 52 ff.; Senatsurteile vom 10.02.2012 - 11 S 1361/11 - juris und vom 

04.05.2012 - 11 S 3/12 -) führt dieser Maßstab materiell-rechtlich nicht zu 

strengeren Voraussetzungen als die oben unter III. dargestellten. 

Auch verfahrensrechtlich hat dies keine Auswirkungen. Der Kläger hat keinen 

Anspruch auf Durchführung eines Vorverfahrens. Ein solcher folgt nicht aus 

dem in Art. 9 der Richtlinie 64/221/EWG vom 25.02.1964 (ABl. Nr. 56, S. 850) 

normierten „Vier-Augen-Prinzip“. Denn die Richtlinie 64/221/EWG ist gemäß 

Art. 38 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38/EG mit Wirkung vom 30.04.2006 aufge-

hoben worden. Damit ist auch deren Art. 9 nicht mehr - entsprechend - auf 

assoziationsrechtlich privilegierte türkische Staatsangehörige anzuwenden

(vgl. zur früheren Anwendung des „Vier-Augen-Prinzips“ BVerwG, Urteil vom 

13.09.2005 - 1 C 7.04 - InfAuslR 2006, 110). Geltende unionsrechtliche Ver-

fahrensgarantien begründen ebenfalls nicht die Notwendigkeit, ein Vorverfah-

ren durchzuführen. Die Stillhalteklauseln gebieten keine andere Betrachtung. 

Die Erforderlichkeit eines Vorverfahrens ergibt sich schließlich nicht aus dem 

völkerrechtlichen Charakter des Assoziationsabkommens. Hinsichtlich der 

Einzelheiten der Begründung wird auf das Senatsurteils vom 10.02.2012 

- 11 S 1361/11 - (juris) verwiesen (im Ergebnis ebenso OVG NRW, Urteil vom 

22.03.2012 - 18 A 951/09 - juris).

V. Die Ausweisung ist unter Berücksichtigung der Ergänzungen im gerichtli-

chen Verfahren ermessensfehlerfrei (§ 114 Satz 1 VwGO). 
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Im Rahmen der Ermessensentscheidung ist eine einzelfallbezogene Würdi-

gung und Abwägung der für die Ausweisung sprechenden öffentlichen Belan-

ge und der gegenläufigen Interessen des Ausländers unter Beachtung der 

insbesondere vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu Art. 8

EMRK entwickelten Kriterien vorzunehmen (BVerwG, Beschluss vom 

10.02.2011 - 1 B 22.10 - juris Rn. 4 m.w.N.). Dabei sind neben allen eheli-

chen und familiären Umständen auch andere gewichtige persönlichen Belan-

ge (unter dem Aspekt des durch Art. 2 Abs. 1 GG und Art. 8 EMRK geschütz-

ten Privatlebens) zu berücksichtigen. Die vom Ausländer ausgehende Gefahr 

für die öffentliche Sicherheit und Ordnung einerseits und dessen private 

schutzwürdige Belange andererseits sind auch im Rahmen der Verhältnismä-

ßigkeitsprüfung umfassend zu berücksichtigen und gegeneinander abzuwä-

gen (vgl. Senatsurteil vom 07.12.2011 - 11 S 897/11 - juris Rn. 73). Diesen 

Anforderungen hat das Regierungspräsidium entsprochen. Es hat anlässlich 

seiner korrigierten Ermessenserwägungen ausschließlich eine spezialpräven-

tive Ausweisung zugrunde gelegt und auch zu erkennen gegeben, dass es bei 

dem Kläger allein um die Vernichtung der Legalität des Aufenthalts geht und 

dass das nach dem Aufenthaltsgesetz mit einer Ausweisung regelmäßig ver-

folgte Ziel, die von ihm ausgehende Gefahr mit der Ausreise bzw. der 

zwangsweisen Verbringung ins Ausland zu bekämpfen, auf nicht absehbare 

Zeit nicht erreicht wird. Es hat jedenfalls aufgrund der ergänzenden Angaben 

in der mündlichen Verhandlung den Schutzstatus des Klägers mit dem ihm 

gebührenden Gewicht eingestellt und auch die Rechtsstellung und Interessen 

der Familienangehörigen des Klägers nicht verkannt. Auch im Übrigen sind 

den Ermessenserwägungen in tatsächlicher Hinsicht zutreffende Annahmen 

zugrunde gelegt worden; das Regierungspräsidium hat in der mündlichen 

Verhandlung zudem klargestellt, dass die Ausweisungsentscheidung auch für 

den Fall getroffen wird, dass (nur) der Tatbestand des § 54 Nr. 5 AufenthG 

verwirklicht ist.

VI. Der Ausweisung steht auch die Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 16.12.2008 über gemeinsame Normen und 

Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Dritt-
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staatsangehöriger - Rückführungsrichtlinie - RFRL - (ABl EU Nr. L 348 vom 

24.12.2008 S. 98) nicht entgegen. 

1. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinen Urteilen vom 22.03.2012 

(1 C 3.11 - juris Rn. 15) und vom 14.02.2012 (1 C 7.11 - juris Rn. 35) ent-

schieden, dass die Rückführungsrichtlinie für eine Rückkehrentscheidung - so 

die Ausweisung denn überhaupt eine solche wäre -, die wie hier vor Ablauf 

der Umsetzungsfrist für die Richtline (nach deren Art. 20 Abs. 1 am 

24.12.2010) verfügt worden ist, nicht gilt, und zur Begründung unter Bezug-

nahme auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache „Po-

lat“ (Urteil vom 04.10.2007 - Rs. C-349/06 - 25 ff.) auf die Grundsätze der in-

tertemporalen Rechtsgeltung verwiesen. Es hat weiter ausgeführt, dass sich 

etwas anderes auch nicht aus Art. 15 Abs. 5 und 6 RFRL ergebe, der auf be-

reits vor der Umsetzung begonnene und darüber hinaus andauernde Inhaftie-

rungen Anwendung finde (vgl. EuGH, Urteil vom 30.11.2009 - Rs. C-357/09

PPU, Kadzoev - Rn. 38). Denn Regelungen zur Dauer der Abschiebungshaft 

beträfen zukünftige Auswirkungen eines noch andauernden Sachverhalts und 

nicht die gerichtliche Kontrolle einer Behördenentscheidung, die vor Ablauf 

der Umsetzungsfrist getroffen worden sei. Dies zugrunde gelegt ist die Rück-

führungsrichtlinie auf den Bescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 

19.07.2010 nicht anwendbar. 

Hält man hingegen an der bisherigen Rechtsprechung des Senats weiter fest, 

wonach die Rückführungsrichtlinie auch auf solche Sachverhalte anzuwenden 

ist, in denen die streitgegenständliche Behördenentscheidung schon vor Ab-

lauf der Umsetzungsfrist wirksam verfügt worden ist (siehe zur Begründung im 

Einzelnen Senatsurteil vom 16.04.2012 - 11 S 4/12 - juris Rn. 49 ff.; vgl. auch 

Verwaltungsgerichtshof Österreich in seinem Erkenntnis vom 20.03.2012 

- 2011/21/0298 - <www.ris.bka.gv.at>, der unter Bezugnahme auf das Urteil 

des EuGH vom 28.04.2011 in der Rechtssache „El Dridi“ die Rückführungs-

richtlinie auch auf „Aufenthaltsverbote“ erstreckt hat, die bereits vor Inkrafttre-

ten der Rückführungsrichtlinie verhängt worden sind), ist die Ausweisung 

gleichwohl nicht an den Vorgaben der Richtlinie messen. Sie stellt schon kei-

ne Rückkehrentscheidung dar. Unter Bezugnahme auf sein Urteil vom 
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07.12.2001 - 11 S 897/11 -hat der Senat in seinem Urteil vom 10.02.2012 

- 11 S 1361/11 - (juris Rn. 83 - 88) ausgeführt:

„…Nach Art. 2 Abs. 1 RFRL findet sie auf solche Drittstaatsangehö-
rige Anwendung, die sich illegal in einem Mitgliedstaat aufhalten; 
sie regelt die Vorgehensweise zu deren Rückführung. Art. 3 Nr. 2
RFRL definiert den illegalen Aufenthalt wie folgt: „die Anwesenheit 
von Drittstaatsangehörigen, die nicht oder nicht mehr die Einreise-
voraussetzungen nach Art. 5 des Schengener Grenzkodex oder an-
dere Voraussetzungen für die Einreise in einen Mitgliedstaat oder 
den dortigen Aufenthalt erfüllen, im Hoheitsgebiet diese Mitglied-
staats“ (vgl. auch den 5. Erwägungsgrund).

Der Umstand, dass eine Ausweisung gegebenenfalls erst das Auf-
enthaltsrecht des Ausländers zum Erlöschen bringt (vgl. § 51 Abs. 1
Nr. 5 AufenthG) und damit dessen „illegalen Aufenthalt“ begründet 
(vgl. auch § 84 Abs. 2 Satz 1 AufenthG), macht diese nicht zu einer 
Rückführungsentscheidung. Daran ändert nichts, dass nach der 
deutschen Rechtslage häufig die Abschiebungsandrohung mit der 
die Illegalität des Aufenthalts herbeiführenden Verfügung verbunden 
ist (vgl. hierzu den ausdrücklichen Vorbehalt in Art. 6 Abs. 6 RFRL). 
Art. 3 Nr. 4 RFRL umschreibt die Rückkehrentscheidung als „die 
behördliche oder richterliche Entscheidung oder Maßnahme, mit der 
der illegale Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen festgestellt und 
eine Rückkehrverpflichtung auferlegt oder festgestellt wird.“ Nach 
der Struktur des deutschen Aufenthaltsrechts stellt die Ausweisung 
hiernach aber keine „Rückkehrentscheidung“ im Sinne von Art. 6
und Art. 3 Nr. 4 RFRL dar (so schon Urteile des Senats vom 
04.05.2011 - 11 S 207/11 - InfAuslR 2011, 291, und vom 20.10.2011 
- 11 S 1929/11 - juris ; Gutmann, InfAuslR 2011, 13; Westphal/Stop-
pa, Report Ausländer- und Europarecht Nr. 24, November 2011 un-
ter www.westphal-stoppa.de; a.A. Hörich, ZAR 2011, 281, 283 f.; 
Fritzsch, ZAR 2011, 297, 302 f.; Stiegeler, Asylmagazin 2011, 62, 
63 ff.; vorl. Anwendungshinweise des Bundesinnenministeriums vom 
16.12.2010 zur einstweiligen Umsetzung der Richtlinie - Az.: M I 3 -
215 734/25, S. 3; vgl. auch Saarl. OVG, Beschluss vom 18.10.2011 
- 2 A 352/11 - juris; VG Düsseldorf, Urteil vom 30.06.2011 
- 24 K 5524/10 - juris). Dass die Ausweisung selbst nicht in den An-
wendungsbereich der Rückführungsrichtlinie fällt, macht auch fol-
gende Überlegung deutlich: Die Richtlinie ist Teil des Programms 
der Union zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung. Mit ihr soll 
mitgliedstaatsübergreifend das Verfahren zur Aufenthaltsbeendi-
gung (aus dem gesamten Gebiet der Union) von solchen Dritt-
staatsangehörigen, die von vornherein oder nicht mehr die Voraus-
setzungen für die Einreise und den Aufenthalt in einem Mitgliedstaat 
erfüllen, vereinheitlicht und unter Wahrung der berechtigten Belange 
der Betroffenen und der Humanität effektiviert werden (vgl. etwa die 
5. und 11. Begründungserwägung). Zugleich soll auch durch Einrei-
severbote, die unionsweit Geltung beanspruchen, die vollzogene 
Aufenthaltsbeendigung für die Zukunft abgesichert werden (vgl. die 
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14. Begründungserwägung). Andererseits soll  – gewissermaßen als 
Kehrseite des Einreiseverbots – durch dessen grundsätzliche Be-
fristung unübersehbar den Betroffenen eine Perspektive der Rück-
kehr eröffnet werden. Der Zweck der Richtlinie geht jedoch nicht 
dahin, ein eigenständiges unionsrechtliches Instrumentarium zur 
Bekämpfung der Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung zu schaffen, die von Drittstaatsangehörigen ausgehen, na-
mentlich von solchen, die bislang einen legalen Aufenthalt hatten. 
Der Aspekt der Wahrung bzw. Gewährleistung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung hat nur insoweit mittelbare, dort aber zentrale 
Relevanz, als es um die Modalitäten der Aufenthaltsbeendigung 
geht, wie sie etwa in Art. 7 und 8 bzw. Art. 15 ff. RFRL bestimmt 
sind. Er ist jedoch nicht der eigentliche Geltungsgrund der Richtli-
nie. Ob gegebenenfalls nach der nationalen Rechtsordnung eines 
anderen Mitgliedstaats eine Ausweisung auch eine Rückkehrent-
scheidung im Sinne der Richtlinie darstellen kann, ist insoweit uner-
heblich (vgl. zu Italien EuGH, Urteil vom 28.04.2011 - C-61/11 
PPU - [El Dridi] InfAuslR 2011, 320, Rn. 50).

Eine andere Beurteilung folgt nicht daraus, dass nach dem nationa-
len Ausländerrecht eine Ausweisung auch gegenüber solchen Aus-
ländern erlassen werden kann, die sich bereits illegal im Mitglied-
staat aufhalten. Auch eine derartige Ausweisung stellt nicht die Ille-
galität fest und erlegt nicht dem Betroffenen die Ausreisepflicht auf. 
Die Feststellung der Illegalität und damit der bereits bestehenden 
Ausreisepflicht geschieht, da der Gesetzgeber kein eigenständiges 
Institut der „Rückkehrentscheidung“ eingeführt hat, nach dem natio-
nalen Recht vielmehr typischerweise gerade durch die Abschie-
bungsandrohung – sofern nicht ausnahmsweise auf eine solche ver-
zichtet werden darf (vgl. z.B. § 58a AufenthG); in diesem Fall wäre 
die Abschiebungsanordnung als Rückkehrentscheidung zu qualifi-
zieren. Die Abschiebungsandrohung enthält auch die nach Art. 7
RFRL in einer Rückkehrentscheidung zu setzende Frist für eine 
freiwillige Ausreise (vgl. § 59 Abs. 1 a.F. sowie § 59 Abs. 1 Auf-
enthG n.F.).

Die Ausweisung ist nicht etwa deshalb als „Rückkehrentscheidung“ 
anzusehen, weil sie nach nationalem Recht als solche ausgestaltet 
wäre. Wie ausgeführt, verbindet allerdings nach der bisherigen, wie 
auch nach der aktuellen Rechtslage das nationale Recht in § 11
Abs. 1 Satz 1 AufenthG mit der Ausweisung ausdrücklich ein Einrei-
severbot, das in Satz 2 zusätzlich um das Verbot der Erteilung eines 
Aufenthaltstitels erweitert wird. Zwar bestimmt Art. 11 Abs. 1 UA 2 
RFRL ausdrücklich, dass auch in anderen Fällen eine Rückkehrent-
scheidung mit einem Einreiseverbot einhergehen kann. Das nationa-
le Recht kann danach vorsehen, dass selbst dann, wenn kein Fall 
des Absatzes Art. 11 Abs. 1 UA 1 RFRL vorliegt (d.h. keine Fristset-
zung in der Abschiebungsandrohung oder tatsächliche Abschie-
bung), in Folge einer Rückkehrentscheidung ein Einreiseverbot ver-
hängt werden kann. Es muss sich jedoch immer noch um eine 
Rückkehrentscheidung handeln. Das ist hier nicht der Fall. Die Ent-
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scheidung des deutschen Gesetzgebers, an die Ausweisung ein 
Einreiseverbot zu knüpfen, überschreitet die begrifflichen Vorgaben 
der Rückführungsrichtlinie. Daran ändert der Umstand nichts, dass 
der nationale Gesetzgeber der (irrigen) Auffassung war, mit der Re-
gelung des § 11 Abs. 1 Satz 4 Alt. 1 AufenthG spezifisch und aus-
schließlich für die Ausweisung von der „Opt-Out-Klausel“ des Art. 2
Abs. 2 lit. b) RFRL Gebrauch zu machen (vgl. ausdrücklich 
BTDrucks 17/5470, S. 39). Diese „Opt-Out-Klausel“ beträfe etwa 
den Abschiebungsfall des § 58 Abs. 3 Nr. 3 AufenthG; insoweit wur-
de aber in Bezug auf die Folgen einer Abschiebung gerade hiervon 
kein Gebrauch gemacht. Da die Ausweisung keine Rückkehrent-
scheidung darstellt, steht die Entscheidung des nationalen Gesetz-
gebers, nach wie vor an die Ausweisung selbst ein zunächst unbe-
fristetes Einreiseverbot zu knüpfen, nicht im Widerspruch zu unions-
rechtlichen Vorgaben …...“

„Ergänzend und vertiefend ist noch auszuführen: Gegen die An-
nahme, die Ausweisung sei keine Rückkehrentscheidung, kann 
auch nicht die Legaldefinition des „illegalen Aufenthalts“ in Art. 3
Nr. 2 RFRL eingewandt werden. Zwar erweckt der pauschale und 
undifferenzierte Verweis auf Art. 5 SDK auf den ersten Blick den 
Eindruck, es könnten auch Fälle gemeint sein, in denen materielle 
Einreise- bzw. Aufenthaltsvoraussetzungen nicht (mehr) erfüllt sind 
und somit auch in einem solchen Fall ein illegaler Aufenthalt vorlä-
ge. Dagegen sprechen aber bereits das in Art. 6 Abs. 6 RFRL vo-
rausgesetzte Verständnis des „legalen Aufenthalts“ und der dort 
vorgenommenen ausdrücklichen Abgrenzung zur „Rückkehrent-
scheidung“. Entscheidend für ein Verständnis im Sinne eines allein 
formell zu verstehenden illegalen Aufenthalts spricht die Begrün-
dung des Kommissionsentwurfs (vgl. KOM/2005/ 0391endg vom 
1.9.2005). Hiernach ist der Befund eindeutig. Unter I 3 Ziffer 12 wird 
ausdrücklich ausgeführt, dass Regelungsgegenstand der Richtlinie 
nicht die Ausweisung aus Gründen der öffentlichen Ordnung/Sicher-
heit sei. Unter I 4 wird zu „Kapitel II“ weiter dargelegt, die Vorschrif-
ten der Richtlinie seien auf jede Art von illegalem Aufenthalt an-
wendbar (z.B. Ablauf eines Visums, Ablauf eines Aufenthaltstitels, 
Widerruf oder Rücknahme eines Aufenthaltstitels, endgültige Ableh-
nung eines Asylantrags, Aberkennung des Flüchtlingsstatus, illegale 
Einreise). Nicht Gegenstand seien die Gründe und Verfahren für die 
Beendigung eines rechtmäßigen Aufenthalts. Für dieses Verständ-
nis spricht auch die in Anspruch genommene Rechtsgrundlage des 
Art. 63 Abs. 3 lit. b) EG. Im Übrigen entspricht der im Gesetzge-
bungsverfahren neu eingefügte Verweis auf Art. 5 SDK sachlich 
dem früheren Verweis auf Art. 5 SDÜ, der auch materielle Regelun-
gen enthielt. Demzufolge stellen auch Widerruf, Rücknahme oder 
nachträgliche Befristung keine Rückkehrentscheidung dar.“ 

Hieran ist auch mit Blick auf neuere Veröffentlichungen festzuhalten, die die 

Ausweisung als Rückkehrentscheidung einordnen (Deibel, ZAR 2012, 148, 
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150 f.; Gutmann, InfAuslR 2012, 208, 210 f.; offengelassen: BVerwG, Urteil 

vom 14.02.2012 - 1 C 7.11 - juris Rn. 35; HambOVG, Beschluss vom 

09.05.2012 - 4 Bs 15/12 - juris Rn. 18; OVG NRW, Urteil vom 22.03.2012 

- 18 A 951/09 - juris Rn. 88; VG Düsseldorf, Urteil vom 24.04.2012

- 22 K 7443/11 - juris Rn. 102). Soweit darauf hingewiesen wird, dass eine 

Ausweisung zu einem Aufenthaltsverbot führe und wegen des mit ihr verbun-

denen Wiedereinreiseverbots eine Rückkehrentscheidung anzunehmen sei, 

sowie über Einreiseverbot und Befristung der Wirkungen der Ausweisung ein-

heitlich zu entscheiden sei, sind diese Erwägungen nicht geeignet, die oben 

dargestellte Begründung des Senats in seinem Urteil vom 10.02.2012 infrage 

zu stellen (vgl. dazu, dass die Ausweisung keine Rückkehrentscheidung ist 

auch Keßler, Asylmagazin 2012, 142, 143; GK-AufenthG, § 58 Rn. 102). Mit 

der Ausweisung wird dem Ausländer keine originäre Handlungspflicht aufer-

legt, innerhalb einer bestimmten Frist auszureisen. Dies erfolgt vielmehr erst 

mit der Abschiebungsandrohung (Art. 7 Abs. 1 S. 1 RFRL i.V.m. § 59 Abs. 1

Satz 1 AufenthG). Da diese jedoch aufgrund der Anerkennung des Klägers als 

Flüchtling unterbleibt, wird dieser keiner - vollstreckbaren - Rückkehrverpflich-

tung unterworfen, die unter das Schutzregime der Rückführungsrichtlinie fal-

len würde. Insofern ist auch unionsrechtlich nicht von Amts wegen über die 

Befristung eines Einreiseverbots zu entscheiden. 

2. Jedenfalls unter Berücksichtigung der Besonderheiten des vorliegenden 

Falles ist nicht nach den materiell-rechtlichen Vorgaben des § 11 Abs. 1

AufenthG im Rahmen des hier anhängigen Verfahrens über die Befristung zu 

entscheiden. 

Das Bundesverwaltungsgericht geht in seinem Urteil vom 14.02.2012 (1 C 

7.11 - juris Rn. 28 ff.) davon aus, dass aufgrund der unionsrechtlichen Prä-

gung des § 11 Abs. 1 Satz 3 AufenthG, die dieser durch das Inkrafttreten des 

Richtlinienumsetzungsgesetz vom 26.11.2011 erfahren hat, die Interessen 

des Einzelnen an der zeitlichen Beschränkung der Wirkungen der Ausweisung 

und an einem hierauf bezogenen effektiven Rechtsschutz erheblich aufgewer-

tet worden sind.  Es erachtet es aus der Gesamtschau der Rückführungsricht-

linie sowie den Grundrechten einschließlich des Verhältnismäßigkeitsgrund-
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satzes und der Europäischen Menschenrechtskonvention für geboten, dass 

über die Befristung nunmehr ausschließlich im Wege einer gebundenen, der 

vollen gerichtlichen Kontrolle unterliegenden Entscheidung zu befinden ist, 

damit nach der abschließenden gerichtlichen Entscheidung über die Auswei-

sung zugleich die Dauer der Sperrwirkung nach § 11 Abs. 1 AufenthG fest-

steht und der Ausländer sich in seiner Lebensplanung darauf einstellen kann. 

Diese in dem genannten Urteil für die Ausweisung allein aus generalpräventi-

ven Gründen entwickelten Grundsätze sind auf eine spezialpräventive Aus-

weisung übertragen worden (so nunmehr BVerwG, Urteil vom 10.07.2012

- 1 C 19.11 - bisher nur Pressemitteilung). 

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Ausweisung einerseits und die Be-

fristung ihrer Wirkungen andererseits zwei getrennte Verwaltungsakte darstel-

len, was nicht zuletzt daraus folgt, dass die Befristung nach § 11 Abs. 1

Satz 3 AufenthG nur auf Antrag erfolgt. Nach dem Bundesverwaltungsgericht 

kann ein Anspruch auf Befristung im Rechtsstreit um die Ausweisungsverfü-

gung prozessual dadurch realisiert werden, dass in der Anfechtung der Aus-

weisung zugleich - als minus - für den Fall der Bestätigung der Rechtmäßig-

keit der Ausweisung ein (Hilfs-)Antrag auf Verpflichtung der Ausländerbehör-

de zu einer angemessenen Befristung der Wirkungen der Ausweisung gese-

hen wird (BVerwG, Urteil vom 14.02.2012 - 1 C 7.11 - juris Rn. 30). Prozes-

sual handelt es sich um zwei verschiedene Streitgegenstände. Der Streitge-

genstand der Befristung wird durch den Antrag und den hierzugehörenden 

Lebenssachverhalt bestimmt. Im vorliegenden Fall hat der schon im Verwal-

tungsverfahren und auch im gerichtlichen Verfahren stets anwaltlich vertrete-

ne Kläger zu keinem Zeitpunkt ausdrücklich oder konkludent jemals ein 

(hilfsweises) Begehren auf Befristung der Ausweisung unterbreitet, insbeson-

dere ist auch im Klageverfahren kein entsprechender Antrag gestellt worden. 

Dem Senat ist dieser selbstständige Streitgegenstand auch nicht „angewach-

sen“. § 11 Abs. 1 Satz 3 AufenthG normiert ausdrücklich das Erfordernis der 

Antragstellung. Ein entsprechender Antrag ist zu keinem Zeitpunkt bei der 

Behörde gestellt worden. Ein solcher ist nach der Rechtsprechung des Bun-

desverwaltungsgerichts im Urteil vom 14.02.2012 nur bei einer allein general-

präventiv begründeten Ausweisung entbehrlich. Im vorliegenden Fall handelt 
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es sich jedoch um eine ausschließlich spezialpräventive Ausweisung. Die im 

Verfahren vorgelegten Anwaltsschreiben beschränken sich auf die Darlegung, 

warum beim Kläger die Voraussetzungen für eine Ausweisung nicht vorliegen. 

Zwar könnte ein Widerspruch, der gegen die Ausweisung eingelegt wird, und 

mit dem zunächst die Ausgangsbehörde befasst ist (§ 72 VwGO), Anlass dazu 

geben, diesen so zu deuten, dass damit konkludent jedenfalls auch das Be-

gehren der Befristung umfasst wird; in Baden-Württemberg gibt es jedoch 

kein Widerspruchsverfahren gegen die Ausweisung durch das Regierungsprä-

sidium (§ 68 Abs. 1 Satz 2 VwGO i.V.m. § 15 Abs. 1 Satz 1 AGVwGO BW). 

Ein Verpflichtungsgehren auf Befristung kann im vorliegenden Fall daher des-

halb nicht unterstellt werden, weil die Notwendigkeit der vorherigen Antrag-

stellung bei der Behörde auf Erlass des begehrten Verwaltungsakts unabhän-

gig davon, ob es sich um eine gebundene Entscheidung oder eine Ermes-

sensentscheidung handelt, eine nicht nachholbare Sachurteilsvoraussetzung 

jeder Verpflichtungsklage ist (siehe hierzu etwa BVerwG, Urteile vom 

16.01.1985 - 5 C 36.84 - juris Rn. 9 ff. und vom 31.08.1995 - 5 C 11.94 - juris 

Rn. 14 ff.; VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 19.04.1999 - 6 S 420/97 - juris 

Rn. 3 f.; Sodan/Ziekow, VwGO, 3. Aufl. 2010, § 75 Rn. 25; Bader, u.a., 

VwGO, 5. Aufl. 2011, § 68 Rn. 41 und § 75 Rn. 5). Das Gewaltenteilungsprin-

zip gebietet es, dass der Behörde vor Erhebung der Klage die Gelegenheit 

gegeben wird, die begehrte Verwaltungsentscheidung zu prüfen und zu erlas-

sen; insoweit kann auch in eine Klageerhebung nicht eine (bislang unterblie-

bene) Antragstellung hineininterpretiert werden. Weder der Wortlaut noch die 

unionsrechtliche Prägung der Vorschrift geben irgendeinen Anhaltspunkt, für 

die Befristung nach § 11 Abs. 1 Satz 3 AufenthG anderes anzunehmen und 

von den allgemein entwickelten und anerkannten prozessualen Grundsätzen 

abzuweichen.

VII. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO und § 161 Abs. 2

VwGO. Soweit der Rechtsstreit in der Hauptsache hinsichtlich der Meldeauf-

lage und der räumlichen Beschränkung in Ziffer 2 des Bescheids vom 

19.07.2010 für erledigt erklärt worden ist, entspricht es billigem Ermessen, die 

Kosten dem Kläger aufzuerlegen, denn er hat durch ein in seine Sphäre fal-
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lendes Ereignis, nämlich den Umzug von Sxxxxxxxx nach Rxxxxxxxxx am 

01.03.2011, die Erledigung des Rechtsstreits herbeigeführt. 

Die Revision ist nicht zuzulassen, weil keine der Voraussetzungen des § 132 

Abs. 2 VwGO vorliegt. 

Soweit der Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt worden ist, ist 

der Beschluss unanfechtbar. Im Übrigen gilt folgende

Rechtsmittelbelehrung

Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten wer-

den.

Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Schu-

bertstraße 11, 68165 Mannheim oder Postfach 10 32 64, 68032 Mannheim, 

innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Urteils einzulegen und inner-

halb von zwei Monaten nach Zustellung dieses Urteils zu begründen.

Die Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen.

In der Begründung der Beschwerde muss die grundsätzliche Bedeutung der 

Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung, von der das Urteil abweicht, 

oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden.

Für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen 

sich die Beteiligten, außer in Prozesskostenhilfeverfahren, durch Prozessbe-

vollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch 

die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eingeleitet wird. Als Be-

vollmächtigte sind nur Rechtsanwälte oder Rechtslehrer an einer staatlichen 

oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaats der Europäischen 

Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi-

schen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum Richteramt 

besitzen, zugelassen. Behörden und juristische Personen des öffentlichen 

Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 

gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit 
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Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum 

Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen 

Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 

gebildeten Zusammenschlüsse  vertreten lassen. 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht sind auch die in § 67 Absatz 2 Satz 2 

Nr. 5 VwGO bezeichneten Organisationen einschließlich der von ihnen gebil-

deten juristischen Personen gemäß § 67 Absatz 2 Satz 2 Nr. 7 VwGO als Be-

vollmächtigte zugelassen, jedoch nur in Angelegenheiten, die Rechtsverhält-

nisse im Sinne des § 52 Nr. 4 VwGO betreffen, in Personalvertretungsangele-

genheiten und in Angelegenheiten, die in einem Zusammenhang mit einem 

gegenwärtigen oder früheren Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern im Sinne 

des   § 5 des Arbeitsgerichtsgesetzes stehen, einschließlich Prüfungsangele-

genheiten. Die in § 67 Abs. 4 Satz 5 VwGO genannten Bevollmächtigten müs-

sen durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln. Ein Beteilig-

ter, der nach Maßgabe des § 67 Abs. 4 Sätze 3, 5 und 7 VwGO zur Vertre-

tung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.

Funke-Kaiser Dr. Bauer Schiller

Beschluss vom 16. Mai 2012

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird gemäß §§ 63 Abs. 2, 52 

Abs. 2 und 39 Abs. 1 GKG auf 10.000,-- EUR festgesetzt.

Der Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO).

Funke-Kaiser Dr. Bauer Schiller


